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Erreichbarkeit der
Integrierten Regionalleitstelle Hoyerswerda 
Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Die für den Landkreis Görlitz zuständige Integrierte Regional-
leitstelle Ostsachsen (IRLS) in Hoyerswerda ist telefonisch wie 
folgt zu erreichen:  
Notruf 112  für Feuerwehr, Rettungsdienst und Notarzt
116 117  Kassenärztlicher Bereitschaftsdienst, 
 (Mo., Di., Do. 19:00 – 07:00 Uhr;
 Mi., Fr. 14:00 – 07:00 Uhr;    

Sa., So. 00:00 – 24:00 Uhr)
03571 19222  Anmeldung Krankentransport
03571 19296  Allgemeine Erreichbarkeit IRLS / Feuerwehr
Anschrift: Feuerwehr Hoyerswerda – IRLS Ostsachsen
 Merzdorfer Straße 1 · 02977 Hoyerswerda
 Tel.: 03571 4765-0 · Fax: 03571 4765-111
  E-Mail: verwaltung@irls-hoyerswerda.de 

Stadtverwaltung Ebersbach-Neugersdorf
Telefonnummern (Vorwahl 03586)

Stadtverwaltung Ebersbach-Neugersdorf 
OT Ebersbach/Sa.
Die Verwaltung der Stadt Ebersbach-Neugersdorf ist telefonisch 
und persönlich an den genannten Arbeitstagen, auch ohne Ter-
minvereinbarung, für Sie da. 

telefonische Erreichbarkeit:
Montag 09:00 – 12:00 Uhr
Dienstag 09:00 – 12:00 Uhr und 14:00 – 18:00 Uhr
Mittwoch 09:00 – 12:00 Uhr
Donnerstag 09:00 – 12:00 Uhr und 14:00 – 16:00 Uhr
Freitag 09:00 – 12:00 Uhr

persönliche Erreichbarkeit:
Dienstag 09:00 – 12:00 Uhr und 14:00 – 18:00 Uhr
Donnerstag 09:00 – 12:00 Uhr und 14:00 – 16:00 Uhr

Telefonzentrale:  03586 763 – 0

Stadtverwaltung zwischen Weihnachten und Silvester 
geschlossen!
Die Stadtverwaltung Ebersbach-Neugersdorf ist vom Mitt-
woch, dem 27. Dezember, bis einschließlich Freitag, den  
29. Dezember 2023 geschlossen.
Ausgenommen von der Schließung ist die Stadtbibliothek. 
Diese ist am 28. und 29. Dezember jeweils von 10:00 bis 16:00 
Uhr geöffnet.
Für unaufschiebbare Beurkundungen können im Standesamt 
und im Einwohnermeldeamt Termine für Freitag, den 22. De-
zember, in der Zeit von 09:00 bis 12:00 Uhr gebucht werden.
Wir bitten alle Bürgerinnen und Bürger, diese Schließtage für die 
Erledigung ihrer Angelegenheiten zu berücksichtigen.
Ab Dienstag, den 02. Januar 2024, steht der Service der Stadtver-
waltung wieder wie gewohnt zur Verfügung..

Stadtverwaltung Ebersbach-Neugersdorf

763-0 Zentrale Reichsstraße 1
763100 Bürgermeisterin
763107 Sekretariat
763108 Büro Stadtrat
763213  Wirtschaftsförderung    

763250 – 258 Bauamt Weberstraße 22
763241 – 243 Liegenschaften
763227 Steuerstelle
763226 und 231 Stadtkasse 
763130 – 133 Standesamt
763136 – 137 Einwohnermeldeamt
763143 – 145 Ordnung, Sicherheit
763141 – 142 Gewerbeamt
763150 – 151 Kinder, Bildung und Kultur

763114 und 129 Bürgerbüro 

763174 / 763129 Stadtbibliothek, Hofeweg 41

763190 Fax Rathaus
763191 Fax Bauamt
763193 Fax Standes- und Einwohnermeldeamt

0151 40623950 Kontakt Friedensrichter

Stammhaus – Ernst-Thälmann-Str. 38, OT Neugersdorf
Kontaktdaten:
Anschrift: Stadt Ebersbach-Neugersdorf, Reichsstr. 1,  
 02730 Ebersbach-Neugersdorf
E-Mail: Museum@ebersbach-neugersdorf.de 
Telefon: + 49 3586 763249
Öffnungszeiten:  jeweils am 1. Sonntag im Monat    
 von 14:00-17:00 Uhr
 oder Termine nach telefonischer Vereinbarung
Eintritt: Der Eintritt ist kostenlos.

Havarieservice der Stadtwerke Oberland GmbH
Havarieservice Fernwärme Tel. 03586 7850

Sprechstunden Bürgerpolizist,
PHM Schneppendahl und PHM Israel
jeden Dienstag,  14:00 – 18:00 Uhr 
Büro Weberstraße 22, OT Ebersbach/Sa.

Tel.-Nr.: 03586 770612 oder 0173 9618701, Herr Schneppendahl
Tel.-Nr.: 03586 770610 oder 0172 5454212, Frau Israel

Öffnungszeiten

Tourist-Information „Spreequellland“
OT Eibau, Hauptstraße 214a
Montag und Sonnabend:  geschlossen
Dienstag bis Freitag:  10:00 bis 12:00 Uhr und  
   13:00 bis 16:00 Uhr
Sonntag und Feiertage:  13:00 bis 16:00 Uhr
Führungen und Gruppenbesuche bitten wir vorab anzumel-
den.
Kontakt:
Tel.:    03586 702051
Web:   www.spreequellland.info 
Mail:   tourismus@spreequellland.info 

Im Zeitraum vom 23.12. bis 26.12.2023 und 30.12. bis 01.01.2024 
bleiben unsere Einrichtungen geschlossen.

Wir wünschen all unseren Besuchern eine heimelige Advents-
zeit und einen guten Start in 2024!

Bibliothek
Stadtbibliothek, Hofeweg 41, OT Ebersbach/Sa.

Öffnungszeiten:
Montag – Freitag  9:00 – 12:00 Uhr und 13:30 – 18:00 Uhr 
Mittwoch ist die Stadtbibliothek geschlossen!
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Notrufe
Polizei 110
Feuerwehr u. Rettungsdienst/Notarzt 112

Rufnummern der Polizei
1. Polizeirevier Zittau,
 Haberkornplatz 2, 02763 Zittau Tel. 03583 620
2. Polizeirevier Löbau,
 Clara-Zetkin-Straße 1a, 02708 Löbau Tel. 03585 8650
3. Polizeirevier Oberland,
 Zollstraße 41, 02782 Seifhennersdorf Tel. 03586 76690
4. Bundespolizeiinspektion
 Ebersbach-Neugersdorf Tel. 03586 76020

Amtlicher Teil

Bereitschaftspraxen zur Versorgung der Bevölkerung 
Diese Praxen werden durch die KV Sachsen betrieben und die-
nen der Entlastung der Notaufnahmen der Krankenhäuser. Die 
Bereitschaftspraxen (auch „Portalpraxen“ genannt) sind somit 
für die Behandlung von Patienten mit nicht lebensbedrohli-
chen Beschwerden, deren Behandlung aber aus medizini-
scher Sicht nicht bis zum nächsten (Werk)-Tag warten kann, 
vorgesehen. 
Öffnungszeiten und Anschriften:
Bereitschaftspraxis am Klinikum Zittau
Görlitzer Straße 8, 02763 Zittau
· Allgemeinmedizinischer Behandlungsbereich

Mittwoch, Freitag: 15:00 Uhr – 19:00 Uhr
Wochenende, Feiertage, Brückentage: 09:00 Uhr – 13:00 Uhr
 und 15:00 Uhr – 19:00 Uhr

· Kinderärztlicher Behandlungsbereich
  Wochenende, Feiertage, Brückentage: 09:00 Uhr – 13:00 Uhr
Unbedingt zu beachten ist, dass Bereitschaftspraxen keine An-
laufstelle für Personen mit Verdacht auf COVID-19 oder zur Tes-
tung von Patienten auf Infektionen mit dem Corona-Virus sind. 
Alle Informationen zu den Standorten, Behandlungsbereichen 
und Öffnungszeiten erhalten Sie telefonisch unter: 116117 
sowie unter: www.kvsachsen.de>Bereitschaftsdienste

Dienstbereitschaft Apotheken Löbau und Zittau
Monat Dezember
Löbau: 01. – 02. Aesculap-Apotheke Leutersdorf
 02. – 03. Kreuz-Apotheke Ebersbach-Neugersdorf
 03. – 04. Engel-Apotheke Kottmar OT Eibau
 04. – 05. Schwanen-Apotheke Oppach
 05. – 06. Schwanen-Apotheke Oppach
 06. – 07. Marien-Apotheke Neusalza-Spremberg
 07. – 08. Johannis-Apotheke Ebersbach-Neugersdorf
 08. – 09. Apotheke Oberland Ebersbach-Neugersdorf
 09. – 10. Apotheke zum Hutberg Herrnhut
 10. – 11. Apotheke Bernstadt
 11. – 12. Alte Apotheke Löbau
 12. – 13. Johannis-Apotheke Löbau
 13. – 14. Linden-Apotheke Löbau
 14. – 15.  Aesculap-Apotheke Löbau
 15. – 16. Bahnhof-Apotheke Löbau
 16. – 17. Kreuz-Apotheke Ebersbach-Neugersdorf
 17. – 18. Kreuz-Apotheke Ebersbach-Neugersdorf
 18. – 19. Engel-Apotheke Kottmar OT Eibau
 19. – 20. Schwanen-Apotheke Oppach
 20. – 21. Marien-Apotheke Neusalza-Spremberg
 21. – 22. Johannis-Apotheke Ebersbach-Neugersdorf
 22. – 23. Apotheke Oberland Ebersbach-Neugersdorf
 23. – 24. Apotheke zum Hutberg Herrnhut
 24. – 25. Apotheke Bernstadt
 25. – 26. Alte Apotheke Löbau
 26. – 27. Johannis-Apotheke Löbau
 27. – 28. Linden-Apotheke Löbau
 28. – 29. Aesculap-Apotheke Löbau
 29. – 30. Bahnhof-Apotheke Löbau
 30. – 31. Kreuz-Apotheke Ebersbach-Neugersdorf
 31. – 01. Kreuz-Apotheke Ebersbach-Neugersdorf
Zittau: 01.12. – 01.01. Zittauer Stadtapotheken    
   im täglichen Wechsel dienstbereit

Notdiensthotline: 0800 2282280 oder www.apotheken.de

Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst
aktueller Überblick unter www.zahnaerzte-in-sachsen.de
(Button »Notfalldienst« links unten anklicken und gewünschte Gemeinde auswählen)

Unter www.zahnarzt-notdienst.de steht eine bundesweite Da-
tenbank für die Suche nach zahnärztlichen Notdiensten zur Ver-
fügung. Es ist das umfangreichste Portal, welches diesbezüglich 
existiert. Patienten mit Zahnproblemen können dort durch die Ein-
gabe ihres Ortes oder der jeweiligen Telefonvorwahl herausfinden, 
welcher Zahnarzt oder welche Zahnklinik in ihrer Nähe gerade Not-
dienst hat. Der Service steht kostenfrei zur Verfügung. Es werden 
alle verfügbaren Notdienste angezeigt und ständig aktualisiert.

Sehr geehrte Einwohner und Einwohnerinnen   
der Stadt Ebersbach-Neugersdorf,

Am 19.11.2023 gab es in enger Abstimmung zwischen der Stadt und 
der evangelischen Kirchgemeinde Ebersbach eine gemeinsam aus-
gerichtete Gedenkveranstaltung anlässlich des diesjährigen Volks-
trauertages.

Ich bedanke mich an dieser Stelle ausdrücklich für die eindrucksvolle 
Atmosphäre während der Beiträge von Frau Pfarrerin Rehm, der Bür-
germeisterin und unseres Posaunenchores, die allesamt diesem 
denkwürdigen Tag einen würdigen Rahmen gaben.

Anfang November fand im Kino die vom Stadtrat zum Thema „Unter-
bringung von Asylsuchenden“ angesetzte Einwohnerversammlung 
statt. Da abzusehen war, dass dieses Thema große Aufmerksamkeit 
in unserer Einwohnerschaft bringen würde, haben wir uns für eine 
hybride Veranstaltung entschieden. So konnten nahezu 160 Einwoh-
ner vor Ort und mehr als 300 Personen an der Veranstaltung digital 
(Audioübertragung) teilnehmen. 

Schwerpunktmäßig bezogen sich die Fragen auf folgende Themen:

- Warum kann der Landkreis Görlitz die Unterbringung von Flücht-
lingen nicht ablehnen? 

 Hierzu erläuterten die Vertreter des Landkreises die gesetzlich ge-
regelte Verpflichtung, das Verfahren der Zuteilung von den Erst-
aufnahmeeinrichtungen auf die Landkreise und die mangelnde 
Planbarkeit aufgrund dieses Verfahrens.

- Nachfrage nach der Kapazität der Einrichtung in Friedersdorf (60 
Plätze) und der geplanten Kapazität in der Felsenmühle (max. 150 
Plätze).

- Nachfragen zu den aktuellen Eigentumsverhältnissen der Felsen-
mühle: Eigentümerin ist eine in Bulgarien registrierte Gesellschaft

- Nachfrage zu den Vorhaben der Riesaer Betreibergesellschaft:

o Betreibung als Gemeinschaftsunterkunft für maximal fünf 
Jahre

o sofern eine Baugenehmigung erteilt wird, ist der Ankauf der 
Felsenmühle geplant

o für die Betreibung wird es ein auf die Gegebenheiten vor Ort 
abgestimmtes Sicherheitskonzept geben

o ein Vertrag mit dem Landkreis Görlitz zur Betreibung einer Ge-
meinschaftsunterkunft ist noch nicht abgeschlossen
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Im Weiteren wurden verschiedene Bedenken und Sorgen zu den 
Punkten Ruhestörung, Beeinträchtigung von Natur und Tourismus, 
Werteverlust bei Grundstücken sowie zusätzlicher Aufwand für den 
Haushalt der Stadt infolge zunehmender Ordnungsaufgaben geäu-
ßert.
In der Hauptsache wurden die Fragen zuständigkeitshalber durch 
die Vertreter des Landkreises beantwortet. Aber auch der Landrat 
persönlich reagierte auf diverse Kritik aus dem Besucherkreis. Die 
Positionierung von Vertretern aus der Mitte des Stadtrates zu einzel-
nen unsachlichen Äußerungen verdeutlichte, wie notwendig in 
solch einer Runde respektvoller und wertschätzender Umgang ist. 
Dank unseres Moderators, Herrn Andreas Tietze an diesem Abend, 
der dies sehr freundlich vermitteln konnte, können wir auf einen 
insgesamt guten Verlauf der Einwohnerversammlung zurückblicken, 
die zur Vermittlung sachlicher Informationen zum Stand Anfang 
November 2023 beitragen konnte. (Verweis auf die Niederschrift 
Einwohnerversammlung vom 7.11.2023 zu finden auf der Home-
page der Stadt Ebersbach-Neugersdorf, Ratsinfosystem)
Sobald uns zum Thema „Nutzungsänderung Felsenmühle“ aktuelle 
Informationen vorliegen, informiere ich Sie entsprechend.
Anmerkung zu den Anfragen der Übertragungsqualität: Dass nicht 
alle Beiträge von Einwohnern am Abend in der Übertragung zu ver-
stehen waren, lag nicht an der Qualität, sondern daran, dass hier das 
Saalmikrofon genutzt wurde, welches nicht für die Übertragung 
eingerichtet wurde. Sicher wäre es gut gewesen, in diesen Fällen die 
Fragestellung vom Moderator für alle verständlich nochmals zu wie-
derholen. Hier können wir bei einem nächsten Mal besser agieren.

Ebenfalls im November diesen Jahres haben sich in Anbetracht der 
finanziellen Lage und Prognose zahlreicher Städte und Gemeinden 
Bürgermeister unseres Landkreises zu einem Appell an unseren Mi-
nisterpräsidenten, die Staatsregierung und die Landtagsabgeordne-
ten zusammengetan, der hier für Sie zum Nachlesen mit abgedruckt 
ist.
Auch unser Stadtrat muss sich dem Thema Haushaltsstrukturkon-
zept für Ebersbach-Neugersdorf stellen. Hierzu wird es in den nächs-
ten Wochen weiteren Beratungs- und Entscheidungsbedarf geben. 
Wir werden dazu berichten.

Ich wünsche auch in diesen verwirrenden und schwierigen Zeiten, 
dass die Advents- und Weihnachtszeit mit ihrem Duft und Lichter-
glanz uns allen etwas Freude, Zuversicht und Hoffnung bringt.

Verena Hergenröder
Bürgermeisterin

Appell an die sächsische Staatsregierung
Warnhinweise 
zur Lage der Kommunen im Landkreis Görlitz

Sehr geehrter Herr Ministerpräsident,
sehr geehrter Herr Staatsminister für Finanzen,
sehr geehrte Abgeordnete des Sächsischen Landtages,
die Lage fast aller kommunalen Haushalte in Sachsen hat sich deut-
lich verschlechtert. Bereits das Jahr 2022 haben Sachsens Kommu-
nen mit einem Defizit von 342 Millionen EUR - dem höchsten seit 
Anfang der 2000er Jahre - abgeschlossen. Verantwortlich sind die 
stark gestiegenen Aufwendungen besonders für Personal, Energie 
und bei Landkreisen und Kreisfreien Städten insbesondere die  
Sozialausgaben.

Gleichzeitig steht unsere Gesellschaft aufgrund zahlreicher aktueller 
wie noch nicht bewältigter Krisen, der jüngsten energiepolitischen 
Entscheidungen der Bundesregierung sowie der derzeitigen illega-
len Zuwanderung vor immensen Herausforderungen. Die Verunsi-
cherung unserer gemeinsamen Einwohnerinnen und Einwohner ist 
auf einem Höchststand. Vertrauen in die Entscheidungen politisch 
Verantwortlicher – auch auf kommunaler Ebene – und das Handeln 
staatlicher Institutionen schwindet zusehends und ist dauerhaft ge-
fährdet. Ein rasantes Anwachsen antidemokratischer Tendenzen ist 
landesweit zu beobachten.

Wir sind darüber in großer Sorge.

Leider müssen wir exemplarisch die Entwicklung im Landkreis Gör-
litz benennen. Unser Landkreis steht klar belegbar unmittelbar vor 
der Zahlungsunfähigkeit. Dies ist erkennbar nicht auf Missmanage-
ment vor Ort, sondern auf seit Jahren bekannte strukturelle Defizite, 
chronische Unterfinanzierung und unzureichende Anwendung des 
Konnexitätsprinzips zurückzuführen. Aus diesem und keinem ande-
ren Grund hat der Görlitzer Kreistag im Jahr 2021 EINSTIMMIG be-
schlossen, gegen das Sächsische Finanzausgleichsgesetz und die 
unzureichende finanzielle Ausstattung durch den Freistaat zu kla-
gen. Die Gründe für die Klage haben sich nicht in Luft aufgelöst – im 
Gegenteil. Die Lage hat sich extrem zugespitzt: Kurzfristig wirkende 
Bedarfszuweisungen werden an der als dramatisch zu bezeichnen-
den Haushaltsschieflage nichts grundsätzlich ändern. Die nunmehr 
in diesem Zusammenhang seitens des Freistaats geforderte vollstän-
dige Umsetzung des vom Kreistag bislang abgelehnten Haushalts-
strukturkonzeptes beraubt den Landkreis Görlitz auch der letzten 
Mittel zur Absicherung der für die Standortqualität und das Vertrau-
en unserer Einwohnerinnen und Einwohner so wichtigen freiwilligen 
Aufgaben. Und das OHNE dabei erkennbar und nachhaltig etwas an 
der Situation zu verbessern.

Die Entwicklung des Kreisumlagesatzes im Landkreis Görlitz, der seit 
2010 von 28 auf 36 Prozent gestiegen ist, verlagert das Problem zu-
nehmend auf unsere Städte und Gemeinden. Die ihrerseits ebenfalls 
mit Personal- und Energiekostensteigerungen, Arbeitskräftemangel 
und überbordender Bürokratie zu kämpfen haben. Gleichzeitig stag-
nieren die Steuereinnahmen bei ca. zwei Dritteln des gesamtdeut-
schen Niveaus. Ein Viertel der kreisangehörigen Kommunen im 
Landkreis Görlitz hat noch immer keinen genehmigten Haushalt für 
das zu Ende gehende Jahr 2023. Neun unserer Städte und Gemein-
den befinden sich in Haushaltskonsolidierung, weiteren steht dieser 
schwere Weg bevor.

Zusätzlich zu den Konsolidierungsmaßnahmen, die die kreisangehö-
rigen Städte und Gemeinden und ihre Einwohner in den zurücklie-
genden Jahren einiges an Lebensqualität gekostet haben, stehen 
weitere schmerzliche Einschnitte unweigerlich bevor, längst nicht 
mehr nur im freiwilligen Bereich. Die Anstrengungen zur Meisterung 
des aktuellen Strukturwandels werden geradezu konterkariert. Statt 
die weichen Standortfaktoren zu stärken, wie es das „Strukturstär-
kungsgesetz Kohleregionen“ vorsieht und ermöglicht, droht ein 
weiterer Aderlass zu Lasten der Attraktivität der gesamten Region. 
Der damit noch weiter fortschreitende Vertrauens- und Kontrollver- 
lust beeinträchtigt den gesellschaftlichen Zusammenhalt unserer 
Region massiv.

Mit der Folge, dass sich mehr und mehr Bürgerinnen und Bürger 
überfordert und verständnislos abwenden, demokratische Prozesse 
anzweifeln, Meinungsfreiheit negieren und humanitäre Werte zuse-
hends in Frage stellen. Die schwindende Finanzkraft in öffentlichen 
wie privaten Haushalten, der stetig anwachsende Sanierungsstau 
oder gar die Schließung öffentlicher Infrastrukturen tragen  nicht 
zum Vertrauen in demokratische Entscheidungen, in staatliches und 
kommunales Handeln bei. Der dies begleitende stetige offene Dau-
erwahlkampf in den Regierungskoalitionen auf Bundes- und Landes-
ebene führt eben nicht zu einer Schärfung von Parteienprofilen, 
sondern zur zusätzlichen Erosion der politischen Mitte hinzu radika-
len antidemokratischen und antieuropäischen Positionen.

Wir fordern daher eine rasche und deutliche strukturelle Stärkung 
der kommunalen Finanzkraft und Berücksichtigung unserer knap-
pen personellen Ressourcen.

Dem steht die aktuelle Bundes- und Landespolitik bislang offenbar 
entgegen, denn sie neigt nach wie vor dazu, uns Kommunen noch 
mehr kostenträchtige wie ressourcenverschlingende Aufgaben zu 
übertragen: die permanente Erhöhung sämtlicher Standards – das 
Übermaß an stetig wachsenden Schutz- und Sicherheitsanforderun-
gen verteuert nicht nur jede Baumaßnahme, sondern lähmt Ent-
scheidungs- und Umsetzungsprozesse, Aufgaben wie die kommuna-
le Wärmeplanung werden ohne Rücksicht auf vorhandene Ressour-
cen und adäquate Finanzausstattung gesetzlich übertragen. Be-
währte Förderinstrumente haben in den letzten Jahren zusätzliche 
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bürokratische Hürden und empfindliche Budgetkürzungen erfahren, 
dagegen entstehen immer neue aufmerksamkeitsheischende Wett-
bewerbe verschiedener Ministerien.

Wir brauchen aber:
-  eine der Tarifentwicklung angepasste Dynamisierung der Landes-

zuschüsse für den Kitabereich – üblicherweise in fast jeder Kom-
mune eine der größten Ausgabenpositionen

-  die konsequente Entbürokratisierung  wichtiger Förderinstru-
mente  wie z.B. LEADER, EFRE und GRW Infra

-  einen starken sächsischen Einfluss auf Gesetzgebungsverfahren 
im Bund und der EU, gedacht aus der Perspektive der Ausführen-
den der Kommunen

-  eine Verbesserung der Einnahmesituation – durch höhere Anteile 
der Städte und Gemeinden am Steueraufkommen sowie höhere 
allgemeine Zuweisungen des Landes an die Kommunen.

Wir müssen zurück zur im Grundgesetz verankerten kommunalen 
Selbstverwaltung! Sie ist nur dann gewährleistet, wenn auch die im 
nächsten Jahr zu wählenden Gemeinde-, Stadt- und Kreisräte noch 
Gestaltungs- und Entscheidungsspielräume in ihren Kommunen er-
kennen können.

So ginge sächsisch!

Einladung zu öffentlichen Sitzungen
Einwohner und Bürger sind zur 

· Sitzung des Stadtrates 
   am Montag, 04.12.2023
   im Stadtsaal, Verwaltungsgebäude Weberstraße 22,    

OT Ebersbach/Sa.

herzlich eingeladen.

Die aktuelle Tagesordnung und die Uhrzeit entnehmen Sie bitte eine 
Woche vor Sitzungstermin an der Bekanntmachungstafel am Rat-
haus Reichsstraße 1, OT Ebersbach/Sa., sowie auf unserer Homepage 
www.ebersbach-neugersdorf.de unter Ratsinformation.

Verena Hergenröder, Bürgermeisterin

Beschlüsse aus der 60. Sitzung des Stadtrates der Stadt 
Ebersbach-Neugersdorf am 06.11.2023
Anwesende: 
15 Mitglieder + Bürgermeister
FWG:    6 Mitglieder
CDU:    3 Mitglieder
FDP:    3 Mitglieder
Die Linke:   2 Mitglieder
Bündnis90/Die Grünen:  1 Mitglied

2023/102
Wahl des Gemeindewahlausschusses der Stadt Ebersbach-Neu-
gersdorf für die Durchführung der Kommunalwahlen (Wahl zum 
Stadtrat) am 09. Juni 2024 
Der Stadtrat der Stadt Ebersbach-Neugersdorf wählt entsprechend 
den Bestimmungen von § 39, Abs.7 der Sächsischen Gemeindeordnung 
(SächsGemO) den Gemeindewahlausschuss der Stadt Ebersbach-Neu-
gersdorf für die Durchführung der Kommunalwahlen (Wahl zum 
Stadtrat) am 09. Juni 2024.
Einstimmig, mit 16 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n),    
0 Enthaltung(en)

2023/94
Beratung und Beschlussfassung über die Richtlinie zur Wahlwer-
bung in der Stadt Ebersbach-Neugersdorf 
Der Stadtrat der Stadt Ebersbach-Neugersdorf hebt den Beschluss Nr. 
2022/25/STR vom 28.03.2022 auf und beschließt die Richtlinie zur 
Wahlwerbung in der Stadt Ebersbach-Neugersdorf - Stand 06.09.2023, 
Az. 764.66WW2391.140.
Einstimmig, mit 16 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n),    
0 Enthaltung(en)

2023/98
Gebührenkalkulation zur zentralen Abwasserentsorgung  
2024 – 2026
Der Stadtrat der Stadt Ebersbach-Neugersdorf bestätigt 
1. die Gebührenkalkulation der zentralen Abwasserentsorgung 2024 

bis 2026 in der Fassung vom 6. Oktober 2023. Die Gebührenkalku-
lation hat dem Stadtrat bei der Beschlussfassung vorgelegen.

2. Die Gebühren im Eigenbetrieb im Kalkulationszeitraum 2024 bis 
2026 werden für die Schmutzwasserentsorgung getrennt nach 
Mengen- und Grundgebühr in der in der Gebührenkalkulation 
festgeschriebenen Höhe erhoben.

 Für die Niederschlagswasserentsorgung wird eine Flächengebühr 
nach m² versiegelter Fläche gemäß der in der Gebührenkalkula-
tion festgeschriebenen Höhe erhoben. 

 Die Stadt Ebersbach-Neugersdorf zahlt einen Festbetrag Straßen-
entwässerungskostenanteil pro Jahr in der in der Gebührenkalku-
lation festgeschriebenen Höhe.

3. Bemessungsgrundlage für die Abwassermenge ist die für den 
Hausanschluss mittels geeichtem Wasserzähler gemessene Menge 
des Trinkwasserverbrauchs. Der Gebührenmaßstab für die Grund-
gebühr ist bei Grundstücken mit überwiegender Nutzung als 
Wohnbauten die Anzahl der vorhandenen Wohneinheiten. Bei 
Grundstücken bei überwiegend gewerblicher oder sonstiger Nut-
zung wird die Grundgebühr anhand des Nenndurchflusses des 
Wasserzählers erhoben.

4. Den in der Gebührenkalkulation enthaltenen Abschreibungssätzen 
und der Abschreibungsmethode wird zugestimmt.

5. Den Prognosen und Schätzungen in der Gebührenkalkulation wird 
ausdrücklich zugestimmt.

6. Es wird beschlossen, dass das betriebsnotwendige Eigenkapital 
mit 4,0 % p.a. verzinst wird.

7. Der Festlegung einer gleichbleibenden durchschnittlichen Gebühr 
über die gesamte Dauer des Kalkulationszeitraumes wird ebenfalls 
zugestimmt.

Im Ergebnis der vorliegenden Kalkulation werden für die Jahre 2024 
bis 2026 folgende Gebühren festgesetzt:
Schmutzwasser

Grundgebühr
Bezugsbasis: 
1.  in Grundst. mit Wohnbauten:  Anzahl der Wohneinheiten 
 bei 1-2 WE 12,50  €/Monat
 pro WE ab 3 WE 5,00  €/Monat

2.  in sonstigen Grundstücken: Größe des Frischwasserzählers 
 1,5 Qn (Brauchwasser- und Gartenzähler)    1,51  €/Monat
 Q3=4  --> Staffelung nach Verbrauch 

unter 100 m³ p.a. 12,50  €/Monat
101-300 m³ p.a. 14,00  €/Monat
ab 301 m³ p.a. 20,00  €/Monat

 Q3=10 28,00  €/Monat
 Q3=16 91,00  €/Monat
 DN  50 363,00  €/Monat
 DN  80 564,00  €/Monat
 DN 100 863,00  €/Monat
 DN 150 1.208,00  €/Monat
Mengengebühr 2,48  €/m³

Niederschlagswasser
Flächengebühr 0,40  €/m²

12 Ja-Stimme(n), 2 Gegenstimme(n), 2 Stimmenthaltung(en)

2023/99
Gebührenkalkulation zur dezentralen Abwasserentsorgung 
2024 - 2026 
Der Stadtrat der Stadt Ebersbach-Neugersdorf bestätigt die Kalkula-
tion der Gebühren für die dezentrale Abwasserentsorgung für die 
Jahre 2024 bis 2026 in der Fassung vom 10. Oktober 2023 und legt 
die Gebührensätze wie folgt fest:
Grundgebühren für Transport 69,47 €/Entsorgungsvorgang

Mengengebühren für
Klärschlamm aus dezentralen Anlagen
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DZA 21,76 €/m³
Transport 21,25 €/m³
Mengengebühr gesamt 43,01 €/m³

Abwasser aus abflusslosen Abwassergruben      entfällt
DZA 2,50 €/m³
Transport 21,25 €/m³
Mengengebühr gesamt 23,75 €/m³

Mengengebühren bei genehmigter Einleitung durch andere   
Aufgabenträger und sonstige Dritte für

Klärschlamm aus dezentralen Anlagen*) 15,24 €/m³
*) (Gebühr gilt auch für direkte Einleitungen 
aus Fettabscheidern u. ä., sofern es sich nicht 
um Sondereinleitungen handelt)
Abwasser aus abflusslosen Abwassergruben 1,85 €/m³

Einstimmig, mit 16 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n), 
0 Enthaltung(en)

2023/100
6. Änderungssatzung der Gebührensatzung des Eigenbetriebes 
Abwasser «Spreequellen» 
Der Stadtrat der Stadt Ebersbach-Neugersdorf beschließt die 6. Än-
derungssatzung zur Gebührensatzung zur öffentlichen Abwasserbe-
seitigung (Gebührensatzung – GebS) des Eigenbetriebes Abwasser 
„Spreequellen“ der Stadt Ebersbach-Neugersdorf in der Fassung vom 
06.11.2023
12 Ja-Stimme(n), 2 Gegenstimme(n), 2 Stimmenthaltung(en)

2023/101
Wahl der Wirtschaftsprüfer für den Jahresabschluss 2023 des 
Eigenbetriebes Abwasser «Spreequellen» 
Der Stadtrat der Stadt Ebersbach-Neugersdorf bestellt als Wirtschafts-
prüfer für das Geschäftsjahr 2023 des Eigenbetriebes Abwasser „Spree-
quellen“ die DONAT WP GmbH als überörtlichen und örtlichen Prüfer.
Einstimmig, mit 16 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n),    
0 Enthaltung(en)

2023/81
Sitzungstermine Stadtrat und Gremien für das 1. Halbjahr 2024 
Der Stadtrat der Stadt Ebersbach-Neugersdorf beschließt gemäß § 36 
Abs. 2 der SächsGemO sowie § 6 Abs. 1 der Geschäftsordnung des 
Stadtrates der Stadt Ebersbach-Neugersdorf für das 1. Halbjahr 2024 
den Sitzungskalender des Stadtrates und der beschließenden Aus-
schüsse mit dem Aktenzeichen TermineSTR2024.108, Stand: 27.10.2023.
16 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n), 0 Stimmenthaltung(en)

2023/90
Beratung und Beschlussfassung zur Satzung der Stadt Ebersbach-
Neugersdorf über die Erhebung einer Hundesteuer (Hunde-
steuersatzung)
Der Stadtrat der Stadt Ebersbach-Neugersdorf beschließt die Satzung 
der Stadt Ebersbach-Neugersdorf über die Erhebung einer Hunde-
steuer (Hundesteuersatzung) mit dem Aktenzeichen: 
968.1.Hundesteuersatzung2023.09.18 in der Fassung vom 06.11.2023.
Gleichzeitig tritt die Satzung über die Erhebung von Hundesteuern 
der Stadt Ebersbach-Neugersdorf vom 25.11.2011 mit der Beschluss-
Nr. 2011/88/STR außer Kraft.
14 Ja-Stimme(n), 1 Gegenstimme(n), 1 Stimmenthaltung(en)

2023/113
Beratung und Beschlussfassung zur Rückabwicklung des Kauf-
vertrags über das Flurstück 2293/103 der Gemarkung Ebersbach 
mit der Fa. Metallveredelung Bär GmbH 
Einstimmig, mit 16 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n),    
0 Enthaltung(en)

2023/111
Beratung und Beschlussfassung über den Abschluss und die Ab-
rechnung des Fördergebietes «Historische Altstadt im Förder-
programm Städtebaulicher Denkmalschutz (SDP) und Aufhebung 
der Erhaltungssatzung „Altstadt“ 

Der Stadtrat der Stadt Ebersbach-Neugersdorf nimmt die von der 
STEG Stadtentwicklung GmbH erstellte Abrechnung des Städtebau-
förderprogrammes SDP für das Fördergebiet „Historische Altstadt“ zur 
Kenntnis.
Der Stadtrat der Stadt Ebersbach-Neugersdorf beschließt die Satzung 
zur Aufhebung der am 06.09.2005 beschlossenen (Beschluss Nr. 
2005/40/13) und am 30.09.2005 öffentlich bekannt gemachten Satzung 
über die Erhaltung baulicher Anlagen und der Eigenart des Gebietes 
„Altstadt“ (Erhaltungssatzung) in Ebersbach-Neugersdorf, Ortsteil 
Ebersbach. Der räumliche Geltungsbereich ist als Anlage beigefügt 
und Bestandteil der Satzung zur Aufhebung der Erhaltungssatzung 
„Altstadt“.
Einstimmig, mit 15 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n),    
0 Enthaltung(en)

2023/112
Beratung und Beschlussfassung über den Abschluss und Abrech-
nung des Fördergebietes «Ebersbach-Oberland» im Förderpro-
gramm Soziale Stadt (SSP)
Der Stadtrat der Stadt Ebersbach-Neugersdorf nimmt die von der 
STEG Stadtentwicklung GmbH erstellte Abrechnung des Städtebau-
förderprogrammes „Soziale Stadt“ (SSP) für das Fördergebiet „Ebersbach 
- Oberland“ zur Kenntnis.
Der Stadtrat der Stadt Ebersbach-Neugersdorf beschließt die Auf-
hebung des Beschlusses 2000/56/14 vom 09.10.2000 der vormaligen 
Stadt Ebersbach/Sa. über die Abgrenzung des Fördergebietes „Ebers-
bach - Oberland“.
Einstimmig, mit 15 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n),    
0 Enthaltung(en)

2023/97
Beratung und Beschlussfassung über die Satzung zur Aufhebung 
des Bebauungsplanes «Bräuerwiese» in der Planfassung vom Juni 
1999 und deren Auslegung
Der Stadtrat der Stadt Ebersbach-Neugersdorf billigt den Entwurf der 
Satzung zur Aufhebung des Bebauungsplanes „Bräuerwiese“ in der 
Planfassung vom Juni 1999 nach § 2 Abs.1 BauGB in Verbindung mit 
§1 Abs. 8 BauGB. Maßgebend ist der Entwurf der Aufhebungssatzung 
in der Fassung vom 06.11.2023.
Der Entwurf der Aufhebungssatzung in der Fassung vom 06.11.2023 
wird nach §3 Abs.2 BauGB öffentlich ausgelegt. 
Die Bürgermeisterin wird beauftragt, den Billigungs- und Auslegungs-
beschluss sowie Ort und Zeit der öffentlichen Auslegung im Amtsblatt 
der Stadt Ebersbach-Neugersdorf, sowie nach §4a Abs.4 BauGB auf 
der Internetseite der Stadt Ebersbach-Neugersdorf und im Zentralen 
Landesportal Bauleitplanung des Freistaates Sachsen öffentlich bekannt 
zu machen.
Einstimmig, mit 15 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n),    
0 Enthaltung(en)
2023/114
Beratung und Beschlussfassung zur Einreichung eines Förder-
antrages zur Aufstellung einer „Kommunale Wärmeplanung der 
Stadt Ebersbach-Neugersdorf“
Der Stadtrat der Stadt Ebersbach-Neugersdorf bevollmächtigt die 
Bürgermeisterin, für die Aufstellung einer „Kommunalen Wärmeplanung 
für die Stadt Ebersbach-Neugersdorf“ einen Förderantrag bis zum 
31.12.2023 einzureichen, um den derzeit möglichen Fördersatz von 
100% für die Erstellung einer Kommunalen Wärmeplanung nutzen zu 
können.
In der Ankündigung des Gesetzgebers zur rechtlichen Verpflichtung 
von Gemeinden über 10.000 Einwohner eine kommunale Wärme-
planung als strategische Fachplanung für den Ausbau und die Weiter-
entwicklung leitungsgebundener Energieinfrastrukturen für die 
Wärmeversorgung im gesamten Stadtgebiet bis 2027 vorzulegen, 
sind die finanziellen und planerischen Vorbereitungen durch die 
Stadtverwaltung zu treffen. Die inhaltliche Ausgestaltung der zu er-
stellenden Wärmeplanung ist auf der Grundlage der gesetzlichen 
Forderungen vorzunehmen.
Einstimmig, mit 15 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n),    
0 Enthaltung(en)
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Beschlüsse aus der 30. Sitzung des Verwaltungsausschus-
ses der Stadt Ebersbach-Neugersdorf am 13.11.2023
Anwesende: 
6 Mitglieder + Bürgermeister
FWG:    2 Mitglieder
CDU:    1 Mitglied
FDP:    1 Mitglied
Die Linke:   1 Mitglied
Bündnis90/Die Grünen:  1 Mitglied

2023/116
Mittelverwendung Zuschüsse für lfd. Zwecke an gemeinnützige, 
mildtätige, kirchliche u. ä. Einrichtungen (Zuschüsse Regional-
trainer/Internationaler Bund/allgemeine Kinder- und Jugend-
förderung)
Der Verwaltungsausschuss der Stadt Ebersbach-Neugersdorf beschließt 
einen Zuschuss zur Unterstützung der Kinder- und Jugendarbeit der 
Vereine im Jahr 2023 in folgender Höhe:
geänderter Beschlusstext:

Der Verwaltungsausschuss der Stadt Ebersbach-Neugersdorf beschließt 
einen Zuschuss zur Unterstützung der Kinder- und Jugendarbeit der 
Vereine im Jahr 2023 in folgender Höhe:

Stufeneinteilung für Zuschuss Kinder- und Jugendarbeit in Vereinen (siehe 
Anlage 1):

Anzahl Kinder/Jugendliche bis 
18 Jahre (Stand 10/2023)               Höhe Zuschuss
             1 - 10 Mitglieder     125,00 €
           11 - 15 Mitglieder     250,00 €
           16 - 50 Mitglieder     500,00 €
         51 - 100 Mitglieder     750,00 €
             > 100 Mitglieder  1.000,00 €

Darüber hinaus erhalten folgende weitere Angebote für Kinder und Ju-
gendliche einen Zuschuss:

Ortsfeuerwehr Ebersbach/Sa. 250,00 €
Ortsfeuerwehr Neugersdorf 250,00 €
Kinder- und Jugendtelefon 250,00 €
Stadtbibliothek Ebersbach-Neugersdorf 250,00 €
Evangelisch-Lutherische Kirchgemeinde Neugersdorf 150,00 €
Evangelisch-Lutherische Kirchgemeinde Ebersbach/Sa. 150,00 €
Pfarrei Mariä Himmelfahrt, Leutersdorf 150,00 €
Evangelisch Freikirchliche Gemeinde 150,00 €
Landeskirchliche Gemeinschaft Ebersbach-Neugersdorf 150,00 €
Jahrbuch Andert-Oberschule 150,00 €
Zuschuss Kinderfest Initiative „Sprichst du mit mir“ 300,00 €
Zuschuss Tafel Oberlausitz e. V. Weihnachtsaktion Kinder 250,00 €
Gesamt: 2.450,00 €

Damit ergibt sich im Jahr 2023 ein Zuschussbetrag in Höhe von ins-
gesamt 9.950,00 €.
Einstimmig, mit 7 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n),    
0 Enthaltung(en)

2023/120
Beratung und Beschlussfassung über die Annahme von Zuwen-
dungen
Der Verwaltungsausschuss der Stadt Ebersbach-Neugersdorf beschließt 
die Annahme der Geldspende mit den laufenden Nummern G 22/2023. 
6 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n), 0 Enthaltung(en),    
1 Befangenheit(en)

2023/115
Beratung und Beschlussfassung über die Annahme von Zuwen-
dungen
Der Verwaltungsausschuss der Stadt Ebersbach-Neugersdorf beschließt 
die Annahme der Geldspenden mit den laufenden Nummern G 09/2023 
bis G 21/2023 und G 23/2023 bis G27/2023. 
6 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n), 0 Enthaltung(en),    
1 Befangenheit(en)

Markttage
im OT Ebersbach/Sa.:
• jeden Dienstag und Freitag von 8:00 – 12:00 Uhr – Warenangebot 

auf der Bahnhofstraße 
 zusätzlich jeden Dienstag von 9:00 – 17:00 Uhr – Imbissangebot 

auf dem Wochenmarktplatz der Bahnhofstraße mit rumänischen 
Spezialitäten, aber auch deutschen Speisen 

im OT Neugersdorf:
• jeden Sonnabendvormittag – auf dem Karl-Marx-Platz

Änderungen vorbehalten

Erreichbarkeit Schiedsstelle
Für telefonische Beratungen ist unsere Friedensrichterin, Frau 
Müller, bzw. ihr Stellvertreter, Herr Firl, unter der Rufnummer 
0151 40623950 zu erreichen. 

Jeweils am ersten Dienstag im Monat (beginnend ab 01.08.23) 
zwischen 16:30 Uhr und 17:30 Uhr im Beratungsraum der Stadt-
bibliothek auf dem Hofeweg 41 im OT Ebersbach/Sa. bieten un-
sere Friedensrichterin, Frau Müller, und ihr Stellvertreter, Herr Firl, 
Sprechstunden an.

Sprechzeiten Quartierbüros
Quartierbüro Drehpunkt, Daniela Schröder
Bahnhofstraße 25, 02730 Ebersbach-Neugersdorf
Tel. 03586 3690325
Sprechzeiten: jeweils dienstags 10:00 – 15:00 Uhr
und nach Vereinbarung
Quartierbüro »Oberland«, Treff Nº 47, Bärbel Moritz
Hofeweg 47, 02730 Ebersbach-Neugersdorf 
Tel. 0162 9803379
info@quartier-oberland.de
Sprechzeiten: Mittwoch, Donnerstag nach Vereinbarung und im-
mer, wenn die Tür nachgibt
Bitte vereinbaren Sie einen Termin, wenn Sie mich sicher erreichen 
wollen.

Gäste- und Kontaktbüro „Alte Mangel“
Georgswalder Straße 1, OT Ebersbach/Sa. 
Frau Eva-Maria Graf
Tel.: 03586 765590
Montag – Freitag  von 09:00 – 12:00 Uhr und nach Vereinbarung

Sprechstunde Mieterschutzverein
Oberlausitz-Niederschlesien
Achtung! Nur noch nach telefonischer Terminabsprache unter 03585 
861892, OT Ebersbach/Sa., Reichsstraße 1, Sitzungszimmer Rathaus

EUTB® - Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung
jeden 3. Donnerstag von 9:00 bis 12:00 Uhr Beratung vor Ort zu 
den Themen
Behinderung, Rehabilitation und Teilhabe
Treff Nº 47, Hofeweg 47, 02730 Ebersbach-Neugersdorf in den 
Räumen des Psychosozialen Trägervereins Sachsen e.V.

Sprechzeiten Freiwilligenagentur & Nachbarschaftshilfe
Jeden Montag von 10:00 – 17:00 Uhr und 
jeden Donnerstag von 10:00 – 14:00 Uhr
im Kultur- und Bildungszentrum, Ernst-Thälmann-Straße 38,  
im OT Neugersdorf

Hilfetelefon – Gewalt gegen Frauen
24 h erreichbar, vertraulich, kostenfrei
Tel. 0800 0116016 – WWW.HILFETELEFON.DE

Kurzinformationen
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Sprechzeiten Büro Stiftung Umgebindehaus
jeden Montag, Dienstag und Donnerstag von 09:00 Uhr – 15:30 Uhr 
oder nach Vereinbarung
Geschäftsstelle der Stiftung Umgebindehaus
Arnd Matthes und Sven Rüdiger
Ernst-Thälmann-Straße 42, 02727 Ebersbach-Neugersdorf
Tel. 03586 369 5815 und 03586 369 5816
Mobil:  0152 08764846 oder 0160 99153509
E-Mail: a.matthes@stiftung-umgebindehaus.de 
 s.ruediger@stiftung-umgebindehaus.de
Internet: www.stiftung-umgebindehaus.de

Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle
„Offener Treff“
Sprechstunde jeden Montag, 14:00 Uhr – 18:00 Uhr,   
im „Treff N° 47“, Hofeweg 47, OT Ebersbach/Sa.  

Meldung defekter Straßenleuchten
Bitte melden Sie defekte Straßenlampen per Telefon, E-Mail oder 
Fax direkt an die Servicegesellschaft Spreequellen mbH (SGS).

Adresse: Nordstraße 12 – 14, 02727 Ebersbach-Neugersdorf

E-Mail:  defekteLampe@sgsmbH.de 
Tel.:  03586 3900-39
Fax.:  03586 3900-59

Telefonnummern im Klinikum Oberlausitzer Bergland
gemeinnützige GmbH
Standort Ebersbach/Sa.: Tel. 03586 7622000
 Fax 03586 7622009 
Standort Zittau:  Tel. 03583 881000
 Fax 03583 881009

Verkauf von Abfallsäcken
Als Zusatzangebot können in der Stadtbibliothek Ebersbach-Neu-
gersdorf, Hofeweg 41, zu den üblichen Öffnungszeiten Montag 
bis Freitag 9:00 bis 12:00 Uhr und 13:30 bis 18:00 Uhr Abfallsäcke 
gekauft werden. Mittwoch ist die Stadtbibliothek geschlossen. Sie 
können diese als Ergänzung zu Ihrer Abfalltonne benutzen, wenn 
die Tonne bereits voll ist. Nur diese können am Leerungstag neben 
die Tonne gestellt und von den Müllwerkern mitgenommen wer-
den. 
Amtliche Abfallsäcke für Restabfall: Die 70-Liter-Säcke kosten 3,66 
EUR pro Stück. 
Amtliche Papiersäcke für Gartenabfälle: Die 120-Liter-Papiersäcke 
sind für 3,12 EUR pro Stück erhältlich.
Weiterhin erhalten Sie in der Stadtbibliothek den Abfallkalender 
und das Amtsblatt der Stadt Ebersbach-Neugersdorf, welches für 
0,50 EUR käuflich erworben werden kann.

Blutspendetermin – DRK Blutspendedienst Nord-Ost
Die nächste Blutspendeaktion in Ihrer Region findet statt 
am Donnerstag, 27.12.2023
Bildungszentrum Oberland, OT Neugersdorf, Hauptstraße
von 15:00 bis 19:30 Uhr

Kontaktdaten SachsenNetze GmbH 
SachsenNetze GmbH 
Service-Telefon 0800 0320010 (kostenfrei)
E-Mail service-netze@SachsenEnergie.de
Internet www.sachsen-netze.de

Störungsrufnummern:
Gasstörung 0351 5017888 0
Stromstörung 0351 5017888 1

Energieberatung
Energiesparzentrum Ostsachsen e.V.
Donnerstag, 21.12.2023 14:00 Uhr – 16:00 Uhr   
im OT Ebersbach/Sa. Rathaus, Reichsstraße 1  
Eine Voranmeldung unter Tel. 03591 464612 oder 0174 4656912  
ist unbedingt erforderlich.

Kontaktdaten SOWAG mbH
Bereitschaftsdienst SOWAG 24 Stunden für Sie im Einsatz
Bitte melden und beschreiben Sie uns Störungen sofort nach dem 
Bekanntwerden, z. B.
· es kommt kein Trinkwasser aus der Leitung
· der Wasserdruck ist deutlich niedriger als normal
· das Trinkwasser hat eine Braunfärbung
· das Abwasser fließt nicht ab bzw. staut aus der öffentlichen 

Kanalisation zurück
Bitte melden Sie uns auch Rohrbrüche im öffentlichen Bereich.
Störungen der Wasserversorgung:
Telefon 0171 6726998
Störungen der Abwasserentsorgung:
Telefon  0172 3735514

Informationen SachsenEnergie bei    
Versorgungsunterbrechung
Serviceplattform für Versorgungsunterbrechungen in Dresden und 
der Region

Seit 2018 informiert die Serviceplattform SachsenNetze online über 
Unterbrechungen in der Stromversorgung.

Bei Unterbrechungen der Stromversorgung sind aktuelle und 
schnelle Informationen für die Betroffenen essenziell. Störungen im 
Mittelspannungsnetz werden nun für unser gesamtes Netzgebiet 
und das Gebiet der Stadtwerke Elbtal aktuell angezeigt. Darüber 
hinaus gibt die Serviceplattform außerhalb der Landeshauptstadt 
Dresden Auskunft über geplante Versorgungsunterbrechungen 
des jeweiligen Tages und des darauffolgenden Tages.

Wer bei einer Unterbrechung der Stromversorgung nicht erst in die 
Serviceplattform schauen möchte, lässt sich von ihr informieren: 
einfach den Benachrichtigungsdienst für den Ort oder ein anderes 
Gebiet aktivieren und im Falle einer Versorgungsunterbrechung 
unmittelbar eine Push-Nachricht auf das Smartphone oder eine 
E-Mail erhalten.

Betroffene können sich mit der Serviceplattform schnell und aktuell 
informieren. Bei allen angezeigten Unterbrechungen gilt: Ein An-
ruf beim Entstördienst ist nicht erforderlich, weil uns die Störung 
bereits bekannt ist. Wer aber Hinweise zum Beispiel zu Ort oder 
Ursache der Störung geben kann, sollte den Entstördienst unter 
0351 50178881 anrufen.

Die Serviceplattform finden Sie hier:
www.Sachsen-Netze.de/serviceplattform  

Unser Entstördienst ist rund um die Uhr für unsere Kunden da. 
Gas  Tel.: 0351 5017-8880  
Strom Tel.: 0351 5017-8881
Wasser Tel.: 0351 5017-8883 
Fernwärme Tel.: 0351 5017-8884

© karepa / stockadobe.com
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Informationen der
Stadtverwaltung
Ebersbach-Neugersdorf

Stabsstelle eea  –  EUROPAEN ENERGY AWARD 

Neues vom eea-Team
In diesem Jahr fanden vier Beratungen des eea-Teams statt, am 
7.11.2023 wurde das interne Re-Audit* durchgeführt.
Schwerpunkte waren: die Umstellung der Bewertung auf die neuen 
Vorgaben aus dem Jahr 2022, die Umsetzung des Jahresplanes 2023 
und der Maßnahmen aus dem Energiepolitischen Arbeitsprogramm 
sowie die Erarbeitung der Indikatoren mit dem eea-Bericht 2023 und 
das interne Re-Audit.
Durch die konsequente Umsetzung der geplanten Projekte konnte 
die Stadt Ebersbach-Neugersdorf 70,7 % im eea erreichen. Das ergibt 
eine Optimierung von 2,4 % gegenüber 2022.
Bei der Aufstellung des umfangreichen und anspruchsvollen Maß-
nahmenplans wurden die Prioritäten jedoch nicht vorrangig nach 
möglichen Punkten, sondern nach erkannten Defiziten und vorhan-
denen Handlungspotenzialen der Stadt Ebersbach-Neugersdorf ge-
setzt. Es gilt, die Vorgaben aus den Konzepten und den Planungen in 
den kommenden Jahren umzusetzen und den Einsatz erneuerbarer 
Energien weiter auszubauen. Die Energieträgerumstellung bei der 
Fernwärmeerzeugung, die Sanierung der Straßenbeleuchtung, ener-
getisch hochwertige Gebäudesanierungen und der weitere Ausbau 
des kommunalen Energiemanagements sowie die Implementierung 
des Klimaschutzmanagements sind wichtige Aufgaben der Stadt. 

*Wiederholungszertifizierung, bei der untersucht und geprüft wird, ob 
Prozesse die geforderten Standards erfüllen und inwieweit die selbst 
gesteckten Ziele erreicht wurden.

Energiesparkonzept der Stadt 
Ebersbach-Neugersdorf

aus dem Büro Bürgermeisterin

Die schönsten Momente sind die,
in denen das Herz aus Freude 

und nicht aus Gewohnheit schlägt.
Verfasser unbekannt

Herzlichen Glückwunsch
Die Stadt Ebersbach-Neugersdorf gratuliert allen Jubilaren zu ihrem 
Geburtstag und den Ehepaaren zu ihren Hochzeitstagen.

In der Vergangenheit gab es die schöne Tradition, dass die Bürger-
meisterin oder ein Vertreter des Stadtrates zum 90., 95. und 100. 
Geburtstag die Jubilare zu Hause besucht und Glückwünsche über-
bracht hat. Gleiches galt für besondere Hochzeitstage (50, 60, 65, 70). 
Diese Tradition soll nicht in Vergessenheit geraten, bedarf verständ-
licherweise aber eines organisatorischen Vorlaufs, bei dem wir Ihre 
Unterstützung benötigen.

Sie möchten zu Ihrem besonderen Jubiläum gern besucht werden, 
dann teilen Sie uns das bitte drei Wochen vor dem Jubiläum unter 
Angabe von Ort und Zeit mit. Wir werden uns bemühen, Ihrem Wunsch 
zu entsprechen.

Kontakt bitte über:
Büro Bürgermeisterin: Telefon 03586 763 107 oder
E-Mail: sek-bm@ebersbach-neugersdorf.de

Verena Hergenröder, Bürgermeisterin

Wir sagen Danke
Vor 20 Jahren wurde das Brustzentrum Ostsachsen gegründet. Dafür 
hatten sich die Sächsische Schweiz Klinik Sebnitz und das Klinikum 
Oberlausitzer Bergland zusammengetan. Um diesen Anlass gebüh-
rend zu würdigen, fand am 10. November 2023 eine Feierstunde und 
Infoveranstaltung im Krankenhaus Ebersbach statt. Die Veranstal-
tung war durch Fachinteressierte, Patienten und Partner gut be-
sucht. 

Das Zentrum ist von der Deutschen Krebsgesellschaft zertifiziert und 
unterliegt daher vielen Vorgaben und Bestimmungen. Dazu gehört 
unter anderem die Aus- und Weiterbildung der Mediziner und des 
Pflegepersonals. Fast alle Mitarbeiter sind schon von Anfang an mit 
dabei und kümmern sich mit Herzblut und Überzeugung hervorra-
gend um die Patienten. Die Veranstaltung bot den entsprechenden 
Rahmen, um die Leistungen des Teams unter Leitung von Dr. Jacek 
Glajzer zum Wohle der Patienten und auch der Region zu würdigen.
Für die Zukunft sind die Strukturen für ein zertifiziertes Brustzentrum 
am Klinikum Oberlausitzer Bergland gegeben. Das heißt: Die erfor-
derliche Technik, speziell ausgebildetes Personal und Operateure 
sind vorhanden. Das Brustzentrum kann auf dieser Grundlage seine 
hervorragende Arbeit durchaus fortführen und trägt zur Attraktivität 
des Klinikstandortes für junge und weiterbildungswillige Ärzte bei.

Bleibt der Wunsch, dass dieses spezielle und nachgefragte Angebot 
in der Standortkonzeption des Landkreises Görlitz Berücksichtigung 
findet.

Verena Hergenröder
Bürgermeisterin

Stabsstelle Organisation/
Prozessmanagement

In der Stadt Ebersbach-Neugersdorf ist die Planstelle

Schulsekretär (m/w/d) für die Jahn-Grundschule
in Teilzeit mit einer regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit von 25 
Stunden ab April 2024 zu besetzen.

Der Einsatz soll schwerpunktmäßig in folgenden Aufgabengebie-
ten – die der Eigenart des Schulbetriebes entsprechen – erfol-
gen:
-  allgemeine Schreib-, Büro- und Registraturaufgaben
-  Erteilung von Auskünften
-  Post- und einfache Sachbearbeitung
-  Haushaltsangelegenheiten und Statistikaufgaben
-  schulspezifische Aufgaben wie Schülerdatenverwaltung, Unter-

stützung der Schulleitung bei Organisation von Prüfungen, Sitzun-
gen, Projekten, Elternabenden u. a.

-  Bearbeitung von Schülerbeförderungs- und Schülerversiche-
rungsangelegenheiten, Arbeits- und Gesundheitsschutzthemen

-  Zusammenarbeit mit Elternvertretungen, Dienstleistungspart-
nern, Behörden und Institutionen wie auch Trägern der Jugendhil-
fe

Voraussetzungen:
-  Abschluss als Fachangestellter (m/w/d) für Bürokommunikation
-  alternativ: ein vergleichbarer Abschluss mit mehrjähriger Berufser-

fahrung
-  Erfahrungen im Bereich des Schulsekretariats wünschenswert
-  Erste Hilfe Nachweis wünschenswert
-  Führerschein: Klasse B

Wir erwarten von Ihnen:
-  Flexibilität und Mobilität
-  selbstständige Arbeitsweise und gute Organisationsfähigkeit
-  sorgfältige, zuverlässige und verantwortungsvolle Erledigung der 

anfallenden Aufgaben
-  korrekte Kommunikation mündlich und schriftlich
-  korrektes, sicheres und freundliches Auftreten
-  Einfühlungsvermögen, Verschwiegenheit und Loyalität
-  Bereitschaft zur Fortbildung in schulspezifischen Themen und 

Anwendungen
-  Bereitschaft zur Mitwirkung in besonderen Fällen, z. B. Mitwirkung 

Sicherstellung Wahlen
-  Sicherer Umgang mit MS Office, insbesondere Word, Excel und 

PowerPoint
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Es werden folgende Baumaßnahmen durchgeführt:
Straßen- und Tiefbau
Eingeschränkte Befahrbarkeit der Straßenbrücke Friedersdorfer 
Straße, OT Ebersbach/Sa. 

• Die Einengung der Fahrbahn auf den „einspurigen Verkehr“ sowie 
die Tonnagebegrenzung auf 7,5 t bleiben weiterhin bestehen.  

Kanal- und Straßenbaumaßnahmen

• August-Weise-Straße, OT Ebersbach/Sa. 
 Die Bauarbeiten werden fortgeführt, solange es die Witterung er-

laubt. Anfang November wurde der Asphalt bis zur Haus-Nr. 21 
eingebaut. Durch krankheitsbedingte Ausfälle bei der Baufirma in 
den letzten beiden Wochen ist absehbar, dass in der verbleiben-
den Zeit bis Weihnachten nicht mehr die gesamte Straße fertig 
gestellt werden kann. Die Baufirma wird aber versuchen, einen 
weiteren Teil der Straße zu asphaltieren. Für die gesamte Straße, 
auch für die nicht fertig gestellten Teile, wird die generelle Befahr-
barkeit über die Winterpause sowie die Zufahrt zu den Grund- 
stücken und der Winterdienst gewährleistet.

• Dammstraße, OT Neugersdorf
 Das angestrebte Ziel im Kanalbau, den Abschnitt von der Au-

enstraße bis zum Wilhelm-Lucke-Weg fertigzustellen, konnte mit 
den Verlegungen der Schmutz-, Regen- und Trinkwasserversor-
gungsleitungen erreicht werden. Jetzt erfolgt die planmäßige 
Winterfestmachung der Baustelle, sodass die durchgängige Be-
fahrbarkeit und Durchführung des Winterdienstes gewährleistet 
werden kann.        

• Auenstraße, OT Neugersdorf
 Der Asphalteinbau im Abschnitt von der Mühlgasse bis zur Ru-

dolf-Breitscheid-Straße ist für Ende November geplant. Nach ent-
sprechender Fertigstellung wird die Verkehrsfreigabe der Straße 
erfolgen. 

• Nordstraße, OT Neugersdorf
 In den Trassenbereichen zur Erneuerung der erdverlegten Medi-

en konnte der Asphalteinbau realisiert werden. Die Verkehrsfrei-
gabe für diesen Abschnitt wird im Dezember erfolgen. Im Früh-
jahr 2024 wird mit den Arbeiten im nächsten Abschnitt begon-
nen. 

• Straßenreparaturen/Risssanierung
 Die Schlagloch- und Risssanierung wurde in beiden Ortsteilen 

ausgeführt und für dieses Jahr beendet.

aus dem Bauamt

Wir bieten Ihnen:
-  unbefristete Anstellung
-  Teilzeitbeschäftigung mit 25 Stunden pro Woche
-  Bezahlung nach TVöD und die im öffentlichen Dienst üblichen 

Sozialleistungen
-  Kitabetreuungsangebote
-  Wohnungsangebote

Schwerbehinderte oder ihnen gleichgestellte Bewerberinnen und 
Bewerber werden nach Maßgabe des SGB IX bei gleicher Eignung, 
Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt berücksichtigt.
Nachweise hierfür sind den Bewerbungsunterlagen beizufügen.

Bewerbungskosten jeglicher Art, z. B. Fahrtkosten, werden nicht er-
stattet.

Sind Sie interessiert?
Dann richten Sie bitte Ihre Bewerbung (inkl. frankierten Rückum-
schlag) bis spätestens 05. Januar 2024 an die Stadtverwaltung 
Ebersbach-Neugersdorf, Hauptamt, Reichsstraße 1, 02730 
Ebersbach-Neugersdorf oder per E-Mail in PDF-Form an personal@
ebersbach-neugersdorf.de. Damit eine korrekte Zuordnung Ihrer 
Bewerbung erfolgen kann, geben Sie bitte die Nummer 10.2023 
in Ihren Bewerbungsunterlagen mit an.

aus dem Amt Finanzen
Zur Information an alle Hundehalter
Der Stadtrat der Stadt Ebersbach-Neugersdorf hatte unmittelbar 
nach der Fusion der Städte Ebersbach/Sa. und Neugersdorf mit Be-
schluss vom 24.10.2011 (Beschluss-Nr.: 2011/88/STR) eine Satzung 
über die Erhebung einer Hundesteuer (Hundesteuersatzung) verab-
schiedet. Diese Satzung war seit diesem Zeitpunkt unverändert gül-
tig.

Der Stadtrat der Stadt Ebersbach-Neugersdorf hat nunmehr mit Be-
schluss vom 06.11.2023 (Beschluss-Nr.: 90/2023) eine neue Hunde-
steuersatzung mit Wirkung ab dem 01.01.2024 verabschiedet.

Alle Hundehalten erhalten deshalb im Januar 2024 per Post einen 
neuen Steuerbescheid auf der Grundlage der neuen Hundesteuer-
satzung. Mit dem Steuerbescheid werden auch die neuen Hunde-
steuermarken der Stadt Ebersbach -Neugersdorf für die Jahre 2024 
– 2026 versandt.

Die bisherigen Hundesteuermarken verlieren ab diesem Zeitpunkt 
ihre Gültigkeit.

Hinweise:

Die Hundesteuer ist eine örtliche Aufwandsteuer, mit der das Halten 
von Hunden besteuert wird. Die Aufwandsteuer ist eine öffent-
lich-rechtliche Abgabe, der keine bestimmte Leistung gegenüber-
steht und die nach dem Gesamtdeckungsprinzip zur Finanzierung 
aller kommunalen Aufgaben verwendet werden kann. Die Einnah-
men stellen allgemeine Deckungsmittel dar, d. h. sie sind nicht 
zweckgebunden (etwa für das Reinigen der Straße von Hundekot) 
und dienen zur Finanzierung des kommunalen Haushaltes. 

Neben der allgemeinen fiskalischen Einnahmemöglichkeit verfolgt 
die Hundesteuer auch als kommunale Lenkungsaufgaben den ord-
nungspolitischen Zweck, die Zahl der Hunde und insbesondere von 
Kampfhunden im Stadtgebiet zu begrenzen. Mit der neuen Hunde-
steuersatzung wird für die als gefährlich eingestuften Rassen, für 
sogenannte „Listenhunde“, weiterhin ein erhöhter Steuersatz in 
Höhe von 750,00 EUR pro Hund und Jahr erhoben. Für Hunde, die 
keine Listenhunde darstellen, beträgt der jährliche Steuersatz dage-
gen 72,00 EUR pro Hund. 

Im Sinne der Gleichmäßigkeit und der Verhältnismäßigkeit der Be-
steuerung wurde eine Unterscheidung in der neuen Hundesteuer-
satzung zwischen Erst-, Zweit-, und Dritthund aufgegeben. Zudem 
fand die Zwingersteuer wegen fehlender Anwendungsfälle (Zucht-
hunde) keine Aufnahme in die neue Hundesteuersatzung mehr und 
ist somit ersatzlos entfallen. 

Wir weisen nochmals darauf hin, dass alle Hundehalter nach §12 der 
Hundesteuersatzung verpflichtet sind, ihren Hund zur steuerlichen 
Veranlagung anzumelden.
Kommen Hundehalter dieser Pflicht nicht nach, stellt das eine Ord-
nungswidrigkeit nach § 14 der Hundesteuersatzung dar.
Die ausgegebene Hundesteuermarke ist am Halsband des Hundes 
anzubringen. Sollte dies aus besonderen Gründen nicht möglich 
sein, so hat der Hundehalter die Hundesteuermarke mitzuführen.
Zu den grundsätzlichen Pflichten eines Hundehalters gehört es 
ebenfalls, Hundekot auf Straßen, öffentlichen Wegen und Plätzen 
aufzuheben und zu entsorgen. 

aus dem Hauptamt
SG Zentrale Dienste 
Serviceangebote der Bürgerbüros nutzen
Vor dem Hintergrund der bis zum Jahresende eingeschränkten 
Sprechtage des Bürgerbüros in der Stadtverwaltung, möchten wir 
alle Bürger auf die Serviceangebote der Bürgerbüros des Landkreises 
in Löbau und Zittau hinweisen.
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nächster Redaktions-
und Anzeigenschluss

nächster
Erscheinungstag

13.12.2023

03.01.2024

Das Angebot an Dienstleistungen dieser Büros erstreckt sich von der 
Annahme von Wohngeldanträgen, dem Nachreichen und Einscan-
nen von Unterlagen, der Hilfestellung beim Ausfüllen von Anträgen 
bis hin zur Feststellung einer Behinderung und dem Erteilen von 
Auskünften zu Zuständigkeiten.
Diese Bürgerbüros des Landkreises befinden sich in Löbau, Poststra-
ße 20, sowie in Zittau, Neustadt 15.

Für den Besuch ist eine vorherige Terminbuchung unter der Website 
des Landkreises www. kreis-goerlitz.de notwendig.

Bürgerbüro 
Im Verwaltungsgebäude, Weberstraße 22, steht Ihnen das Bürger-
büro mit folgenden Leistungen zur Verfügung:

- Ausgabe von Formularen
 (Landratsamt und Lohnsteuerjahresausgleich)
- Hilfestellung/Unterstützung beim Ausfüllen von Formularen
 (außer Rente)
- Verkauf von zusätzlichen Abfallsäcken für Bio- und Restmüll
- Ausgabe Abfallkalender
- Informationsmaterial (begrenztes Angebot)

Sie erreichen uns:
Dienstag 09:00 – 12:00 Uhr und 14:00 – 18:00 Uhr
und nach Vereinbarung!

Tel.-Nr.: 03586 763 114 oder 763 129
Email: buergerbuero@ebersbach-neugersdorf.de

aus dem Einwohnermeldeamt
Einwohnerstatistik der Stadt Ebersbach-Neugersdorf
Einwohnerbestand am 15.10.2023 11.464   
Zuzüge: 57
Geburten: 4
Wegzüge: 38
Sterbefälle: 18

Einwohnerbestand am 15.11.2023   11.469

Geburtstage im Dezember feiern:
den 80. Geburtstag – neun Jubilarinnen bzw. Jubilare

den 85. Geburtstag – neun Jubilarinnen bzw. Jubilare

den 90. Geburtstag – zwei Jubilarinnen bzw. Jubilare

den 95. Geburtstag – zwei Jubilarinnen bzw. Jubilare.

Herzlichen Glückwunsch, alles Gute und am Geburtstag einen Strauß 
voller Freude!

Geburten 
 Herzlich willkommen in Ebersbach-Neugersdorf, 
 Teresija und Manni
 Unseren Kleinsten alles Gute und den Eltern   
 viel Freude!

Hinweis: 
Weiterhin weisen wir darauf hin, dass ggf. Eltern die Veröffentlichung 
des Namens ihres Kindes nicht wünschen!

Kinderreisepässe fallen ab 2024 weg
Liebe Eltern,

ab dem 01.01.2024 werden keine Kinderreisepässe mehr ausgestellt/
aktualisiert.
Bereits ausgestellte Dokumente können bis zum Ende der Gültigkeit 
verwendet werden.

Mit dem Wegfall des Kinderreisepasses besteht die Möglichkeit, für 
Ihr Kind einen Personalausweis oder einen Reisepass zu beantragen. 
Die Gültigkeit dieser Dokumente beträgt 6 Jahre.

Bitte beachten Sie, dass entgegen der bisherigen Regelung für die 
Zeit von der Beantragung bis zur Lieferung der Dokumente ein grö-
ßerer Zeitraum einzuplanen ist.
Wir informieren Sie gern.

Weitere Informationen erhalten Sie auch unter www.bmi.bund.de

aus dem SG Ordnung 
Veränderte Verkehrsführung im OT Neugersdorf
Nach einer im April durchgeführten Verkehrsschau im OT Neugers-
dorf mit der Örtlichen Straßenverkehrsbehörde der Stadt 
Ebersbach-Neugersdorf, der Straßenverkehrsbehörde des Landkrei-
ses Görlitz und dem zuständigen Sachbearbeiter Verkehr der Polizei-
direktion Görlitz Polizei-Revier Zittau-Oberland wurde eine Verkehrs-
rechtliche Anordnung zur Änderung der Fahrbahnmarkierung am 
Kreuzungspunkt Hauptstraße/Rudolf-Breitscheid-Straße – Zufahrt 
zum Parkplatz EDEKA/ALDI aus Gründen zur öffentlichen Sicherheit 
erlassen. 

Gemäß dieser Änderung ist das Linksabbiegen von der Rudolf-Breit-
scheid-Straße in Fahrtrichtung zur Hauptstraße (Postkreuzung) an 
der östlichen Zufahrt zum Parkplatz EDEKA/ALDI nicht mehr gestat-
tet.
Verkehrsteilnehmern aus westlicher Richtung kommend steht somit 
entweder die Zufahrt zum Parkplatz vor dem Restaurant „Im Staad’l“ 
oder über die Dr. Robert-Koch-Straße und Bleichenstraße zum Park-
platz EDEKA/ALDI zur Verfügung. Wir bitten um entsprechende Be-
achtung.

Örtliche Straßenverkehrsbehörde

Freiwillige Feuerwehr
Liebe Einwohner, Förderer, Sponsoren, Stadträte, Stadt-
verwaltung, Bürgermeisterin und Angehörige der Feuer-
wehr Ebersbach-Neugersdorf,
das Jahr 2023 neigt sich dem Ende zu, und es ist Zeit, Danke zu sagen 
für die Unterstützung und Einsatzbereitschaft im Jahr 2023. Wir wün-
schen euch und euren Familien ein schönes und besinnliches Weih-
nachtsfest, einen guten Rutsch in das neue Jahr 2024.
Feuerwehren der Stadt Ebersbach-Neugersdorf
Förderverein der Ortsfeuerwehr Ebersbach
Förderverein der Ortsfeuerwehr Neugersdorf
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Neues von der Oberlausitzer Umgebindehausstraße: 
Auf alten Wegen Neues entdecken! 

Die Deutsche Fachwerkstraße zieht sich mit rund 3.900 Kilometern 
Länge quer durch Deutschland: von Stade in Niedersachsen bis an 
den Bodensee. Über 100 Orte mit einem außerordentlichen Bestand 
an Fachwerkbauten haben sich im bundesweiten Netzwerk zusam-
mengeschlossen. Seit einigen Jahren entwickeln sieben Gemeinden 
in der südlichen Oberlausitz die östlichste Fachwerkroute: Die Ober-
lausitzer Umgebindehausstraße.

Die einzigartigen Umgebindehäuser gibt es nicht nur in unterschied-
lichsten Größen und Nutzungsformen zu bewundern. Sie bestechen 
auch durch die Vielfalt an schönen Details oder Schmuckelementen. 
Deshalb lohnt es sich, Zeit zum näheren Betrachten dieser architek-
tonischen Schätze einzuplanen, zum Beispiel entlang der zehn 
neuen „Spaziergänge für Umgebindehausentdecker“ in den Mit-
gliedsorten Großschönau, Seifhennersdorf, Mittelherwigsdorf, Oder-
witz, Herrnhut, Kottmar und Ebersbach-Neugersdorf.

Die Maßnahmen zur Beschilderung der neuen Fußrouten entlang 
der Regionalstrecke Oberlausitz der deutschen Fachwerkstraße wur-
den im November diesen Jahres, nach einem langen Prozess, abge-
schlossen und sind nun bereit, um von unseren Gästen wie auch 
Einwohnern entdeckt zu werden.
Die Wege, überwiegend Rundtouren, führen abseits der Hauptstra-
ßen und sind an den schmalen, braunen Hinweisschildern mit dem 
Logo der „Deutschen Fachwerkstraße“ zu erkennen. 

Ergänzend wurden dazu großflächige Informationstafeln an den 
Start- und Zielpunkten errichtet, welche die besondere Architektur 
der Bauten erläutern und die Routen beschreiben. 

In der Spreequellstadt sind diese an folgenden Standorten zu finden:

- Am Spree-Eck, OT Ebersbach/Sa.
- Am Gelände des ehemaligen Kretschams, OT Ebersbach/Sa.
- Am Eiskeller, OT Neugersdorf
- Am Areal Lautex, OT Neugersdorf

 Mehr Informationen rund um das Thema Umgebindehausstra-
ße sowie die digitalen Beschreibungen, Wander- und Straßen-
karten sowie die Radroute (65 km) zum Download finden Sie 
hier: www.deutsche-fachwerkstrasse.de oder www.outdoorac-
tive.com

 In 2024 findet der „Tag des offenen Umgebindehauses“ mit 
zahlreichen Veranstaltungen und Führungen am 26. Mai statt.

Ihr Kontakt:  

    

Touristinformation Spreequellland
Hauptstraße 214a, 02739 Kottmar OT Eibau 
Tel. +49 3586 702051 
Web: www.spreequellland.info
Mail: tourismus@spreequellland.info

Wirtschaftsförderung / Tourismus
Rückblick zur „Spätschicht“ in Ebersbach-Neugersdorf
Am 3. November 2023 wurde zwischen 16:00 und 20:00 Uhr wieder 
eine „Spätschicht“ bei mehr als 40 Betrieben im Landkreis Görlitz 
eingelegt. Beim sogenannten „Tag des offenen Unternehmens“ 
konnten sich interessierte Besucher einen Überblick über die Tätig-
keitsfelder, Produktionsprozesse und Karrierechancen in den ver-
schiedensten Betrieben verschaffen und mit den Mitarbeitern sowie 
Auszubildenden ins Gespräch kommen. Besonders erfreulich ist, 
dass für die Veranstaltung neue Partner gewonnen werden konnten, 
welche sich an der Veranstaltung beteiligt haben. 

Folgende Unternehmen aus Ebersbach-Neugersdorf hatten in die-
sem Jahr ihre Türen geöffnet:

• Stahlbau Oberlausitz GmbH
• Heytex Neugersdorf GmbH
• Kranotec GmbH
• Rhode und Wagner Anlagenbau GmbH
• FWH Federnfabrik Wilhelm Hesse GmbH
• OKA Büromöbel
• Volksbank Löbau-Zittau eG 
• SOWAG mbH/Kläranlage Ebersbach

Die Eröffnung der Veranstaltung fand bei der Kranotec GmbH im 
Gewerbegebiet Rumburger Straße statt. Nach der kurzen Begrüßung 
durch die Bürgermeisterin Verena Hergenröder und dem Betriebslei-
ter Bert Belusa gab es eine sehr informative Führung. Zunächst stand 
die Konstruktionsabteilung Rede und Antwort und erläuterte, wie 
der Auftrag des Kunden in eine 3-D-Simulation umgesetzt wird. Im 
Anschluss wurden die Fertigungs- und Montagehallen besichtigt. 
Die Besucher wurden dabei aktiv in den Fertigungsprozess mit ein-
gebunden und konnten einen kleinen Modell-LKW bauen, welcher 
im Anschluss noch in den gewünschten Farben lackiert wurde. Mit 
ca. 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist die Kranotec GmbH ein 
tolles Beispiel für die Unternehmensvielfalt in der Oberlausitz. Durch 
das stetige Wachstum des Unternehmens werden nach wie vor neue 
Mitstreiter gesucht, welche in dem kreativen und hochmotivierten 
Team mitwirken und sich entsprechend verwirklichen wollen. 

Insgesamt soll an dem erfolgreichen Veranstaltungsformat festge-
halten werden, so dass auch im Jahr 2024 eine „Spätschicht“ durch-
geführt werden soll. Unter Vorbehalt ist dabei der 8. November 2024 
vorgesehen.

Insofern Sie jemanden kennen, der gerne wieder in unserer schönen 
Oberlausitz arbeiten möchte, oder einen neuen Job sucht, wird am 
27.12.2023 wieder ein Rückkehrertag stattfinden. Unter dem Motto 
„Beschenk Dich selbst“ werden sich zwischen 10:00 und 14:00 Uhr 
verschiedene Unternehmen im Gerhart-Hauptmann-Theater in Zit-
tau präsentieren und über ihre offenen Stellen berichten. Die Veran-
staltung wird dabei organisiert durch die Wirtschaftsförderungen 
der Städte Zittau und Ebersbach-Neugersdorf. Ab Dezember werden 
die teilnehmenden Firmen auf der Website der Stadt Ebersbach-Neu-
gersdorf präsentiert (www.ebersbach-neugersdorf.de). 

                                                                     Wirtschaftsförderung

Umgebindehausportal an der Bautzener Straße im OT Ebersbach/Sa., 
Foto: T. Nitsche

Foto Holger Peschel  
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Eigenbetrieb Abwasser „Spreequellen“
Kundeninformation zur Gebührenanpassung Abwasser 
ab dem 01. Januar 2024
Der Stadtrat der Stadt Ebersbach-Neugersdorf hat in seiner Sitzung 
am 06.11.2023 der Kalkulation und Festsetzung der Abwassergebüh-
ren ab dem Jahr 2024 mehrheitlich zugestimmt und die in dieser 
Ausgabe öffentlich bekanntgemachte 6. Änderungssatzung der Ge-
bührensatzung des Eigenbetriebes Abwasser „Spreequellen“ be-
schlossen. Die neuen Gebühren gelten für die Jahre 2024 bis 2026.
Für die zentrale Schmutzwasserentsorgung steigen die Grundge-
bühren von bisher 10,90 € je Grundstück auf 12,50 €/Monat für 
Grundstücke mit ein bis zwei Wohneinheiten. Der Grundgebühren-
maßstab für Wohngrundstücke wird von Wasserzähler auf Woh-
nungseinheit geändert. Bei Grundstücken mit drei und mehr 
Wohneinheiten betragen die monatlichen Grundgebühren künftig 
5,00 €/Monat und Wohnung.
Die Mengengebühr steigt von 1,97 €/m³ auf 2,48 €/m³. 
Damit betragen die Mehrkosten je Person durchschnittlich zwischen 
2,00 € und 3,00 € pro Monat, wenn man von einem Jahrestrinkwas-
serverbrauch von 30 m³ pro Person ausgeht.

Die Gebühren im Eigenbetrieb galten seit dem 01.01.2019. In diesen 
zurückliegenden fünf Jahren waren einige Herausforderungen zu 
bewältigen und Kostensteigerungen zu verkraften.

Beispielhaft seien folgende Fakten genannt:

• Im Jahr 2021 war die Klärschlammentsorgung neu auszu-
schreiben. Aufgrund der verschärften Anforderungen aus der 
Düngemittelverordnung ist eine landbauliche Verwertung der 
Klärschlämme nicht mehr möglich, so dass diese komplett der 
Verbrennung zuzuführen sind. Aus der Erfahrung der Coro-
na-Pandemie waren zudem höhere Zwischenlagerkapazitäten 
zu binden. Im Jahr 2022 erhöhte sich der Aufwand für den Trans-
port. Die Kosten der Klärschlammentsorgung sind heute ca.  
65 % höher als noch im Jahr 2019.

• Mit Wirkung ab Mai 2021 entfiel die Förderung zur Erneuerung 
und Sanierung vorhandener Kanäle im Rahmen der aktuellen 
Förderrichtlinie des Freistaates Sachsen. Den Eigenbetrieb be-
trifft dies in besonderem Maß, weil für die noch anstehenden 
Aufgaben der Entflechtung der Mischwasserkanäle mit dieser 
Förderung in 2019 kalkuliert worden war. Die fehlenden Mittel 
sind nun durch Darlehensaufnahmen auszugleichen. Ebenso 
stiegen ab dem Jahr 2022 infolge der Inflation auch die Zinsen 
deutlich. Trotz zeitlicher Streckung der durchzuführenden Inves-
titionen wird dies die Kosten insgesamt erhöhen.

• Die Kostensteigerungen infolge der Energiekrise treffen auch 
den Eigenbetrieb. Abwasserentsorgung ist energieintensiv, so 
dass vor allem die höheren Energiepreise die Kosten belasten. 

 Besonders drastisch war jedoch der Preisanstieg bei den Chemi-
kalien. Durch eine Verknappung dieser Produkte waren bei den 
für die Abwasserreinigung erforderlichen Flockungs- und Fäll-
mitteln doppelte bis dreifache Preise zu akzeptieren. Zwar ist die 
Sicherheit der Versorgung mit diesen notwendigen Stoffen im 
Laufe des Jahres 2023 wieder gestiegen, dies jedoch auf einem 
um ca. 100 % höheren Preisniveau als vor der Krise.  

• Bei Instandsetzungsmaterial und Fremdleistungen hat der 
Eigenbetrieb zudem die Kostensteigerungen zu berücksichti-
gen, die der allgemein gestiegenen Inflation entsprechen.

Der Betrieb und die Unterhaltung der öffentlichen Abwasseranlagen 
sind sicherzustellen. Neben der zentralen Kläranlage in Ebersbach 
betreibt der Eigenbetrieb 231 km Abwasserkanäle, 20 Abwasser-
pumpwerke und mehrere Regenbecken. 

Der Investitionsbedarf ist nach wie vor hoch. Die vorhandenen öf-
fentlichen Anlagen sind je nach Bedarf zu erneuern. So sind 77 km 
und damit ca. ein Drittel der Kanäle älter als 50 Jahre. Die zentrale 
Kläranlage ist seit 1998 und damit genau 25 Jahre in Betrieb. Nach 

und nach sind Ausrüstungsteile grundhaft zu erneuern, um eine 
funktionstüchtige Kläranlage zu erhalten. Die erforderlichen Investi-
tionen können auch zukünftig nicht ausschließlich durch Eigenmit-
tel finanziert werden.    

Durch die kontinuierliche Verbesserung der Technologien und Anla-
gen können die aktuellen Kostensteigerungen nicht ausgeglichen 
werden. Trotzdem ist dieser Verbesserungsprozess wichtig, um den 
Kostenanstieg so gering wie möglich zu halten.  

Beispiele für solche Prozesse in den letzten Jahren sind:

• Auf der Grundlage einer Wärmeanalyse konnte die Verbrauchs-
menge für Erdgas auf der Kläranlage schon ab dem Jahr 2022 
um etwa 40 % gesenkt werden 

• Die Sicherstellung des Energiebedarfes der Kläranlage und 
Pumpwerke ist eine ständige Aufgabe. Bereinigt um Schwan-
kungen infolge unterschiedlicher Niederschlagsmengen sank 
dieser seit 2019 um durchschnittlich 15 %. 

• Zur Optimierung des Einsatzes von Chemikalien und zur Verrin-
gerung der Klärschlammmenge arbeitet die Betriebsführerin 
mit Fachverbänden und Hochschulen zusammen.

Kaum zu beeinflussen ist die Höhe der Einnahmen. Nach wie vor 
sinkt die Bevölkerung in der Stadt und damit auch der Abwasseran-
fall. Zwar hat sich der Rückgang abgeschwächt, jedoch beträgt die-
ser immer noch 0,5 % pro Jahr. 
In den vergangenen 25 Jahren sank die Einwohnerzahl der Stadt um 
6.850 Einwohner bzw.  37 %. Da etwa drei Viertel der bei der Abwas-
serentsorgung anfallenden Kosten fix - das heißt unabhängig von 
tatsächlich anfallenden Abwassermengen - sind, wirken sich die be-
schriebenen Kostensteigerungen auf den einzelnen Nutzer entspre-
chend stärker aus.      
In den kommenden Jahren werden u.a. durch die fortschreitende 
Digitalisierung der Prozesse und die Nutzung alternativer Energien 
weitere Kostensenkungspotentiale erschlossen und damit dem  
Kostenanstieg entgegengewirkt.  

Dagegen werden die Anforderungen an die Abwasserreinigung wei-
ter steigen. In der politischen Diskussion sind eine weitergehende 
Abwasserreinigung (z.B. zur Eliminierung von Medikamentenrück-
ständen) und die verbesserte Niederschlagswasserbehandlung (z.B. 
zur Beseitigung von Mikroplastik vor allem aus Reifenabrieb). 
Die Gebühren für die zentrale Abwasserentsorgung, Teil Nieder-
schlagswasser, werden ebenfalls angehoben und betragen ab dem 
Jahr 2024 statt bisher 0,32 €/m² nun 0,40 €/m² befestigter und ange-
schlossener Fläche. Hier wirken sich in den kommenden drei Jahren 
vor allem die noch notwendigen Investitionen zur Entflechtung des 
Mischwassersystems und die damit verbundenen höheren Zinsauf-
wendungen aus.

Eine Gebührenerhöhung wird auch die noch wenigen dezentral 
entsorgten Grundstücke betreffen. Für diese Entsorgungsart steigen 
vor allem die Aufwendungen für den Transport deutlich. Der Eigen-
betrieb hat über eine Ausschreibung den günstigsten Anbieter zur 
Abfuhr der Inhalte aus dezentralen Anlagen ermittelt. Den Kostenan-
stieg verhinderte das aber nicht. Die Gebühr für die Transportleis-
tung, die vom Eigenbetrieb weiterberechnet werden muss, beträgt 
künftig 21,25 €/m³, die Grundgebühr pro Entsorgungsvorgang 
69,47 €. 

Hinzu kommen die Behandlungskosten auf der Kläranlage, die für 
Klärschlamm aus dezentralen Anlagen künftig 21,76 €/m³ betragen 
und für Abwässer aus abflusslosen Abwassergruben 2,50 €/m³.
Für Rückfragen zur künftigen Gebührenbemessung steht Ihnen die 
SOWAG mbH als Betriebsführerin unseres Eigenbetriebes Abwasser 
„Spreequellen“ unter folgenden Kontaktdaten gern zur Verfügung:
Mail: verbrauchsabrechnung@sowag.de; Telefon: 03583 7737-0  

SOWAG mbH



SEITE 14 ERSCHEINUNGSTAG: 02.12.2023

Termine

Veranstaltungskalender 
der Stadt Ebersbach-Neugersdorf

Dezember 2023
Freitag, 01.12.2023
16:00 Uhr kleiner Weihnachtsmarkt
 Vorplatz der Stadtbibliothek, Hofeweg 41,   

OT Ebersbach/Sa., gleichzeitig
16:00 Uhr Spielzeug-Tauschbörse
 im Veranstaltungsraum der Stadtbibliothek,   

Hofeweg 41, OT Ebersbach/Sa.
 Team der Stadtbibliothek    

und die „Gierschdurfer Bichereulen“

Sonnabend, 02.12.2023 
08:00 –  Erste Hilfe Grundkurs
15:30 Uhr Wohnpark Spreequelle, 
 Oswald-Richter-Straße 1, OT Ebersbach/Sa.
 Johanniter-Team

Sonnabend, 02.12.2023
13:30 Uhr Fußball Punktspiel Landesliga 
 FC Oberlausitz Neugersdorf –    

Kickers 94 Markkleeberg 
 in der „Sparkassen-Arena Oberlausitz“,   

Jahn-Stadion, OT Neugersdorf

Sonnabend 02.12.2023
15:00 Uhr „Freede im Advent“ mit Heedelirchen,   

Rädnsoartn und Mangelmusik
 Alte Mangel, Georgswalder Straße 1,   

OT Ebersbach/Sa.
 Ab 14:00 Uhr Blockstuben-Café geöffnet

Sonnabend, 02.12.2023 
16:00 Uhr Handball
18:00 Uhr Männer TBSV Neugersdorf – HSV Dresden II
 Frauen TBSV Neugersdorf – VfL Meißen II
 Sport- und Freizeithalle Oberland,    

Fr.-Ebert-Straße, OT Ebersbach/Sa.

Dienstag, 05.12.2023
14:00 –  Gesprächscafé
16:00 Uhr für pflegende Angehörige zum    

Austausch für Gleichgesinnte
 Wohnpark Spreequelle,    

Oswald-Richter-Straße 1, OT Ebersbach/Sa.
 Johanniter-Team

Mittwoch, 06.12.2023 
14:00 –  Musikalischer Seniorennachmittag
16:00 Uhr zum Nikolaustag
 Eintritt 4,00 EUR, Reservierung erbeten
 Wohnpark Spreequelle,    

Oswald-Richter-Straße 1, OT Ebersbach/Sa.
 Johanniter-Team

Mittwoch, 06.12.2023 
15:30 Uhr Malerei & Lyrik 
 Treff Nº 47, Hofeweg 47,    

02730 Ebersbach-Neugersdorf
 Kunstgruppe vom Kulturverein Oberland e. V. 

Freitag, 08.12.2023
15:00 –  Informationsveranstaltung
19:00 Uhr Thema Demenz
 (zweiteilig aufeinander aufbauend)
 Wohnpark Spreequelle,    

Oswald-Richter-Straße 1, OT Ebersbach/Sa.
 Johanniter-Team

Freitag, 08.12.2023
19:30 Uhr Theaterstück „Hexe Baba Jaga“ –   

Kult zu Weihnachten mit allem, was wir lieben 
 Eintrittskarten über:     

www.theaterscheune-neugersdorf.de 
 geschichtenblockstube@gmail.com 
 Theater-Telefon unter 03586 7656557 
 TheaterScheune Neugersdorf,    

Karl-Liebknecht-Straße 23,    
02727 Ebersbach-Neugersdorf

Sonnabend, 09.12.2023
08:00 –  Erste Hilfe Grundkurs
15:30 Uhr Wohnpark Spreequelle, 
 Oswald-Richter-Straße 1, OT Ebersbach/Sa.
 Johanniter-Team

Sonnabend, 09.12.2023
19:30 Uhr Theaterstück „Hexe Baba Jaga“ –   

Kult zu Weihnachten mit allem, was wir lieben 
 Eintrittskarten über:     

www.theaterscheune-neugersdorf.de 
 geschichtenblockstube@gmail.com 
 Theater-Telefon unter 03586 7656557 
 TheaterScheune Neugersdorf,    

Karl-Liebknecht-Straße 23,    
02727 Ebersbach-Neugersdorf

Sonntag, 10.12.2023
08:30 Uhr Wanderung der    

 Wandergruppe Neugersdorf
 Treffpunkt Verknüpfungspunkt

Sonntag,  10.12.2023 
16:00 Uhr Theaterstück „Hexe Baba Jaga“ –   

Kult zu Weihnachten mit allem, was wir lieben 
 Eintrittskarten über:     

www.theaterscheune-neugersdorf.de 
 geschichtenblockstube@gmail.com 
 Theater-Telefon unter 03586 7656557 
 TheaterScheune Neugersdorf,    

Karl-Liebknecht-Straße 23,    
02727 Ebersbach-Neugersdorf

Montag, 11.12.2023
14:00 Uhr „Plauder-Stündchen“    

im Erzählcafé 
 Das Duo Andreas Braun und Petra Fischer   

sorgt für Adventsstimmung
 Kultur- und Bildungszentrum des 
 LEBENs(T)RÄUME e.V., 
 Ernst-Thälmann-Straße 38, OT Neugersdorf 

Montag, 11.12.2023 
19:00 Uhr Lesung mit Manja Präkels
 Kultur- und Bildungszentrum des 
 LEBENs(T)RÄUME e.V., 
 Ernst-Thälmann-Straße 38, OT Neugersdorf 
 Der Eintritt ist frei.
 Team der Stadtbibliothek und die   

„Gierschdurfer Bichereulen“

Mittwoch, 13.12.2023
10:30 –  Seniorensport
11:00 Uhr Unkostenbeitrag 3,00 EUR
 Wohnpark Spreequelle,    

Oswald-Richter-Straße 1, OT Ebersbach/Sa.
 Johanniter-Team

Mittwoch, 13.12.2023
14:00 –  Theaternachmittag mit
16:00 Uhr weihnachtlichem Programm
 Eintritt 3,50 EUR/Person, Reservierung erbeten
 Wohnpark Spreequelle, 
 Oswald-Richter-Straße 1, OT Ebersbach/Sa.
 Johanniter-Team
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Mittwoch, 13.12.2023
14:30 Uhr Gemeinsam digital — Offener Treff    

zur digitalen Hilfe im Dezember
 im Clubraum vom Treff Nº 47, Hofeweg 47, 
 02730 Ebersbach-Neugersdorf
 Kulturverein Oberland e.V.

Freitag, 15.12.2023 
15:00 –  Informationsveranstaltung
19:00 Uhr Thema Demenz
 (zweiteilig aufeinander aufbauend)
 Wohnpark Spreequelle,    

Oswald-Richter-Straße 1, OT Ebersbach/Sa.
 Johanniter-Team

Freitag, 15.12.2023 
19:30 Uhr Theaterstück 
  „Die Weihnachtsgeschichte“ 
 von Charles Dickens 
 Eintrittskarten über: 
 www.theaterscheune-neugersdorf.de 
 geschichtenblockstube@gmail.com 
 Theater-Telefon unter 03586 7656557 
 TheaterScheune Neugersdorf, 
 Karl-Liebknecht-Straße 23,
 02727 Ebersbach-Neugersdorf

Sonnabend, 16.12.2023
14:00 Uhr Backen beim 
 Lebendigen Adventskalender
 im Clubraum und Garten des Treff Nº 47, 
 Hofeweg 47, 02730 Ebersbach-Neugersdorf
 Kulturverein Oberland e.V.

Sonnabend, 16.12.2023
19:30 Uhr Theaterstück 
  „Die Weihnachtsgeschichte“ 
 von Charles Dickens 
 Eintrittskarten über: 
 www.theaterscheune-neugersdorf.de 
 geschichtenblockstube@gmail.com 
 Theater-Telefon unter 03586 7656557 
 TheaterScheune Neugersdorf, 
 Karl-Liebknecht-Straße 23,
 02727 Ebersbach-Neugersdorf

Mittwoch, 20.12.2023
14:00 –  Weihnachtliche Comedy-Show
17:00 Uhr mit Heiko Harig und Oma Gertrud 
 zum Kaffeeplausch
 Eintritt 17,50 EUR/Person, 
 Reservierung erforderlich
 Wohnpark Spreequelle,    

Oswald-Richter-Straße 1, OT Ebersbach/Sa.
 Johanniter-Team

Donnerstag, 21.12.2023
19:30 Uhr „Stadtgespräche“ 
 im großen Zelt am Spree-Eck 
 Bürgerinitiative „Sprichst du mit mir?“

21.12, 22.12. und 23.12.2023  
 Ruprechtmarkt
 im OT Ebersbach/Sa.

Sonnabend, 23.12.2023
18:00 –  Heißgetränkeausschank
22:00 Uhr  Gasthaus zur Grenze, „Rößlers Ballsaal“, 
 Rudolf- Breitscheid-Straße 32, 
 OT Neugersdorf
 Oberlausitzer Karnevalsgesellschaft e.V.

Sonnabend, 30.12.2023
19:30 Uhr  Theaterstück „Von einem der    

auszog, das Fürchten zu lernen“ 
 nach den Gebrüdern Grimm 
 in der Geschichten-Blockstube
 Eintrittskarten über: 
 www.theaterscheune-neugersdorf.de 
 geschichtenblockstube@gmail.com 
 Theater-Telefon unter 03586 7656557 
 TheaterScheune Neugersdorf, 
 Karl-Liebknecht-Straße 23, 
 02727 Ebersbach-Neugersdorf

Sonntag, 31.12.2023 
20:00 Uhr Theaterstück „Von einem der    

auszog, das Fürchten zu lernen“ 
 nach den Gebrüdern Grimm 
 in der Geschichten-Blockstube
 Eintrittskarten über: 
 www.theaterscheune-neugersdorf.de 
 geschichtenblockstube@gmail.com 
 Theater-Telefon unter 03586 7656557 
 TheaterScheune Neugersdorf, 
 Karl-Liebknecht-Straße 23, 
 02727 Ebersbach-Neugersdorf

Wiederkehrende Termine:
jeden Montag 
14:00 – Jugendprojekt „DU MACHST“  
17:00 Uhr im Clubraum des Treff Nº 47, 
 Hofeweg 47, 02730 Ebersbach-Neugersdorf
 Kulturverein Oberland e.V. 

1. Montag im Monat
09:00 –  Beratungsangebot Verbraucherzentrale
12:00 Uhr Veranstaltungsraum der Stadtbibliothek
 Hofeweg 41, OT Ebersbach/Sa.

16:30 Uhr Schreibhilfe
 beim ptv Sachsen 
 im Treff Nº 47, 
 Hofeweg 47  
 in 02730 Ebersbach-Neugersdorf

1. Dienstag im Monat
 Gesprächscafé 
 für pflegende Angehörige
 Wohnpark „Spreequelle“, 
 Oswald-Richter-Straße 1, OT Ebersbach/Sa.
 Anmeldung unter 
 Tel. 03586 36819 60 erbeten

1. Dienstag im Monat 
09:30 Uhr Eulchentreff:
 Krabbelgruppe der Stadtbibliothek
 Hofeweg 41, OT Ebersbach/Sa.

mittwochs 
14:00 –  Cafénachmittag
16:00 Uhr Wohnpark Spreequelle, 
 Oswald-Richter-Straße 1, OT Ebersbach/Sa.

mittwochs
14:00 –  IB-Jugendberatung
18:00 Uhr Beratungszeiten im Büro, Hofeweg 41,
 in Ebersbach Oberland, individuelle 
 Terminvereinbarungen unter 03586 364958
 oder jugendberatung-ebersbach@ib.de 
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freitags
15:30 Uhr Vorlesezeit –
 für Kinder  zwischen 4 und 8 Jahren
 in der Stadtbibliothek, Kinderbereich
 Hofeweg 41, OT Ebersbach/Sa.

montags
17:30 Uhr Training SV Sportlust – 
 Schwimmen
 in der Sporthalle der Fichtegrundschule

donnerstags
17:30 Uhr Training SV Sportlust – 
 Schwimmen
 in der Schwimmhalle Rumburk

jeden Donnerstag 
14:00 – Trödelmarkt im OKV Ebersbach  
17:00 Uhr

1. Samstag im Monat
10:00 – Trödelmarkt im OKV Ebersbach 
16:00 Uhr

Hofeweg 47, OT Ebersbach/Sa.
www.Treff47.deDEZEMBER 2023

Ständiges:
Montag  14:00 – 18:00 Uhr Offener Treff der Kontakt- und   
  Beratungsstelle des ptv Sachsen

Dienstag 10:30 -11:30 Uhr Englisch für Urlaub und Freizeit   
  im Clubraum

 13:00 – 15:00 Uhr Ausgabestelle der Tafel geöffnet

 14:00 – 17:00 Uhr  Handarbeitscafé im Clubraum 

Mittwoch 09:00 – 15:00 Uhr Infos und Beratung       
  im Quartierbüro nach Anmeldung

 13:00 – 15:00 Uhr  Ausgabestelle der Tafel geöffnet

Donnerstag 09:00 – 12:00 Uhr Offener Treff der Kontakt- und   
  Beratungsstelle des ptv Sachsen

09:00 – 15:00 Uhr  Infos und Beratung       
  im Quartierbüro nach Anmeldung

 13:00 – 15:00 Uhr  psychosoziale Beratung     
  beim ptv Sachsen 
   nach Anmeldung (01522 9632337)

 13:00 – 15:00 Uhr   Ausgabestelle der Tafel geöffnet

Freitag 13:00 – 15:00 Uhr Ausgabestelle der Tafel geöffnet

Samstag 13:00 – 15:00 Uhr Ausgabestelle der Tafel geöffnet

Regelmäßiges:
jeden ersten Montag im Monat
04.12.2023   16:30 Uhr   Hilfe bei Behördenanschreiben   
    ptv Sachsen Raum 1.04

Veranstaltungen:
02.12.2023 14:00 Uhr  Backen im Dezember    Treffgarten

06.12.2023 15:30 Uhr Malerei & Lyrik    Clubraum

06.12.2023  17:00 Uhr   Vortrag »chronisch gesund!«  
                             Zukunftswerkstatt OG

12.12.2023  9:00 -12:00 Uhr Beratung beim VdK     Raum 1.01

13.12.2023 09:00 Uhr Gedächtnistraining    Raum 1.02

13.12.2023 14:30 Uhr  Offener Treff zur digitalen Hilfe  
      Clubraum

13.12.2023  17:00 Uhr   Vortrag »chronisch gesund!«  
                             Zukunftswerkstatt OG

14.12.2023 9:00 – 12:00 Uhr EUTB-Beratung     Raum 1.04 

14.12.2023 14:00 Uhr Spielenachmittag    Clubraum

16.12.2023 14:00 Uhr  Backen im Dezember und 
   Lebendiger Adventskalender  
      Treffgarten

Wir wünschen allen Besuchern, 
Teilnehmern und Helfern 
eine schöne Adventszeit, 
ein frohes Weihnachtsfest und 
einen guten Start ins Jahr 2024.

Aktuelles von der Physiotherapie im Klinikum 
Oberlausitzer Bergland gGmbH
In der Physiotherapie im KOB behandeln wir Sie auch 
ambulant. Wir bieten alle Behandlungsmöglichkeiten der 
klassischen Physiotherapie ( inkl. 4-Zellenbad und Traktions-
liege) an, sowie zusätzlich: Softlaserbehandlung, Marnitzthe-
rapie, Reflektorische Atemtherapie, Fußreflexzonenmassage 
und Yoga- Kurse.
Neu:  Ab Januar vor-
mittags Rückenschul-
kurse
Mit diesem Behand-
lungskonzept sollen 
Verletzungen und 
Schmerzen am Rücken 
vorgebeugt und bereits 
bestehende Rücken-
probleme gelindert 
werden. Mit gezieltem 
Training und bestimmten Verhaltensweisen im Alltag kann 
man eine Chronifizierung von Rückenschmerzen vermeiden. 
Termine stehen zeitnah zur Verfügung, melden Sie sich gern 
unter 03586/ 7623460 oder : physiotherapie.eb@k-ob.de
Wir freuen uns auf Sie!

– Anzeige –

Von: Hauptig, Ulrike - KOB
An: "spreequellbote@hanschur-druck.de"
Betreff: Anzeige Spreequellbote Dezember
Datum: Donnerstag, 16. November 2023 09:52:53
Anlagen: kob_fc1efd7a-6542-4172-a696-99c7596b1a62.png

Anzeigenvertrag_Spreequellbote.pdf
Speequellbote (003).docx

Sehr geehrte Redaktion,
 
wir würden uns freuen, wenn dieser Artikel im Dezemberspreequellboten erscheinen könnte.
 
Vielen Dank
Ulrike Hauptig
Leitung Physiotherapie im Klinikum Oberlausitzer Bergland

Freundliche Grüße

Ulrike Hauptig Tel:
Physiotherapie Ebersbach Fax:

 

Klinikum Oberlausitzer Bergland
gemeinnützige GmbH

Standort Ebersbach Standort Zittau
Röntgenstraße 23 Görlitzer Straße 8
02730 Ebersbach 02763 Zittau
Tel.: +49 3586 762 0 Tel.: +49 3583 88 0
Fax: +49 3586 762 4019 Fax: +49 3583 88 1009
Registergericht: Dresden, HRB 22988
Geschäftsführer: Steffen Thiele
Aufsichtsratsvorsitzende: Martina Weber

Web: www.k-ob.de • E-Mail: info@mg-lg.de
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Filmtheater Ebersbach
Bahnhofstraße 14                        
02730 Ebersbach-Neugersdorf Eintrittspreise:
Tel.: 03586 7999669   Erwachsene: 6,00 EUR 
         03586 7073175 Ermäßigt: 5,00 EUR  
www.kino-ebersbach.de                 Kinder: 3,50 EUR 

Programm Dezember 2023
Fr., 01.12., 20:00 Uhr und Mi., 06.12., 20:00 Uhr            
Film:  The Lost King
Niemand wusste, wo die sterblichen Überreste Richard des III. liegen. 
Philippa, eine beruflich erfolglose, aber engagierte Hobbyarchäolo-
gin, folgt einer Spur nach Leicester…Als im Jahr 2012 die Gebeine 
des 1485 verstorbenen Königs Richard III. unter dem Parkplatz des 
Sozialamts Leicester gefunden werden, ist die Weltsensation perfekt.  
Regie: Stephen Frears                 

Spielfilm | GB 2023 | 108 Min. | FSK: ab 6 Jahren

Mo., 04.12., 20:00 Uhr     
Dokumentarfilm:  Vermeer – Reise ins Licht
 „Das Mädchen mit dem Perlenohrgehänge“ oder „Ansicht von Delft“  
- Jan Vermeer ist vor allem für seine ruhigen Bilder, seine Kompositi-
onen und seine aufwendige Maltechnik bekannt. Mit nur 35 bekann-
ten Bildern ist sein Lebenswerk überschaubar. Für die Vermeer-Aus-
stellung im Rijksmuseum gelang es, 28 der Werke zusammen zu 
bringen!  Regie: Suzanne Raes        

Dokumentation | NED 2023 | 79 Min. | FSK: o.A.

Fr., 08.12., 20:00 Uhr und Mi., 13.12., 20:00 Uhr            
Film:  Fearless Flyers – Fliegen für Anfänger
Die Mitglieder eines Kurses gegen Flugangst müssen als „ Abschluss-
prüfung“ an einem Flug von London nach Island und zurück teilneh-
men. Natürlich geht alles schief, was schief gehen kann. Turbulenzen 
mit kollektiver Panik und der Rückflug wird um neun Stunden ver-
schoben. Auch die Wartezeit in einem Isländer Hotel vergeht nicht 
ohne Hindernisse. Regie: Hafsteinn Gunnar Sigurðsson                     

Komödie | IS 2023 | 97 Min. | FSK: ab 12 Jahren

Fr., 15.12., 20:00 Uhr und Mi., 20.12., 20:00 Uhr
Film:  Trauzeugen 
Eine warmherzige, chaotische Romantikerin, die alles für ihre Freun-
de tut, trifft auf einen widerwilligen, zynischen Erfolgsanwalt, der 

Scheidung für ein Naturgesetz hält. Die beiden stehen sich plötzlich 
als Hochzeitsplaner ihrer besten Freunde gegenüber. Wenn zwei so 
unterschiedliche Menschen aufeinanderprallen, kann das nur schief-
gehen und führt zu einem extrem lustigen Schlagabtausch, der un-
weigerlich auf eine Katastrophe zusteuert.  Regie: Finn Christoph 
Stroeks, Lena May Graf

Komödie | D 2023 | 99 Min. | FSK: ab 6 Jahren

So., 24.12., 14:30 Uhr    
Kinderkino:  Weihnachten im Zaubereulenwald 
Die 10-jährige Eia reist in den Weihnachtsferien auf eine Farm. Als sie 
erfährt, dass der Wald neben der Farm abgerodet werden soll, kann 
Eia das nicht zulassen. Denn im Wald brütet eine seltene Eule, die 
lange Zeit aus dem Wald verschwunden war. Der Kinderfilm sorgt 
mit seiner mitreißenden Geschichte schon bei kleinsten Kinofans für 
große Weihnachtsvorfreude. Regie: Anu Aun          

Kinderfilm | EST 2021 | 98 Min. | FSK: o.A.                              Eintritt frei

Mi., 27.12., 20:00 Uhr, Fr., 29.12., 20:00 Uhr und  
Mi., 03.01., 20:00 Uhr        
Film:  One for the Road
Als Ausgleich für den Job als Bauleiter lässt sich Mark fast täglich vom 
Nachtleben Berlins berauschen und trinkt dabei zu viel Alkohol. Als 
er in einer solchen Nacht beim Umparken seines Autos in eine Poli-
zeikontrolle gerät, verliert er den Führerschein. Er beschließt keinen 
Tropfen mehr zu trinken, bis er ihn wiederbekommt. Was als selbst-
bewusste Wette mit dem besten Freund beginnt, stellt Mark bald vor 
große Herausforderungen.  Regie: Markus Goller

Komödie | D 2023 | 115 Min. | FSK: ab 12 Jahren

Veranstaltungen: 
Sa., 02.12., 20:00 Uhr Ulla Meinecke „Songs & Geschichten“   
                                                  Eintritt: 25 € 

So., 31.12., 17:00 Uhr theatrikos präsentiert:    
 Anton Tschechow „Der Bär“   
 oder der Silvesterschlamassel      
 Eintritt: 16 € 
                                                (Das freie Oberlausitzer Theater   
 „theatrikos“ spielt  Silvester ein
                                                 rasantes Kabinettstückchen des   
 Altmeisters aus Russland.    
 Freuen Sie sich auf eine schauspie-
 lerische Silvesterbowle mit Schuss!)

 Änderungen vorbehalten!
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Informationen der Kirchgemeinden

Gottesdienste und Veranstaltungen
im Monat Dezember 2023 im OT Ebersbach/Sa.
Gottesdienste:  

So., 03.12. 14:30 Uhr Familiengottesdienst mit Taufgedächtnis,  
  anschließend Kirchenkaffee

So., 10.12. 16:00 Uhr Advents- und Weihnachtskonzert   
   mit Chor und Orchestermusik

So., 17.12. 10:30 Uhr Abendmahlsgottesdienst,     
  anschließend Kirchenkaffee

So., 24.12. 17:00 Uhr Christnacht mit Krippenspiel

Mo., 25.12. 10:30 Uhr Regionalfestgottesdienst,     
  gleichzeitig Kindergottesdienst

So., 31.12. 16:30 Uhr Jahresschlussgottesdienst    
  mit Abendmahl, gleichzeitig    
  Kindergottesdienst

So., 31.12. 23:00 Uhr Orgelmusik und Wort zum Jahreswechsel

Mo., 01.01. 16:30 Uhr Regionalgottesdienst     
  in der Kirche Neugersdorf,
  gleichzeitig Kindergottesdienst

Der Fahrdienst zu den Gottesdiensten ist nach telefonischer Abspra-
che mit Herrn Heiko Obst – Hd. 0162 8607659 möglich.

Zu den angeführten Gottesdiensten und den Gemeindeveranstal-
tungen wird ganz herzlich eingeladen.
Weitere Veranstaltungen, Termine, Änderungen entnehmen Sie bitte 
den Kirchennachrichten oder unserer Web-Site: 
www.kirche-oberes-spreetal.de.
Selbstverständlich können Sie uns auch anrufen unter der Nr. 03586 
365154.

Veranstaltungen im OT Ebersbach/Sa.:
04.12. 19:30 Uhr Gesprächskreis im Kantorat,    
  Hauptstraße 64

13.12. 14:30 Uhr Groß-Mütter-Kreis im Kantorat,   
  Hauptstraße 64

15.12. 9:30 Uhr Gottesdienst im Pflegestift, Hofeweg 52

15.12. 10:30 Uhr Gottesdienst im Pflegestift,    
  Bleichstraße 11

Familiengottesdienst am 1. Adventssonntag
3. Dezember um 14:30 Uhr in der Kirche Ebersbach
Wir begrüßen das neue Kirchenjahr mit einem Familiengottesdienst, 
in dem wir auch das Taufgedächtnis mit allen Kindern feiern, die ir-
gendwann in den letzten Jahren zwischen Oktober und Dezember 
getauft wurden.
Im Anschluss an den Gottesdienst sind alle wieder herzlich zum Kir-
chenkaffee eingeladen.

Advents- und Weihnachtskonzert    
mit Chor & Orchester-Musik von Homilius
Zweiter Adventssonntag, 10. Dezember um 16:00 Uhr  
in der Kirche Ebersbach
Die Musik für unser Konzert stammt aus der Feder des ehemaligen 
Dresdner Kreuzkantors Gottfried August Homilius (1714-1785). Das 
Konzert wird gestaltet von Sängern der Ebersbacher Kantorei, der 
Ephoralkantorei Löbau-Zittau, der Dresdner Kammerphilharmonie 
und Gesangssolisten. Eintrittskarten gibt es für 14 €, VVK 12 €; ermä-
ßigt 7 €, VVK 5 € für Schüler ab 15 Jahre, Azubis, Studenten, Sozialhil-
feempfänger, Schwerbeschädigte; bis 14 Jahre frei.

Ev.-Luth. Kirchgemeinde Ebersbach

Informationen aus dem Ev.-Luth. Kirchspiel
Oberes Spreetal

Vorverkauf im Pfarramt Ebersbach, Fremdenverkehrsamt, Ebersbach; 
Blumenhaus Sachse, Eibau; Buchhandlung Fiedler, Neugersdorf; Au-
genoptiker Gocht, Neusalza-Spremberg.

Lebendiger Adventskalender 
am 15. Dezember, 17:00 Uhr, Kantorat, Hauptstraße 64
Wir laden Sie recht herzlich ein, das Türchen des Kantorats zu öffnen 
zum gemeinsamen Singen mit dem Kinderchor, weihnachtlichen 
Erzählungen und Naschen von Plätzchen.

Adventssingen und -blasen an Ebersbacher Haustüren
Sonnabend, den 16. Dezember, ab etwa 13:45 Uhr,   
OT Ebersbach/Sa.
Auch in diesem Jahr wollen einige Chorsänger und Posaunenbläser 
an diesem Nachmittag unterwegs sein, um die adventlich-weih-
nachtliche Botschaft in Form eines musikalischen Grußes der Kirch-
gemeinde an verschiedenen Haustüren vorrangig älterer Menschen 
zu überbringen.

Orgelmusik und Wort zum Jahreswechsel
Silvesternacht, 31. Dezember, 23:00 Uhr, Kirche Ebersbach
In guter Tradition wollen wir mit weihnachtlicher, besinnlicher und 
festlicher Orgelmusik sowie geistreichen, nachdenklichen oder hei-
teren Texten das Jahr 2023 miteinander ausklingen lassen. Der Ein-
tritt ist frei.

Ev.-Luth. Kirchgemeinde Neugersdorf
Gottesdienste und Veranstaltungen  
im Monat Dezember 2023 im OT Neugersdorf 

Gottesdienste:  

So., 03.12. 10:30 Uhr Abendmahlsgottesdienst,   
  gleichzeitig Kindergottesdienst

So., 10.12. 10:30 Uhr Familiengottesdienst zum 2. Advent

So., 17.12. 16:00 Uhr Adventsmusik

So., 24.12. 16:00 Uhr Christvesper mit Krippenspiel    
  in der Kirche
 17:30 Uhr Musikalische Christvesper     
  (ohne Krippenspiel) in der Kirche
Mo., 25.12. 10:30 Uhr Regionalfestgottesdienst     
  in der Kirche Ebersbach,
  gleichzeitig Kindergottesdienst

Di., 26.12. 10:30 Uhr Predigtgottesdienst

So., 31.12. 18:00 Uhr Jahresschlussgottesdienst    
  mit Abendmahl,     
  gleichzeitig Kindergottesdienst

Mo., 01.01. 16:30 Uhr Regionalgottesdienst,     
  gleichzeitig Kindergottesdienst

Zu den angeführten Gottesdiensten und Gemeindeveranstaltungen 
wird ganz herzlich eingeladen.
Weitere Veranstaltungen, Termine, Änderungen entnehmen Sie bitte 
den Kirchennachrichtenoder unserer Web-Site: 
www.kirche-oberes-spreetal.de. 
Selbstverständlich können Sie uns auch anrufen unter der Nr. 03586 
702003.

Jeder ist willkommen
Zu den Gottesdiensten und Veranstaltungen der Ev.-Luth. Kirchge-
meinde Neugersdorf sind alle Interessierten herzlich eingeladen, 
unabhängig von der eigenen Konfession und Kirchenzugehörigkeit.

Veranstaltungen im OT Neugersdorf, im Lutherhof,   
Dr.-Robert-Koch-Straße 20:
Fr., 01.12. 19:00 Uhr Bibelgesprächskreis
Di., 12.12. 14:30 Uhr Seniorenkreis

Familiengottesdienst, 
2. Adventssonntag, 10.12., 10:30 Uhr, Lutherhof Neugersdorf
Familiengottesdienste gehören zu den Höhepunkten im Kirchenjahr. 
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Sie wollen gut vorbereitet sein, damit sie kurzweilig und gehaltvoll 
zugleich sind. Wir haben gute Erfahrungen mit Teamarbeit gemacht: 
Ein Team mit einer Pfarrperson, einer Gemeindepädagogin und ggf. 
weiteren Mitwirkenden bereitet einen Gottesdienst vor, der dann in 
mehreren Kirchgemeinden gefeiert werden kann. Thematisch fragen 
wir uns diesmal: Was hat das alte Lied vom Schiff und seiner Ladung 
mit dem Weihnachtsfest in unseren Tagen zu tun? In adventlicher 
Stimmung entdecken wir, wie großartig es ist, dass Gott sich auf-
macht zu uns. Kurzweilig und mit schöner Musik begehen wir damit 
den Advent.

Adventsmusik Neugersdorf
Dritter Adventssonntag, 17. Dezember, 16:00 Uhr, Lutherhof 
Neugersdorf
„Mache dich auf, werde licht, denn dein Licht kommt!“ Was im Buch 
des Propheten Jesaja niedergeschrieben ist, soll auch in diesem Jahr 
unsere Herzen erreichen, damit es in uns ein Stück heller und durch 
uns etwas freundlicher in der Welt wird. Eine gleichnamige Kantate 
wird die biblischen Worte zum Klingen bringen – so können wir uns 
leichter durch sie bewegen und anregen lassen. Chor, Posaunenchor, 
Instrumente und der Kindersingkreis freuen sich, wenn Sie sich mit 
uns auf den Weg in Richtung Krippe machen und uns hörend und 
singend begleiten!

Christnachts-Gottesdienste, 
Heiligabend, 24.12.2023, 16:00 Uhr und 17:30 Uhr, 
Kirche Neugersdorf
Wie im vergangenen Jahr laden wir zu zwei Christvespern ein – al-
lerdings in diesem Jahr ohne Heizung. Bitte ziehen Sie sich warm an, 
und bringen Sie gerne eine eigene Decke bzw. Bankauflage mit. In 
der ersten Christvesper um 16:00 Uhr wird das Krippenspiel der Jun-
gen Gemeinde aufgeführt; die musikalische Christvesper um 17:30 
Uhr wird durch den Posaunenchor und den gemischten Chor der 
Kirchgemeinde ausgestaltet. Mit etwas Glück können wir Weihnach-
ten 2024 dann wieder in einer geheizten Kirche verbringen. 

Weitere Informationen
aus dem Ev.-Luth. Kirchspiel Oberes Spreetal

Friedensgebet
Jeden Freitag um 18:00 Uhr wird zum Friedensgebet in die Ev.-Luth. 
Kirche Walddorf eingeladen.

Weihnachtskonzert der Löbauer Bergmusikanten
2. Advent, 10.12.2023, 16:00 Uhr in der Kirche Eibau
Unter dem Titel „Eine Winternacht“ erleben wir in diesem Jahr das 
traditionell bekannte und geschätzte Konzert der Löbauer Bergmu-
sikanten in der Eibauer Kirche. Der Eintritt ist frei, Spenden werden 
erbeten.

Kirchenmusik auf dem Weihnachtsmarkt, 14.-17.12.2023, 
Rathausplatz Löbau
Von Donnerstag, 14.12, bis zum Sonntag, 17.12., findet in Löbau der 
Weihnachtsmarkt statt. Täglich blasen Posaunenchöre des Kirchen-
bezirkes Choräle vom Rathausbalkon – am Donnerstag 14 Uhr, am 
Freitag, Sonnabend, Sonntag jeweils 13 Uhr. Am Sonntag beginnt 18 
Uhr das traditionelle Weihnachtssingen des Collegium Canorum Lo-
baviense auf der Bühne des Weihnachtsmarktes.

„Wenn Gott nicht eingreift …“ –     
Gottesdienst mit Pfarrer Dr. Carsten Rentzing
Sonntag, 3. Advent, 17. Dezember, 10:00 Uhr, Kirche Lawalde
Am 11. September 2022 predigte Pfarrer Rentzing über das Thema: 
„Christus unser Heiland – Gott greift ein“.
Er erzählte von seiner besonderen Wegstrecke mit schwerer Krank-
heit, aber getragen von vielen betenden Händen.
Er wurde wieder gesund. Doch das ist nicht immer so.
Viel häufiger erleben wir es, dass eine Sache trotz vieler Gebete nicht 
gut ausgeht. Wie können wir trotzdem an Gott festhalten?
Zu dem Gottesdienst am 17.12.2023 in der Kirche Lawalde wird recht 
herzlich eingeladen.

Weihnachtsgottesdienst mit Kaffee,    
1. Weihnachtstag, 25. Dezember, 14:00 Uhr
Alte Schule Neueibau, Schulstraße 1, 02739 Neueibau 
Ist Ihnen in der Christvesper zu viel Trubel? Sind Sie in den Weih-
nachtstagen allein zu Haus? Dann möchten wir Ihnen den Gottes-
dienst am 1. Weihnachtsfeiertag 14:00 Uhr in der Alten Schule Neu-
eibau besonders ans Herz legen.
Wir nehmen uns Zeit, Weihnachtslieder zu singen und zu überlegen, 
was das heißt: Gott kommt zur Welt.

Chorsänger gesucht für Johannespassion!
Nach Abstimmung der Kantoren im Kulturraum wird es kommendes 
Jahr drei Aufführungen von Bachs Johannespassion unter orchestra-
ler Begleitung der Neuen Lausitzer Philharmonie geben:
Samstag, 2. März – 16:00 Uhr, Ev.-Luth. Kirche Ebersbach
Sonntag, 10. März – 16:00 Uhr, Hoyerswerda – Johanneskirche
Karfreitag, 29. März – 17 Uhr Zittau – St. Johanniskirche

Zu diesem Vorhaben lade ich wieder recht herzlich auch Chorsänger 
ein, die sonst nicht ständig im Ebersbacher Chor mitwirken. Dabei ist 
es für das Gesamtvorhaben hilfreich, wenn Sie auch Ihre Teilnahme 
in den beiden auswärtigen Orten ermöglichen können.
An Probenterminen sind anvisiert:

Donnerstag, jeweils 19:45 – 21:15 Uhr, Ebersbach, 
Friedhofskapelle neben der Kirche
evtl. Männerstimmproben im Kantorat, Hauptstraße 64: 
11.01., 18.01., 25.01., 01.02., 08.02., 22.02.
Sonnabend, jeweils 14:00 bis maximal 17:30 Uhr, Orte wie oben: 
13.01., 27.01., 24.02.
Die Generalprobe in der Ebersbacher Kirche ist am Freitag, 1. März 
um 19:00 Uhr.

Rückmeldungen bitte gern an Kantor Egermann Tel: 03586 7078427 
oder ma-us.egermann@t-online.de

Amadeus Egermann
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Auflagenhöhe

2.400 Exemplare

03586
7999817

Rumburger Straße 71 a › 02730 Ebersbach-Neugersdorf (ehem. Tankstelle Freund)
Inh. Jens Petters – KFZ-Techniker / Meister › Mobil 0162 9810861 › Fax 03586 7999827

E-Mail: autoservicepetters@yahoo.de

wünscht allen Kundenwünscht allen Kunden

Autoservice Autoservice 44 you you
Mo.– Fr.: 7:30 – 12:00 Uhr und 13:00 – 18:00 Uhr

Fröhliche Weihnachten
und alles Gute und alles Gute 

Wir bedanken uns Wir bedanken uns 
für Ihre Treue, für Ihre Treue, 

und sind auch 2024 und sind auch 2024 
wieder gern für Sie da.wieder gern für Sie da.

im neuen Jahr!im neuen Jahr!

©
 N

uT
z /

st
oc

k.
ad

ob
e.

co
m



SEITE 20 ERSCHEINUNGSTAG: 02.12.2023

Landeskirchliche Gemeinschaft
Wir laden herzlich ein! 
Im OT Ebersbach/Sa., Am Jeremiasberg 3
So., 3.12. 15:00 Uhr  Weihnachtsfeier   
  mit Beate Rösch 
  mit Kaffeetrinken

So., 10.12. 10:00 Uhr  Gottesdienst mit
  Veit-Sebastian Dietrich 

So., 17.12. 10:00 Uhr  Gottesdienst mit Abendmahl 
  mit Beate Rösch

Mo., 25.12.  17:00 Uhr  Gottesdienst mit Reinhard Mitschke

Bibelgesprächskreis
Mittwochs  15:00 Uhr  in Neugersdorf, Seniorenwohnanlage   
  August-Bebel-Str. 11

Donnerstags  15:00 Uhr  in Ebersbach für Ältere
 19:30 Uhr in Ebersbach für die Mittlere Generation

Ein Wort auf den Weg:
Aus tausend Traurigkeiten zur Krippe gehen wir still,
das Kind der Ewigkeiten uns alle trösten will!

Friedrich von Bodelschwingh

Katholische Pfarrgemeinde Leutersdorf

Pfarrer Dr. W. Styra
Aloys-Scholze-Straße 4 · 02794 Leutersdorf
Tel: 03586 386250 · Fax: 03586 408534 · Mobil: 0152 54150752
E-Mail: leutersdorf@pfarrei-bddmei.de

Sprechzeiten Pfarrbüro in Leutersdorf
Di. und Do. 10:00 – 17:00 Uhr und nach Vereinbarung

Gottesdienstordnung Dezember
Samstag 17:30 Uhr Hl. Messe Kath. Kirche in Oppach
                      17:30 Uhr Wortgottesdienst
     Ev. Gemeinderaum
     in Großschönau   

Sonntag          08:30 Uhr  Hl. Messe  Kath. Kirche in Ebersbach/Sa. 
                      10:00 Uhr Hl. Messe  Kath. Kirche in Leutersdorf   

Wochentagsgottesdienste 
Dienstag            18:00 Uhr     Hl. Messe  Kath. Kirche Oppach

Donnerstag      09:00 Uhr     Hl. Messe  Kath. Kirche Ebersbach/Sa.

Freitag               18:00 Uhr     Hl. Messe  Kath. Kirche Leutersdorf   

Besondere Gottesdienste      
23.12.2023   17:30 Uhr  Hl. Messe   in Großschönau

24.12.2023   10:00 Uhr  Hl. Messe  in Leutersdorf 
                          16:00 Uhr Krippenandacht                                 
    in Leutersdorf
                          16:00 Uhr Christmette mit Krippenspiel                
    in Oppach
                          22:00 Uhr Feier der Christnacht                           
    in Leutersdorf

25.12.2023  10:00 Uhr    Hl. Messe – 1. Weihnachtstag            
    in Ebersbach/Sa

26.12.2023   10:00 Uhr     Hl. Messe mit Aussendung der    
  Sternsinger in Leutersdorf

30.12.2023   17:30 Uhr    Hl. Messe  in Großschönau  

31.12.2023    8:30 Uhr     Hl. Messe  in Ebersbach/Sa
                          10:00 Uhr    Hl. Messe   in Leutersdorf
                          15:00 Uhr    Hl. Messe zum Jahresschluss              
    in Oppach    

01.01.2024   10:00 Uhr    Hl. Messe zum Neujahr                       
    in Leutersdorf

Heimat gemeinsam 
gestalten - 
Oberlausitzer 
Mittelstand 
und Sparkasse. S 

Sparkasse
Oberlausitz-

Niederschlesien

Weil‘s um mehr als Geld geht.

Lassen Sie sich jetzt beraten:

(  03583 603-0

ü  spk-on.de/mittelstand

GmbH & Co.KG

Montag - Freitag: 10-18 Uhr, Samstag: 10-13 Uhr

Kaufhaus an der Spreequelle GmbH & Co.KG 
 02727 Neugersdorf, Spreequellstraße 6, Tel. 03586/7830-0, www.kaufhaus-spreequelle.de

Samstag 
23.12.2023
10-16 Uhr 

Wir als Kaufhaus an der Spreequelle 
wünschen Ihnen Frohe Weihnachten

                 & das der Frieden von 
                      Weihnachten Sie 

                          ins neue Jahr begleitet

Frohe	Weihnachten
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Unterwegs in der Spreequellstadt

Leben in der Stadt
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Ehrenamtliche Helfer     
für unseren 15. Ruprechtmarkt gesucht
Liebe Einwohnerinnen und Einwohner,

mit sehr viel Engagement bereiten wir nun schon unseren 15. Rup-
rechtmarkt vor.

Dabei müssen wir feststellen, dass für viele Handgriffe immer weni-
ger Mitarbeiter zur Verfügung stehen. Wir möchten aber, dass dieser 
Ruprechtmarkt genauso schön wird wie die letzten Jahre. Meistens 
sind es die kleinen Handgriffe, für die wir Hilfe benötigen wie zum 
Beispiel: Hilfe beim Aufbau der Zelte, dem Verteilen der Holzspäne, 
Hilfe beim Schmücken, Anbringen der Programme und vor allem 
Schnee schippen, wenn Frau Holle es zu gut meinen sollte. Und vor 
sowie während der Veranstaltung werden Helfer gebraucht zum 
Müll lesen und zum Betreuen der Feuerkörbe.

Wenn Sie zum Gelingen unseres Ruprechtmarktes beitragen möch-
ten, melden Sie sich bitte bei Daniela Schröder im „DrehPunkt“ auf 
der Bahnhofstraße 25 im Ortsteil Ebersbach/Sa. telefonisch unter 
03586 3690325 oder 0162 9832436 oder per Email: 
ebersbach-aktiv@web.de oder unter 
ruprechtmarkt@ebersbach-neugersdorf.de.

Die IB-Jugendberatung informiert:
Liebe Leserinnen und Leser, schon wieder ist ein Jahr fast um, un-
glaublich, wie schnell es verging. Neben allem Erstaunen bringt es 
aber auch etwas Wunderbares mit sich – die Adventszeit. Und wie in 
jedem Jahr verbreitet sich ein leises Hoffen, dass es doch dieses Mal 
bitte ein bisschen ruhiger und besinnlicher werden möge. 

„Süßer die Glocken nie klingen“ tönt es verträumt aus den Lautspre-
chern und in adventlicher Vorfreude locken die Weihnachtsmärkte 
mit Düften von Bratwurst und Glühwein. So in etwa eröffnet die Bib-
liothek am 01.12. den diesjährigen Lebendigen Adventskalender. 
Auch wir möchten uns gern beteiligen und laden Sie am Mittwoch, 
dem 13. Dezember, herzlich zu uns in den Hofeweg 41 ein. Zwischen 
17:00 und 18:00 Uhr freuen wir uns, mit Ihnen gemeinsam Weih-
nachtslieder zu singen, zu schwatzen und für einen kleinen Obulus 
gibt es Kinderpunsch oder Glühwein. Wer möchte, kann sich gern 
auch unsere Räumlichkeiten über der Bibliothek anschauen. 

Apropos unsere Räumlichkeiten - für Unterstützungssuchende in 
Fragen rund um die Pubertät sind wir in diesem Jahr noch bis zum 
15. Dezember in der Beratungsstelle zu erreichen. Ab dem 3. Januar 
2024 werden wir wieder wie gewohnt für Sie da sein. Unsere Bera-
tungszeiten noch immer mittwochs von 14:00 bis 18:00 Uhr. Für indi-
viduelle Termine melden Sie sich gern per Mail bei jugendbera-
tung-ebersbach@ib.de oder telefonisch unter 03586 364958. 

Und für die noch Suchenden ein kleiner Geschenke-Tipp: Verschen-
ken Sie doch mal gemeinsame Zeit. Karten für einen Konzertbesuch 
im kommenden Frühjahr oder einen Gutschein für ein Essen zu 
zweit. Schön ist auch, wenn die Familie kocht und Oma, Opa und Co. 
werden zum Essen eingeladen. Wohlgemerkt die Familie kocht, also 
alle. Schon das allein ist ein Ereignis. Vom Aussuchen, was es geben 
wird, übers Einkaufen, bis hin, dass miteinander geschält, geschnip-
pelt, gekocht und schlussendlich gemeinsam gegessen wird. „Die 
Küche ist das innigste Band der guten Gesellschaft“, sagte einst ein 
junger französischer Philosoph und „das Herzstück von gemütlichem 
Beisammensein“, sagen wir. 

Der Zauber dieser stillen Zeit fängt sich im Kerzenschein.
Auf Tannenzweig und grünem Kranz,
umwirbt er uns im Flammentanz
und zieht mit weihnachtlichem Glanz
in unsre Herzen ein.
(Anika Menger)

Liebe Leserinnen und Leser, wir wünschen Ihnen und uns einen 
genussvollen Advent, eine friedvolle Weihnacht und einen besinn-
lichen, gesunden Jahresausklang. 

Bis bald, Ihre Jugendberaterinnen

Veranstaltungen 
Dezember 2023

Seniorentanznachmittag
06.12.23 | 14 - 16 Uhr
Eintritt: 4,00 € (begrenzte Sitzplätze!)
musikalischer Nachmittag mit der 
„Flair-Diskothek“ zum Nikolaustag 

Weihnachtlicher Theaternachmittag
13.12.23 | 14-16 Uhr
Eintritt: 3,50 (begrenzte Sitzplätze)
Schauspielerische und musikalische Darbietung 
der Theatergruppe in weihnachtlichem Ambiente

Weihnachtliche Comedy-
Show mit Heiko Harig & 
Oma Gertrud
20.12.23 | 14 - 17 Uhr
Eintritt: 17,50 € 
(begrenzte Sitzplätze!)
Humorvoller Nachmittag 
unterm Weihnachtsbaum

Lebendiger Adventskalender
21.12.23 | 16.00 Uhr
musikalisches Programm unserer 
Johanniter-Jugend mit Verteilung 
des Friedenslichts

Wohnpark „Spreequelle“
Oswald-Richter-Straße 1
02730 Ebersbach-Neugersdorf

Tischreservierung unter:
(03586) 36819-60 oder 
wohnpark.spreequelle@johanniter.de

Öffnungszeiten Quartierscafé:
Mittwoch.: 14–16 Uhr
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Neues aus der Stadtbibliothek 
und von den 
„Gierschdurfer Bichereulen“
An einem regnerischen Herbsttag präsentierte Jugendbuchautorin 
Susan Kreller ihr zu diesem Wetter gut passendes Buch „Hannas 
Regen“. Etwa 60 Schülerinnen und Schüler der 7. bis 9. Klassen der 
Schkola hörten Ausschnitte aus dem Roman und hatten außerdem 
die Gelegenheit spannende Fragen loszuwerden, etwa, wie die Auto-
rin für ihr Buch recherchiert hat und wie ein Verlag arbeitet. Wir 
freuen uns, dass wir über das „Literaturforum Bibliothek - Autorinnen 
und Autoren aus Sachsen in sächsischen Bibliotheken“ des Sächsi-
schen Bibliotheksverbandes diese tolle Lesung vermittelt und finan-
ziert bekommen haben. 

Susan Kreller zu Gast in der Schkola mit ihrem Buch „Hannas Regen“. 
Foto: Stadtbibliothek

Und wieder sind in unserem Regal neue Tonies eingezogen, 30 an 
der Zahl. Von der Kleinen Raupe Nimmersatt über ein Super 
Wings-Flugzeug bis hin zum Faultier Mo, mit dem schon die Kleins-
ten Fantasiereisen hören können: Die Auswahl ist groß, und ebenso 
der Run auf die Tonies. Kaum da, sind die „Neuen“ auch schon wieder 
ausgeliehen. Wir bedanken uns herzlich für Unterstützung durch 
unseren Förderverein, die „Bichereulen“!

Einen neuen, eigenen Standort in unserem Kinderbereich haben nun 
die Wimmelbücher, die sehr gut entliehen werden. Am Leseturm 
mit einem neuen Etikett gut zu erkennen, warten diese großen und 
kleinen Bücher mit ihren unzähligen Bildern darauf, von den Kleins-
ten entdeckt zu werden. 

Am 11.12.2023 findet die zweite Lesung der Reihe „Zeit in Zeilen“, 
diesmal mit Autorin Manja Präkels, statt. Sie liest aus ihrem teils au-
tobiografischen Debütroman „Als ich mit Hitler Schnapskirschen aß“ 
über die Jugend in der ostdeutschen Provinz - ab 19:00 Uhr im Was-
serturm bei unserem Projektpartner der Orte der Demokratie, dem 
LEBENs(T)RÄUME e.V., Ernst-Thälmann-Straße 38, OT Neugersdorf. 
Sie ist die zweite Autorin, die unsere Stadt im Rahmen der Lesereihe 
besucht. Die Veranstaltungen sind von den Projektpartnern der „Orte 
der Demokratie“ in Ebersbach-Neugersdorf initiiert, zu denen die 
Stadtbibliothek gehört.

Nun möchten wir Ihnen von Herzen eine frohe Adventszeit, ein fried-
volles Weihnachtsfest und einen guten Rutsch wünschen. Bleiben 
Sie lesefreudig, hoffnungsfroh und besuchen Sie uns im neuen Jahr 
wieder- oder auch gerne zum ersten Mal? Wir freuen uns auf Sie.

Bitte beachten Sie unsere Weihnachtsöffnungszeiten: Freitag, 
22.12.: 10:00 bis 16:00 Uhr, Donnerstag und Freitag, 28. und 29.12. 
10:00 bis 16:00 Uhr. Normal geöffnet ab 02.01.2024. 

Regelmäßige Termine:

Freitags, 15:30 – 16:30 Uhr  Vorlesezeit für Kinder zwischen   
   4 und 8 Jahren

05.12.    Krabbelgruppe Eulchentreff

08.12.    Mobile Bibliothek 
Ihr Team der Stadtbibliothek und die „Gierschdurfer Bichereulen“

Ein Abend mit Manja Präkels
Die Lesereihe „Zeit in Zeilen“ wird am 11. Dezember fortgesetzt. 

Nach dem gut besuchten Auftakt in der Stadtbibliothek setzt die 
Lesung des gleichnamigen Buches von und mit Manja Präkels die 
Lesereihe fort.    
Manja Präkels geboren 1974 in Brandenburg erzählt in ihrem u.a. mit 
dem Anna-Seghers-Preis und dem Deutschen Jugendliteraturpreis 
ausgezeichneten Debütroman vom Verschwinden der DDR in einem 
Kleinstadtidyll, dem Auftauchen verloren geglaubter Gespenster, 
von Freundschaft und Wut. 

Die Reihe will mit literarischen Erzählungen über Umbrüche und Er-
innerungen nachdenken und Gespräche über unser Gewordensein 
in und zwischen den Generationen in unserer Stadt anstoßen. Erster 
Gast war im Oktober der (ostdeutsche) Korrespondent der Süddeut-
schen Zeitung, Cornelius Pollmer. Für 2024 ist Grit Lemke, „Kinder 
von Hoy“ bereits angefragt. Die Einladenden sind die Stadtbibliothek 
Ebersbach-Neugersdorf, der GründerZeiten e.V. und die Lebens(t)
räume e.V. im Rahmen ihres Projektes „Orte der Demokratie“. 

11. Dezember, 19:30 Uhr, in den Räumen des Lebens(t)räume e.V. 
am „Alten Wasserturm“ auf dem ehemaligen Lautex-Gelände, 
Ernst-Thälmann-Straße 38. Der Eintritt ist frei. 

„In mehrfacher Hinsicht sind die Texte von Manja Präkels grandiose Er-
kundungen zerfallender Landschaften – innerer wie äußerer. Ihr Roman 
»Als ich mit Hitler Schnapskirschen aß« (…) ist längst ein Klassiker der 
Nachwendeliteratur.“ Thomas Hummitzsch, Magazin intellectures
„Eine der wichtigsten deutschsprachigen Schriftstellerinnen ihrer Gene-
ration.” Andreas Heckmann, Magazin Am Erker

Kontakt: Jens Hommel, jens.hommel@lebenstraeume-verein.de 

Buchlesung 
mit Manja Präkels

Aus unserem Wohnpark:
Beste Unterhaltung gab es bei uns am 
01.11.23, als „Ullis Herrenpartie“ mit 
seiner Comedy-Show und den musikalischen Parodien von Max 
Raabe und Otto Reutter seinen Auftritt hatte. Es war ein sehr stim-
mungsvoller Nachmittag, für den wir uns recht herzlich bedanken. 
Besuchen Sie auch unsere kommenden Veranstaltungen im Dezem-
ber. Diese können Sie dem Veranstaltungsplan der Stadt 
Ebersbach-Neugersdorf entnehmen. Reservierungen bitte unter 
03586 3681960. 

Wir freuen uns auf Sie!
Ihr Johanniter-Team vom Wohnpark Spreequelle

Neues von den 
Johannitern 
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Lebensträume e.V. 
berichtet
Sängerduo sorgt im Erzählcafé für Adventsstimmung 
Wann:  Montag, 11.Dezember 2023, ab 14:00 Uhr
Wo:  Kultur- und Bildungszentrum des LEBENs(T)RÄUME e.V.,   
 Ernst-Thälmann-Straße 38, OT Neugersdorf

Die dunkle Jahreszeit vor Weihnachten ist wie geschaffen dafür, mu-
sikalisch ein wenig aufgehellt zu werden. Mit einfühlsamen, unter-
haltsamen und überraschenden Texten aus eigener Liederma-
cher-Werkstatt, traditionellen deutschsprachigen Weihnachtsliedern 
und der manchmal anderen musikalischen Art anderer Länder, die 
Weihnachtszeit zu besingen, bringt das Sänger-Duo Andreas Braun 
und Petra Fischer die Vorweihnachtszeit zum Klingen. 

Das Erzählcafé öffnet um 14:00 Uhr. Nach einer kurzen Begrüßung 
gibt es Kaffee oder Tee und selbst gebackenen Kuchen. Gegen 14:30 
Uhr beginnt das musikalische Programm. Die Veranstaltung endet 
etwa 16:00 Uhr. Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sind 
herzlich eingeladen.

 

Das Duo Andreas Braun 
und Petra Fischer; 
Foto: Gerd Goldberg

Redaktions- und Anzeigenschluss

Ausgabe 01/2024: 13.12.2023
(Einreichung – Redaktionsschluss um 7:30 Uhr möglich.)

Manuskripteinsendungen:
redaktionellen Teil:
spreequellbote@ebersbach -neugersdorf.de (nur als MS Word / JPEG)

Anzeigen:
Hanschur Druck
Hanschur & Suske oHG
Hauptstraße 71 · 02779 Großschönau, Tel. 035841 37060 · Fax 035841 37062
E-Mail: spreequellbote@hanschur-druck.de

Erscheinungsdatum der nächsten Ausgabe: 03.01.2024

Kulturverein Oberland e.V.
Gemeinsam digital –  
Offener Treff zur digitalen Hilfe
13. Dezember 2023, 14:30 Uhr, 
im Clubraum vom Treff Nº 47,  
Hofeweg 47, 
02730 Ebersbach-Neugersdorf

Im Dezember wird der offene Treff 
zur digitalen Helfe mal etwas an-
ders ablaufen. Diesmal wollen wir 
den Austausch an verschiedenen 
Thementischen durchführen. Las-
sen Sie sich überraschen! Natür-
lich stehen die Technikbotschafter 
bereit, um individuell zu helfen. 
Und in der Adventszeit haben Sie die Möglichkeit, Wünsche für die 
Themen im neuen Jahr zu äußern. Was möchten Sie erklärt haben? 
Kommen Sie einfach mit Ihrem Smartphon, Tablet oder Laptop vor-
bei. 

Kulturverein Oberland e.V.

Backen beim Lebendigen 
Adventskalender
Sonnabend, 16. Dezember 
2023, ab 14:00 Uhr im
Clubraum und Garten des Treff Nº 
47, Hofeweg 47, 
02730 Ebersbach-Neugersdorf

In diesem Jahr leuchtet eine „16“ 
im Fenster des Treff Nº 47 und 
zeigt eine Aktion im Lebendigen 
Adventskalender der Stadt 
Ebersbach-Neugersdorf an. 

Bei diesem Kalendertürchen sorgt das Backteam für Plätzchen, Stol-
len und leckeres Gebäck.
Bei Weihnachtsmusik können Sie sich austauschen und genießen.
Gern können Sie auch Ihre bestellten Stollen abholen.
Erleben Sie mit uns gemeinsam die Vorweihnachtszeit!

Kulturverein Oberland e.V.

Englisch lernen für Urlaub und Freizeit
Ab dem 5. Dezember 2023, in der Zeit von 10:30 Uhr bis 11:30 Uhr, 
werde ich englische Begriffe, die für Urlaub, Freizeit und für eine 
einfache Unterhaltung geeignet sind, im Treff Nº 47 unterrichten. Die 
Kurse werden eine Zeitstunde betragen und sollen wöchentlich 
stattfinden. 

Eine komplette Kurseinheit beträgt 10 Stunden.

Bei Fragen können Sie mich gerne kontaktieren:

Uwe Menßen
Amtsgerichtsstraße 27b
02730 Ebersbach-Neugersdorf
Telefon: (03586) 70 79 01
Mobil: (01590) 190 0 663
Mail: Uwe.Menszen@gmx.net
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HEIZÖL HOLZPELLETS

Adam-Ries-Straße 11 | 02730 Ebersbach-Neugersdorf
Telefon 03586 70855-0

Besinnliche Festtage
wünscht

© elinacious/ stock.adobe.com
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Neues aus der  
TheaterScheune
Freitag, den 8. und Sonnabend, den 9. Dezember, um 19:30 Uhr 
Sonntag, den 10. Dezember, 16:00 Uhr 
„Hexe Baba Jaga“ – 
Kult zu Weihnachten mit allem, was wir lieben. 
Wassilissa und Iwan kämpfen um ihre Liebe – Mit der Hilfe ihres 
Freundes Mischka, der Bär, und natürlich spielt die böse Hexe Baba 
Jaga auch mit. 
Wer erinnert sich nicht an das Märchen von der gemeinen Hexe Baba 
Jaga in ihrem Häuschen auf Hühnerbeinen; bangte nicht um Wassi-
lissa; fieberte nicht mit dem kleinen Iwanuschka, der mutig und mit 
List den Kampf gegen das Böse aufnahm? 
All das wird wieder lebendig in einer phantasievollen Nostalgie-In-
szenierung. 

Freitag, den 15. und Sonnabend, den 16. Dezember, 
jeweils 19:30 Uhr 
„Die Weihnachtsgeschichte“ von Charles Dickens 
Bald nun ist Weihnachten. In unserer einzigartigen Oberlausitzer At-
mosphäre können Sie erleben, wie das Fest der Liebe die Herzen 
seiner Bewohner berührt. 
Scrooge, der hartherzige kalte Geschäftsmann, wird am Weihnachts-
abend von drei Geistern heimgesucht. Sie geleiten ihn auf den Weg 
zum Guten. Ein Schauspielmonolog mit beeindruckend animierten 
Fantasie–Geistern, in einer Welt, wo Weihnachten wieder unsere 
Seele erreicht. 

Sonnabend, den 30. Dezember, 19:30 Uhr 
Sonntag, den 31. Dezember, 20:00 Uhr, 
in der Geschichten-Blockstube 
„Von einem der auszog, das Fürchten zu lernen“ 
Nach den Gebrüdern Grimm 
Ein Märchen – ein buntes Potpourri des Lebens – eine Reise in die 
Welt und zu sich. Ein mutiges Unterfangen, alles zu ändern und sich 
nichts vormachen zu lassen. 
Auf welchen Umwegen dies geschieht, wird mit Witz und Humor von 
Dietmar Blume in seiner 300 Jahre alten Umgebindestube erzählt; 
am alten Webstuhl und bei prasselndem Kaminfeuer. 
Er liest und erzählt eine bizarr anmutende Grimmgeschichte, die 
nicht nur lächelnd unterhält, sondern auch mehr als Spannung ver-
spricht. 
Dazu bieten wir zum Fest des Jahresendes einen fantastischen Fran-
zösischen Wein an. 
Es wird eine Abenteuerreise für alle Sinne in den letzten Stunden des 
Jahres 2023! 

Eintrittskarten über: www.theaterscheune-neugersdorf.de 
geschichtenblockstube@gmail.com 
Theater-Telefon unter 03586 7656557. 
Dietmar Blume 
TheaterScheune Neugersdorf 
Karl-Liebknecht-Straße 23, 02727 Ebersbach-Neugersdorf

Oberlausitzer 
Karnevalsgesellschaft e.V.

Initiative „Sprichst du mit mir?“
Stadtgespräche
Unser Format „Stadtgespräche“ besucht erstmals 
den Ruprechtmarkt: Am 21.12. um 19:30 Uhr sind 
Sie ins große Zelt am Spree-Eck eingeladen, um mit 
uns über das Thema „Nach Hause kommen“ zu sprechen. 

Ist es nicht so? Zum Schissn und zu Weihnachten kommen sie alle 
nach Hause - und viele sind dann leider schnell wieder weg. Ob Stu-
dium, Ausbildung oder später der Job: Viele junge Oberlausitzer 
zieht es aus verschiedensten Gründen in die Ferne. Was hat Rückkeh-
rer bewegt, sich wieder der Oberlausitz zuzuwenden? Was braucht 
es, damit ein Wiederkommen generell in Frage kommt und die alte 
Heimat ein bleibendes Zuhause wird? Gemeinsam mit Moderator 
Stephan Rehm hören wir die Lebensgeschichten von zwei Interview-
gästen, die vom Rückkehren erzählen und tauschen uns anschlie-
ßend über unsere eigenen Erfahrungen und Perspektiven aus. Der 
Eintritt ist frei.

Die Bürgerinitiative „Sprichst du mit mir?“

Heißgetränkeausschank, am 23.12.2023, 
18:00 Uhr bis 22:00 Uhr, 
Gasthaus zur Grenze, „Rößlers Ballsaal“, 
Rudolf- Breitscheid-Straße 32
Heiß, heißer, Heißgetränkeausschank!
Was macht ihr so am 23. Dezember?

Die Weihnachtszeit rückt näher und damit die Zeit der Vorbereitung 
darauf. Allenthalben wird bis zum letzten Tag gewuselt, gebacken 
und geschmückt, gekauft und gekocht. Doch was macht der Ober-
lausitzer am Tag vor Heiligabend, wenn alles verpackt ist und der 
Weihnachtsbaum in der guten Stube steht? Den Fernseher anschal-
ten, den Kochlöffel schwingen? 
Mitnichten, denn da öffnet wie beinahe jedes Jahr in diesen Abend-
stunden der „Gasthof zur Grenze“ – Rößlers Ballsaal – an der Breit-
scheidstraße 32 um 18:00 Uhr seine Pforten und lädt zum vorweih-
nachtlichen Heißgetränkeausschank in besinnlicher Atmosphäre ein. 
Mag es draußen oder drinnen stürmen und schneien, die Heißge-
tränkespezialisten der OKG heizen die gute Stube ordentlich ein und 
freuen sich schon auf Ihren Besuch! 

Ronald (apo) Lindecke

Revolution-Train – Ein Schulprojekt zur Drogenprävention
Dank der finanziellen Unterstützung der Schulträger Neusalza- 
Spremberg, Oderwitz und Ebersbach-Neugersdorf sowie durch die 
Spenden verschiedener Unternehmen und Privatpersonen ist es uns 
gelungen, den Antidrogenzug „Revolution-Train“ als Schulprojekt-
tag für unsere Region zu gewinnen.

Am 27. November 2023 stand dieser für Schülerinnen und Schüler 
oben genannter Schulen auf dem Gleis 2 auf dem Bahnhof, OT 
Ebersbach, zur Verfügung. 

Einen ausführlichen Erfahrungsbericht der Schüler zu diesem beson-
deren Anti-Drogen Projekt lesen Sie in der nächsten Ausgabe.

M. Förster
Stadtverwaltung

Revolution-Train

www.stempel-selbst-gestalten.de
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Villa „Ruja“ informiert:

Liebe Leserinnen und Leser,
das Jahr 2023 geht nun langsam zu Ende. Vie-
les hat sich ereignet, Vergangenes weist Zukünftiges den Weg, lässt 
manches Ziel ins Auge fassen.

Was ist nicht alles geschehen in diesem Jahr 2023, welche Herausfor-
derungen sind an uns Bürger herangetragen worden.
Wie viele Unsicherheiten wurden und werden immer noch aufge-
baut.
Welches Leid, welche scheußlichen Beiträge und nicht nur in fernen 
Ländern, flimmern tagaus tagein über die verschiedensten Medien, 
lassen oft auch den Postkasten über Gebühr befüllen.
Aber auch vollmundige Versprechungen, bürokratische Anordnun-
gen, eilig erlassene Vorschriften und Verfügungen, wo sich Fachleute 
die Haare raufen, kommen und erzeugen Ängste und emotionale 
Zerwürfnisse, oft auch gepaart mit sarkastischer Lächerlichkeit und 
völligem Unverständnis.

Ein sozialer Unmut greift immer mehr um sich.
Gerade in unserer Region, im Landkreis, in unserer Stadt, scheiden 
sich oft die Geister, wie es weiter geht, was die Zukunft bringt und 
wem man noch Glauben schenken kann.

Nächstes Jahr werden Stimmzettel ausgegeben und die Menschen in 
Sachsen, aber auch in unserer Stadt, sollen wählen gehen, sollen ihr 
Vertrauen ausdrücken, „schenken!“
Mit Sicherheit wird noch das ein oder andere die Gemüter bewegen.
Hoffentlich werden die momentan hohen Emotionen nicht die Ober-
hand gewinnen, um vor der Wahlurne den Stift zu führen.

Liebe Leserinnen und Leser, nun aber steht die Adventszeit und dann 
die Weihnachtszeit vor unserer Tür. Weihnachten, das Familienfest, 
um in Ruhe und Besinnung miteinander beisammenzusitzen und 
vielleicht gemeinsam zu musizieren oder Geschichten zu erzählen.
Kerzenschein und so manche kulinarische Kostbarkeit begleiten die 
Weihnachtszeit. Das Leuchten der Kinderaugen beim Auspacken von 
Geschenken füllt manche Seele. All unsere Sinne von Nase, Mund 
und Auge dürfen einmal im Vordergrund stehen.

Wir, das Team der „Villa Ruja“ und der Ergotherapiepraxis „ErgoMa-
nus“ bedanken uns ganz herzlich für das Vertrauen, das uns im ver-
gangenen Jahr entgegengebracht wurde.
Wir werden auch zukünftig alles in unseren Kräften Stehende tun, 
um im Dienst des Menschen, der Patienten, mit unseren therapeuti-
schen Möglichkeiten, ein, IHR Begleiter zu sein.

Ganz besonders bedanken möchten wir uns auch bei all den Haus- 
und Fachärzten, die unsere fachlichen Behandlungen für ihre Patien-
ten delegierten.
Nochmals einen Dank dafür und eine weiterhin gute Zusammenar-
beit im Jahr 2024.

Auch einen ganz besonderen Dank an Sie, liebe Leserinnen und 
Leser, möchten wir auf diesem Wege an Sie richten. Dass Sie unseren 
Zeilen Lob und Anerkennung zollten, aber auch manchen Anstoß, 
uns manche Kritik offen und ehrlich mit Wertschätzung entgegenge-
bracht haben.

Liebe Leserinnen und Leser, mögen Sie eine gute und besinnliche 
Weihnachtszeit im Kreise Ihrer Familien verleben. Das wünschen wir 
Ihnen von ganzem Herzen.
Erleben Sie auch einen friedlichen und gesegneten Jahreswechsel, 
ein gesundes Willkommen im neuen beginnenden Jahr 2024.
Stehen wir auch zukünftig zusammen für eine gemeinschaftliche 
und friedvolle Zeit.
Besinnen wir uns auf das, was wirklich wichtig ist im Leben.

Es grüßt Sie ganz herzlich bis zum Jahr 2024 das gesamte 
Team der „Villa Ruja“.

Hauptstraße 39, 02727 Ebersbach-Neugersdorf, Tel.: 03586 7658079 
und Rudolf Christoph, Heilpraktiker, Stadtrat und Verfasser aller bis-
herigen Beiträge, 02727 Ebersbach-Neugersdorf, Frauenstraße 10, 
Tel.: 03586 32543.
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Eine gesegnete WeihnachtszeitEine gesegnete Weihnachtszeit
mit erholsamen und besinnlichen Stundenmit erholsamen und besinnlichen Stunden

im Kreise Ihrer Familie und einenim Kreise Ihrer Familie und einen
friedlichen Jahreswechsel wünscht allfriedlichen Jahreswechsel wünscht all

unseren großen und kleinenunseren großen und kleinen
Patienten die ErgotherapiePatienten die Ergotherapie

„ErgoManus“„ErgoManus“
Neugersdorf.Neugersdorf.

Hauptstraße 39 in Neugersdorf „Villa Ruja“
Telefon: 03586 7658079 . Fax: 7658081
praxis@ergomanus.de · www.ergomanus.de
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6. Änderungssatzung zur
Gebührensatzung zur öffentlichen Abwasser-

beseitigung (Gebührensatzung – GebS) 
des Eigenbetriebes Abwasser „Spreequellen“

Aufgrund von § 56 Satz 1 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushaltes (WHG) in der jeweils 
gültigen Fassung in Verbindung mit § 50 Absatz 1 des Sächsischen Wassergesetzes (SächsWG) in der 
jeweils gültigen Fassung und der §§ 4, 14 und 124 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen 
(SächsGemO) in der jeweils gültigen Fassung in Verbindung mit den §§ 2 und 9 des Sächsischen 
Kommunalabgabengesetzes (SächsKAG) in der jeweils gültigen Fassung sowie der Satzung über 
die öffentliche Abwasserbeseitigung (Abwassersatzung – AbwS) in der jeweils gültigen Fassung, 
hat der Stadtrat der Stadt Ebersbach-Neugersdorf am 06.11.2023 mit Wirkung zum 01.01.2024 
folgende 6. Änderungssatzung der Gebührensatzung vom 1. Januar 2011 in der Fassung der 5. Än-
derungssatzung vom 26.11.2019 beschlossen:

Artikel 1

§ 3 – Gebührenmaßstab für die zentrale Schmutzwasserentsorgung 
Absatz 3 wird wie folgt geändert:

Die Abwassergrundgebühr wird bei Grundstücken die mit Bauten, die ausschließlich oder zumindest 
überwiegend Wohnzwecken dienen, bebaut und an die öffentlichen zentralen Abwasseranlagen 
angeschlossen sind, nach der Anzahl der auf dem Grundstück befindlichen Wohn-und Gewerbeein-
heiten bemessen. Hierbei gilt, dass für Grundstücke mit ein bis zwei Wohn- bzw. Gewerbeeinheiten 
eine einheitliche Grundgebühr nach § 9 Abs. 1 erhoben wird. Für Grundstücke mit drei oder mehr 
Wohn- bzw. Gewerbeeinheiten gilt eine Grundgebühr je Wohn- bzw. Gewerbeeinheit. 

Eine Wohneinheit (WE) definiert sich in diesem Zusammenhang als die Zusammenfassung einer 
Mehrheit von Räumen, die in ihrer Gesamtheit so beschaffen sein müssen, dass sie die Führung 
eines selbstständigen Haushalts ermöglichen. Grundsätzlich erforderlich ist das Vorhanden-
sein notwendiger Nebenräume, wie Küche, Toilette und eine besondere Waschgelegenheit. Die 
Wohneinheit muss gegen andere Wohnungen und Wohnräume in sich abgeschlossen sein und 
einen selbstständigen Zugang aufweisen.  

Eine Gewerbeeinheit (GE) definiert sich in diesem Zusammenhang als in sich geschlossene Gewer-
be-, Geschäfts- oder sonstige Diensträume soweit diese nicht in eine Wohneinheit integriert sind.  

§ 3 – Gebührenmaßstab für die zentrale Schmutzwasserentsorgung 
ein neuer Absatz 4 wird wie folgt eingefügt:

Bei Grundstücken, die überwiegend gewerblich oder sonstig genutzt werden, wird die Abwasser-
grundgebühr nach der Nenngröße des Wasserzählers bemessen, der zur Feststellung der angefal-
lenen Abwassermenge (§ 4 Abs. 1) herangezogen wird. Beim Wasserzähler der Größe Q3 4 erfolgt 
eine zusätzliche Staffelung der Grundgebühr nach der verbrauchten Menge (§ 9 Abs.1). Fehlt ein 
Wasserzähler oder bezieht das Grundstück kein Trinkwasser, wird die kleinste Zählergröße zu Grun-
de gelegt (Q3 4).  

§ 3 – Gebührenmaßstab für die zentrale Schmutzwasserentsorgung 
ein neuer Absatz 5 wird wie folgt eingefügt:

Die Grundgebühr ist unabhängig von der tatsächlichen Nutzung der öffentlichen Abwasseranlagen 
in allen Fällen zu erheben, in denen die Möglichkeit der Nutzung durch das Vorhandensein eines 
Abwasseranschlusses besteht. Ist die Möglichkeit der Nutzung des Abwasseranschlusses betriebs-
bedingt bzw. aus nicht vom Gebührenschuldner zu vertretenden Gründen länger als einen Monat 
nicht gegeben, so wird für diesen Zeitraum keine Grundgebühr erhoben. 

Der bisher bestehende Absatz 4 wird als Absatz 6 unverändert beibehalten.  

Artikel 2

§ 4 – Höhe der Abwassergebühren 
Absatz 4 wird wie folgt geändert:

Ist keine Messeinrichtung vorhanden oder wird durch den Gebührenschuldner keine Messein-
richtung zum Einbau beantragt, ist der Eigenbetrieb berechtigt, die angefallene Abwassermenge 
zu schätzen. Ohne weitere Anhaltspunkte wird ein Pauschalverbrauch von 100 Liter pro auf dem 
Grundstück gemeldetem Einwohner und Tag angesetzt. 

Artikel 3

§ 9 – Höhe der Abwassergebühren 
Absatz 1 wird wie folgt geändert:

Für die Teilleistung zentrale Schmutzwasserentsorgung gemäß § 3 beträgt die 

Abwassermengengebühr
für Abwasser, das in öffentliche Abwasseranlagen eingeleitet wird 2,48 €/m³

Abwassergrundgebühr
nach Maßgabe von § 3 Abs. 3

bei 1 – 2 WE bzw. GE 12,50 €/Monat
pro WE/GE ab der 3. WE/GE 5,00 €/Monat

nach Maßgabe von § 3 Abs. 4

1,5 Qn (Brauchwasser- und Gartenzähler) 1,51 €/Monat
Q3 4 (Staffelung nach Verbrauch)
 unter 100 m³ p.a. 12,50 €/Monat
 101-300 m³ p.a.  14,00 €/Monat
 ab 301 m³ p.a. 20,00 €/Monat
Q3 10 28,00 €/Monat
Q3 16 91,00 €/Monat
DN  50 363,00 €/Monat
DN  80  564,00 €/Monat
DN 100 863,00 €/Monat 
DN 150 1.208,00 €/Monat

§ 9 – Höhe der Abwassergebühren 
Absatz 2 wird wie folgt geändert:

Für die Teilleistung Niederschlagswasserentsorgung gemäß § 6 beträgt die Gebühr für Abwasser, 
das in öffentliche Abwasseranlagen eingeleitet wird, 0,40 €/m² versiegelter Grundstücksfläche. 

§ 9 – Höhe der Abwassergebühren 
Absatz 3 wird wie folgt geändert:

Für die Teilleistung Entsorgung von abflusslosen Gruben oder Kleinkläranlagen gemäß § 8 Abs. 1 
und 2 beträgt die Gebühr

1. für Klärschlamm, der aus dezentralen Anlagen entnommen, abgefahren und durch ein geeig-
netes Klärwerk gereinigt wird,

 43,01 €/m³ Klärschlamm

2. für Klärschlamm der aus dezentralen Anlagen im Klärwerk angeliefert und gereinigt wird,
 21,76 €/m³ Klärschlamm

3. für Abwasser aus abflusslosen Abwassergruben, in denen das gesamte anfallende Abwasser 
gesammelt wird und das aus diesen Abwassergruben entnommen, abgefahren und durch ein 
geeignetes Klärwerk gereinigt wird

 21,75 €/m³ Abwasser

4. für Abwasser aus abflusslosen Abwassergruben, in denen das gesamte anfallende Abwasser 
gesammelt wird und im Klärwerk angeliefert und gereinigt wird

 2,50 €/m³ Abwasser

§ 9 – Höhe der Abwassergebühren 
Absatz 4 wird wie folgt geändert:

Pro durchgeführter Grubenentleerung im Sinne von Absatz 3 Nr. 1 und 3 wird eine Transportgrund-
gebühr in Höhe von 69,47 € erhoben. Sollte bei der Grubenentleerung eine Verlängerung des 
Saugschlauches über 20 m notwendig werden, erhöht sich die vorgenannte Gebühr um 2,38 €/
verlängerte 10 m. Für eine vom Gebührenschuldner (§ 2) schuldhaft verursachte Leerfahrt des 
Entsorgungsunternehmens wird eine Gebühr von 5,95 € erhoben.  

Artikel 4

Schlussbestimmungen

Sämtliche Satzungsbestimmungen, welche nicht von dieser Änderungssatzung betroffen sind, 
gelten unverändert fort. 

Artikel 5

Inkrafttreten

Diese Änderungssatzung tritt zum 01.01.2024 in Kraft.

Ebersbach-Neugersdorf, den 07.11.2023

Verena Hergenröder
Bürgermeisterin

Hinweis nach § 4, Abs. 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen:

Nach § 4, Abs. 4 SächsGemO gelten Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften zustande gekommen sind, ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang an gültig 
zustande gekommen.
Dies gilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,
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Öffentliche Bekanntmachung 
zur Festsetzung der Grundsteuer A und B 

für das Kalenderjahr 2024
Auf Grund der Vorschriften aus § 27 Absatz 3 des Grundsteuergesetzes (GrStG) vom 7. August 1973 
(BGBl. I S. 965), zuletzt geändert durch Artikel 21 des Gesetzes vom 16. Dezember 2022 (BGBl. I S. 
2294), in Verbindung mit § 7 Absatz 3 Sächsisches Kommunalabgabengesetz (SächsKAG), in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 9. März 2018 (SächsGVBl. S. 116), das durch Artikel 2 Absatz 17 
des Gesetzes vom 5. April 2019 (SächsGVBl. S.245) geändert worden ist sowie der 1. Änderungs-
satzung zur Hebesatzsatzung der Stadt Ebersbach-Neugersdorf vom 29.09.2020 gibt die Stadt 
Ebersbach-Neugersdorf Folgendes bekannt:

Steuerfestsetzung
Die Hebesätze 2024 für die Grundsteuer A und die Grundsteuer B sind in der Stadt Ebersbach-Neu-
gersdorf gegenüber dem Vorjahr unverändert geblieben. Für die Steuerpflichtigen der Grundsteu-
er A und B, die für das Kalenderjahr 2024 die gleiche Grundsteuer wie im Kalenderjahr 2023 zu 
entrichten haben, wird die Grundsteuer hiermit durch öffentliche Bekanntmachung festgesetzt. 
Sollten die Grundsteuerhebesätze geändert werden oder ändern sich die Besteuerungsgrundlagen 
(Messbeträge, Eigentümerwechsel) werden gemäß § 27 Abs. 2 des Grundsteuergesetzes Ände-
rungsbescheide erstellt.

Mit dem Tag der öffentlichen Bekanntmachung dieser Steuerfestsetzung treten für die Steuer-
pflichtigen die gleichen Rechtswirkungen ein, wie wenn Ihnen ein schriftlicher Steuerbescheid 
zugegangen wäre.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen die Steuerfestsetzung kann innerhalb einer Frist von einem Monat nach der Bekanntma-
chung Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Stadtverwaltung Ebersbach- Neugersdorf, Reichsstraße 1, 02730 Ebersbach- Neugersdorf einzu-
legen.

Hinweis: 
Durch das Einlegen eines Widerspruchs wird die Wirksamkeit des Steuerbescheides nicht gehemmt, 
insbesondere die Einziehung der Abgaben nicht aufgehalten. Der Widerspruch hat keine aufschie-
bende Wirkung.

Zahlungsaufforderung
Die Grundsteuer A und B für das Jahr 2024 werden mit den, in den zuletzt erteilten Abgabenbe-
scheiden, festgesetzten Vierteljahresbeträgen jeweils zum 15.02, 15.05., 15.08, und 15.11., zur 
Zahlung fällig. Für Steuerpflichtige, die von der Möglichkeit des § 28 Abs. 3 des Grundsteuergeset-
zes Gebrauch gemacht haben, wird die Grundsteuer 2024 zum 01.07.2024 fällig.

Die Steuerschuldner werden gebeten, die Grundsteuer für 2024 zu den bekannten Fälligkeitstermi-
nen mit den Beträgen, die sich aus dem letzten schriftlichen Grundsteuerbescheid vor Veröffentli-
chung dieser Bekanntmachung ergeben, auf eines der folgenden Bankkonten zu überweisen.

Konten der Stadt Ebersbach-Neugersdorf:

Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien
IBAN  DE61850501003000209203
BIC  WELADED1GRL

Volksbank Löbau-Zittau e.G.
IBAN  DE50855901000000045136
BIC GENODEF1NGS

Bitte achten Sie unbedingt auf die Angabe der PK-Nummer. Soweit bei der Stadt Ebersbach-Neug-
ersdorf ein SEPA-Mandat vorliegt, werden die fälligen Raten abgebucht. Sollte sich die hinterlegte 
Bankverbindung geändert haben, ist die Änderung der Stadtkasse der Stadt Ebersbach-Neugers-
dorf mitzuteilen.

Ebersbach-Neugersdorf, den 02.12.2023                                           Verena Hergenröder, Bürgermeisterin

2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung oder Bekanntmachung 
der Satzung verletzt worden sind,

3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52, Abs. 2 SächsGemO wegen Gesetzwidrigkeit wider-
sprochen hat,

4. vor Ablauf der in § 4, Abs. 4 Satz 1 SächsGemO genannten Frist
a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat, oder
b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber der Stadt Ebersbach-Neu-

gersdorf unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schrift-
lich geltend gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nummer 3 oder 4 geltend gemacht worden, so kann auch nach 
Ablauf der in § 4, Abs. 4 Satz 1 SächsGemO genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend 
machen.

Verena Hergenröder, Bürgermeisterin

Satzung der Stadt Ebersbach-Neugersdorf 
über die Erhebung einer Hundesteuer 

(Hundesteuersatzung) 
Auf Grund von § 4 Abs.1 Satz1 der Sächsischen Gemeindeordnung (SächsGemO) vom in Verbindung 
mit § 2 Abs.1 Satz 1 und § 7 Absatz 2 Sächsisches Kommunal-abgabengesetz (SächsKAG) in der 
jeweils aktuellen Fassung hat der Stadtrat der Stadt Ebersbach-Neugersdorf am 06.11.2023 mit 
Beschluss-Nr. 2023/90 folgende Hundesteuersatzung beschlossen:

§ 1
Steuererhebung
Die Stadt Ebersbach-Neugersdorf erhebt eine Hundesteuer als örtliche Aufwandsteuer nach den 
Vorschriften dieser Satzung.

§ 2
Steuergegenstand
(1) Wer im Stadtgebiet von Ebersbach-Neugersdorf einen über drei Monate alten Hund hält, hat 

Hundesteuer nach den Bestimmungen dieser Satzung zu entrichten. Kann das Alter eines Hun-
des nicht nachgewiesen werden, ist die Steuerpflicht gegeben.

(2) Abweichend von Absatz 1 unterliegt das Halten von Hunden durch Personen, die sich nicht 
länger als zwei Monate im Stadtgebiet von Ebersbach-Neugersdorf aufhalten, nicht der Steuer, 
wenn diese Personen die Tiere bereits bei der Ankunft besitzen und in einer anderen Stadt/
Gemeinde in Deutschland versteuern.

(3) Der Steuerpflicht unterliegt auch das Halten eines Hundes zur Pflege oder auf Probe, wenn der 
Hund nicht bereits versteuert wird.

(4) Der Besteuerung unterliegt auch das Halten von gefährlichen Hunden. Nachfolgende Hun-
derassen sowie Kreuzungen dieser Rassen untereinander gelten als gefährliche Hunde:

a) American Staffordshire Terrier
b) Bullterrier
c) Pitbull Terrier

Nicht unter Satz 2 fallen Welpen und Junghunde bis zu einem Alter von sechs Monaten. Der 
gesamte Absatz 4 gilt auch für Hunde, deren Gefährlichkeit im Einzelfall von der zuständigen 
Polizeibehörde festgestellt wurde.

§ 3
Steuerschuldner
(1) Steuerschuldner ist der Halter eines Hundes.

(2) Halter eines Hundes ist, wer einen Hund in seinem Haushalt oder Wirtschaftsbetrieb auf-
genommen hat, um ihn seinen Zwecken oder denen seines Haushalts oder eines Betriebes 
dienstbar zu machen. Kann der Halter eines Hundes nicht ermittelt werden, so gilt als Halter, 
wer einen Hund wenigstens drei Monate lang gepflegt, untergebracht, auf Probe oder zum 
Anlernen gehalten hat.

(3) Alle in einem Haushalt gehaltenen Hunde gelten als von den Haushaltsangehörigen gemein-
sam gehalten.

(4) Halten mehrere Personen gemeinschaftlich einen oder mehrere Hunde, so sind sie Gesamt-
schuldner der Hundesteuer.

(5) Wird von juristischen Personen ein Hund gehalten, so gelten diese als Halter.

§ 4
Haftung
Ist der Hundehalter nicht zugleich Eigentümer des Hundes, so haftet der Eigentümer neben dem 
Steuerschuldner als Gesamtschuldner.

§ 5
Entstehung der Steuer, Beginn und Ende der Steuerpflicht
(1) Die Hundesteuer ist eine Jahressteuer. Die Steuerschuld für ein Kalenderjahr entsteht am 01.Ja-

nuar für jeden an diesem Tag im Stadtgebiet gehaltenen über drei Monate alten Hund.

(2) Wird ein Hund erst nach dem 01.Januar drei Monate alt oder wird ein über drei Monate alter 
Hund erst nach diesem Zeitpunkt gehalten, so entsteht die Steuerschuld und beginnt die Steu-
erpflicht am ersten Tag des folgenden Kalendermonats.

(3) Die Steuerpflicht endet mit Ablauf des Kalendermonats, in dem die Hundehaltung beendet 
wird.

§ 6
Steuersatz
Der Steuersatz für die Hundehaltung beträgt für jeden Hund 72,00 Euro im Kalenderjahr. Besteht 
die Steuerpflicht nicht während des gesamten Kalenderjahres, so ist der Steuersatz anteilig zu er-
mitteln. 
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§ 7
Steuersatz für gefährliche Hunde

Der Steuersatz für das Halten eines gefährlichen Hundes beträgt nach § 2 Abs. 4 für jeden Hund 
750,00 EUR im Kalenderjahr. Besteht die Steuerpflicht nicht während des gesamten Kalenderjahres, 
so ist der Steuersatz anteilig zu ermitteln.

§ 8
Steuerbefreiungen

(1) Steuerbefreiung wird auf Antrag gewährt für das Halten von:

a) Blindenführhunden
b) Diensthunden der Landes- und Bundesbehörden, des Rettungsdienstes und des Katastro-

phenschutzes
c) Hunden, die ausgebildet sind, ausschließlich zum Schutz und der Hilfe blinder, tauber und 

sonst hilfloser Personen im Sinne des Schwerbehindertenrechts zu dienen. Sonst hilflose 
Personen sind grundsätzlich solche Personen, welche einen Schwerbehindertenausweis 
mit dem Merkzeichen „B“, „aG“ oder „H“ besitzen.

d) nachweislich für die Jagd brauchbare Hunde von Forstbediensteten, soweit die Ausübung 
der Jagd Dienstaufgabe ist, bestätigten Jagdaufsehern im Anstellungsverhältnis mit ei-
nem Jagdbezirksinhaber, Jagdausübungs-berechtigte, sofern sie Inhaber eines Jagdschei-
nes sind

e) Herdengebrauchshunden

(2) Von der Steuerbefreiung ausgenommen sind grundsätzlich gefährliche Hunde gem. § 2 Abs.4 
dieser Satzung.

§ 9
Verfahren bei Steuerbefreiungen 

(1) Für die Gewährung einer Steuerbefreiung sind die Verhältnisse zu Beginn des Kalenderjahres 
maßgebend.

(2) Eine Steuerbefreiung wird nur auf Antrag und frühestens ab dem ersten des Monats gewährt, 
in dem der Antrag gestellt wird. Sie wird längstens bis zum Ende eines Kalenderjahres gewährt 
und ist anschließend jährlich neu zu beantragen. Satz 2 gilt nicht für §8 Absatz 1 und 2.

(3) Die Steuerbefreiung wird versagt, wenn:
• Die Hunde, für die eine Steuerbefreiung in Anspruch genommen werden soll, nach Art und 

Größe für den angegebenen Verwendungszweck nicht geeignet sind.
• Der Halter der Hunde in den letzten fünf Jahren wegen Tierquälerei rechtskräftig verurteilt 

wurde.
• Die Unterbringung der Hunde nicht den Erfordernissen des Tierschutzes entspricht

§ 11
Entrichtung der Hundesteuer

(1) Die Hundesteuer wird durch Bescheid für ein Kalenderjahr festgesetzt. Dem Steuerschuldner 
kann ein Bescheid erteilt werden, der bis auf Widerruf für mehrere Jahre Bestandskraft besitzt.

(2) Die Steuer ist am 01.07. für das gesamte Kalenderjahr fällig. Die Fälligkeiten für Quartalzah-
lungen sind der 15.02, 15.05., 15.08. und 15.11. des Kalenderjahres. Beginnt die Steuerpflicht 
nach § 5 Abs. 2 im Laufe eines Kalenderjahres, so ist die Steuer mit dem nach § 6 Absatz 2 fest-
gesetzten Teilbetrag frühestens einen Monat nach Bekanntgabe des Steuerbescheides fällig.  

(3) Endet die Steuerpflicht während eines Kalenderjahres oder tritt ein Steuerbefreiungstatbe-
stand ein, so wird ein bereits ergangener Steuerbescheid geändert. Die überzahlte Steuer wird 
erstattet.

§ 12
Anzeigepflicht

(1) Wer im Stadtgebiet einen über drei Monate alten Hund hält, hat das innerhalb von zwei Wo-
chen nach Beginn des Haltens oder nach dem der Hund das besteuerbare Alter erreicht hat 
anzuzeigen.

(2) Bei der Anmeldung sind folgende Angaben beizubringen und durch geeignete Unterlagen / 
Dokumente nachzuweisen:
• Name und Anschrift des Hundehalters
• Hunderasse, Farbe, Geschlecht und Wurfdatum des Hundes
• Falls erfolgt – Chipnummer lt. Heimtierpass

(3) Bei Mischlingen sind grundsätzlich mindestens zwei Hunderassen anzugeben. Liegt eine Kreu-
zung mit einem gefährlichen Hund vor, ist auf jeden Fall diese Hundegruppe mit anzugeben.

(4) Mit der Anmeldung eines gefährlichen Hundes nach §2 Abs.4 erteilt der Hundehalter sein Ein-
verständnis zur Weitergabe der in der Anmeldung angegebenen Daten an die zuständige Krei-
spolizeibehörde. Erfolgt die Feststellung der Gefährlichkeit eines Hundes im Einzelfall durch 
die zuständige Kreispolizeibehörde erst nach getätigter Anmeldung des Hundes, hat dies der 
Halter der Stadt Ebersbach-Neugersdorf innerhalb von zwei Wochen schriftlich anzuzeigen.

(5) Endet die Hundehaltung, so ist das der Stadt Ebersbach-Neugersdorf innerhalb von zwei Wochen 
unter Vorlage geeigneter Nachweise / Unterlagen über den Verkauf, das Verschenken oder das 
Ableben des Hundes mitzuteilen. Wird diese Frist versäumt, so kann die Hundesteuer entgegen 
§ 5 Abs.3 bis zum Ende des Kalendermonats erhoben werden, in dem die Abmeldung eingeht.

(6) Entfallen die Voraussetzungen für eine gewährte Steuerbefreiung so ist das der Stadtverwal-
tung Ebersbach-Neugersdorf innerhalb von zwei Wochen anzuzeigen.

§ 13
Steueraufsicht

(1) Für jeden zur Besteuerung angemeldeten Hund sowie bei anzeigepflichtiger aber steuerfreier 
Hundehaltung wird von der Stadt Ebersbach-Neugersdorf eine unentgeltliche Hundemarke 
ausgegeben bzw. mit dem Steuerbescheid übersandt. Nach Ablauf der auf der Marke einge-
prägten Geltungsdauer verliert diese ihre Gültigkeit und wird durch eine neue ersetzt. Bis zur 
Ausgabe einer neuen Steuermarke behält die bisherige Steuermarke ihre Gültigkeit.

(2) Der Hundehalter muss die von ihm gehaltenen, außerhalb des von ihm bewohnten Hauses 
und des umfriedeten Grundbesitzes, laufenden Hunde mit einer gültigen und sichtbar befes-
tigten Hundesteuermarke versehen oder die Marke in begründeten Fällen selbst mitführen. 
Er ist verpflichtet, den Bediensteten der Stadtverwaltung Ebersbach-Neugersdorf die gültige 
Steuermarke auf Verlangen vorzuzeigen.

(3) Mit der Abmeldung eines Hundes ist die letzte gültige Steuermarke an die Stadt Ebersbach-Neu-
gersdorf zurückzugeben. Bei Veräußerung, Abgabe oder Ableben des Hundes darf die Steuer-
marke nicht weitergegeben werden.

(4) Der Verlust einer Steuermarke ist unverzüglich bei der Stadt Ebersbach-Neugersdorf an-
zuzeigen. Gegen eine Verwaltungsgebühr nach der Verwaltungskostensatzung der Stadt 
Ebersbach-Neugersdorf, in ihrer jeweils gültigen Fassung, wird eine Ersatzmarke ausgegeben.

§ 14
Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig nach § 6 Abs.2 Ziffer 2 Sächsisches Kommunalabgabengesetz (SächsKAG) handelt 
wer vorsätzlich oder leichtfertig

(1) als Hundehalter seiner Meldepflicht nach § 12 Abs.1, 2 ,3 oder 4 dieser Satzung nicht, nicht 
rechtzeitig, nicht wahrheitsgemäß oder unvollständig nachkommt

(2) als Hundehalter der Verpflichtung zur Anbringung bzw. zum Mitführen der Steuermarke nach 
§ 13 Abs.2 dieser Satzung nicht nachkommt.

Gemäß § 6 Abs.3 Sächsisches Kommunalabgabengesetz (SächsKAG) kann eine Ordnungswidrigkeit 
mit einer Geldbuße bis zu 10.000,00 Euro geahndet werden. Ordnungswidrigkeiten werden an das 
Sachgebiet Ordnung und Sicherheit der Stadtverwaltung Ebersbach-Neugersdorf übergeben und 
von diesem bearbeitet.

§ 15
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.01.2024 in Kraft. 

Gleichzeitig tritt die Satzung über die Erhebung von Hundesteuern vom 25.11.2011 mit der Be-
schluss-Nr. 2011/88/ STR außer Kraft.

Ebersbach-Neugersdorf, 07.11.2023
Verena Hergenröder       

Bürgermeisterin

Hinweis nach § 4, Abs. 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen:

Nach § 4, Abs. 4 SächsGemO gelten Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften zustande gekommen sind, ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang an gültig 
zustande gekommen.
Dies gilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung oder Bekanntmachung 

der Satzung verletzt worden sind,
3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52, Abs. 2 SächsGemO wegen Gesetzwidrigkeit wider-

sprochen hat,
4. vor Ablauf der in § 4, Abs. 4 Satz 1 SächsGemO genannten Frist

a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat, oder
b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber der Stadt Ebersbach-Neu-

gersdorf unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schrift-
lich geltend gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nummer 3 oder 4 geltend gemacht worden, so kann auch nach 
Ablauf der in § 4, Abs. 4 Satz 1 SächsGemO genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend 
machen.

Verena Hergenröder, Bürgermeisterin
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Öffentliche Bekanntmachung
über die öffentliche Auslegung des Entwur-
fes der Satzung zur Aufhebung des Bebau-
ungsplanes “Bräuerwiese” (Aufhebungs-

satzung) in Ebersbach-Neugersdorf
1.  Der Stadtrat der Stadt Ebersbach-Neugersdorf hat in seiner öffentlichen Sitzung am 06.11.2023 

den Entwurf der Satzung zur Aufhebung des Bebauungsplanes “Bräuerwiese” in der Planfas-
sung vom Juni 1999 nach § 2 Abs.1 BauGB in Verbindung mit § 1 Abs. 8 BauGB gebilligt. Maß-
gebend ist der Entwurf der Aufhebungssatzung in der Fassung vom 06.11.2023.

 Die Bürgermeisterin wurde beauftragt, den Billigungs- und Auslegungsbeschluss sowie Ort 
und Zeit der öffentlichen Auslegung im Amtsblatt der Stadt Ebersbach-Neugersdorf, sowie 
nach § 4 a Abs.4 BauGB auf der Internetseite der Stadt Ebersbach-Neugersdorf und im Zentra-
len Landesportal Bauleitplanung des Freistaates Sachsen öffentlich bekannt zu machen.

2.  Der Entwurf der Aufhebungssatzung in der Fassung vom 06.11.2023 liegt öffentlich in der Zeit

                          vom 18.12.2023 bis 26.01.2024 

     zur Einsichtnahme bereit.

   Die Einsichtnahme des Entwurfes der Aufhebungssatzung ist bei der Stadtverwaltung 
Ebersbach-Neugersdorf, Verwaltungsgebäude, Weberstraße 22, 2. OG, Bauamt, Zi. 3.02, 02730 
Ebersbach-Neugersdorf zu den nachfolgenden Zeiten möglich:

     Montag   09:00 Uhr bis 12:00 Uhr
     Dienstag    09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr
     Mittwoch  09:00 Uhr bis 12:00 Uhr
     Donnerstag   09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr
     Freitag   09:00 Uhr bis 12:00 Uhr

     Die Bekanntmachung sowie der Entwurf der Aufhebungssatzung können gemäß § 4 a Abs. 
4 BauGB weiterhin im Internet über die Homepage der Stadt Ebersbach-Neugersdorf sowie 
auf dem Beteiligungsportal der Stadt Ebersbach-Neugersdorf – dem Zentralen Landesportal 
Sachsen – unter https://buergerbeteiligung.sachsen.de/ eingesehen werden.

Während der Auslegungsfrist hat jedermann die Möglichkeit, Einsicht in den Entwurf der Aufhe-
bungssatzung zu nehmen, sich über die allgemeinen Ziele und Zwecke sowie wesentlichen Auswir-
kungen der Planung zu unterrichten und eine schriftliche Stellungnahme abzugeben. Die Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange werden erneut beteiligt.

Nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stel-
lungnahmen bei der Beschlussfassung über die Aufhebungssatzung unberücksichtigt bleiben kön-
nen, sofern die Gemeinde deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren 
Inhalt für die Rechtmäßigkeit der Aufhebungssatzung nicht von Bedeutung ist.
Da das Ergebnis der Abwägung zu den Anregungen mitgeteilt wird, ist die Angabe der Anschrift 
des Verfassers zweckmäßig.

Verena Hergenröder, Bürgermeisterin

Öffentliche Bekanntmachung
über die Beschlussfassung und Inkrafttreten 

der Satzung zur Aufhebung der
Satzung über die Erhaltung baulicher 

Anlagen und der Eigenart des Gebietes
„Altstadt“ (Erhaltungssatzung) in 

Ebersbach-Neugersdorf, Ortsteil Ebersbach
Der Stadtrat der Stadt Ebersbach-Neugersdorf hat in seiner öffentlichen Sitzung am 06.11.2023 
folgenden Beschluss über die Satzung zur Aufhebung der Satzung über die Erhaltung baulicher 
Anlagen und der Eigenart des Gebietes “Altstadt” (Erhaltungssatzung) in Ebersbach-Neugersdorf, 
Orsteil Ebersbach, beschlossen:

Der Stadtrat der Stadt Ebersbach-Neugersdorf beschließt die Satzung zur Aufhebung der am 
06.09.2005 beschlossenen (Beschluss Nr. 2005/40/13) und am 30.09.2005 öffentlich bekannt ge-
machten Satzung über die Erhaltung baulicher Anlagen und der Eigenart des Gebietes „Altstadt“ 
(Erhaltungssatzung) in Ebersbach-Neugersdorf, Ortsteil Ebersbach. Der räumliche Geltungsbereich 

S A T Z U N G
zur Aufhebung der Satzung über die 

Erhaltung baulicher Anlagen und der Eigen-
art des Gebietes „Altstadt“ aufgrund des 

§172 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) 
(Aufhebungssatzung)

Auf der Grundlage von §4 Abs.1 der Sächsische Gemeindeordnung in der Fassung der Bekannt-
machung vom 9. März 2018 (SächsGVBl. S. 62), die zuletzt durch Artikel 17 des Gesetzes vom 20. 
Dezember 2022 (SächsGVBl. S. 705) geändert worden ist, hat der Stadtrat der Stadt Ebersbach-Neu-
gersdorf in seiner Sitzung am 06.11.2023 folgende Satzung zur Aufhebung der Satzung über die 
Erhaltung baulicher Anlagen und der Eigenart des Gebietes „Altstadt“ beschlossen.

§ 1

Die vom Stadtrat der Stadt Ebersbach/Sa. als Rechtsvorgängerin der Stadt Ebersbach-Neugersdorf 
am 06.09.2005 beschlossenen (Beschluss Nr. 2005/40/13) und am 30.09.2005 öffentlich bekannt 
gemachten Satzung über die Erhaltung baulicher Anlagen und der Eigenart des Gebietes „Altstadt“ 
(Erhaltungssatzung) gem. § 172 Abs. 1 BauGB in Ebersbach-Neugersdorf, Ortsteil Ebersbach wird 
aufgehoben.

§ 2

Der räumliche Geltungsbereich der aufgehobenen Erhaltungssatzung ist dem LageplanErhaltungs-
satzung – „Altstadt“ zu entnehmen. Dieser ist Bestandteil der Aufhebungssatzung.

§ 3

In-Kraft-Treten

Die Satzung tritt am Tag nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

Ausgefertigt

Ebersbach-Neugersdorf, den 07.11.2023
Hergenröder

Bürgermeisterin

Hinweis nach § 4 Abs. 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO):

Nach § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO gelten Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften der SächsGemO zustande gekommen sind, ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung 
als von Anfang an gültig zustande gekommen.

ist als Anlage beigefügt und Bestandteil der Satzung zur Aufhebung der Erhaltungssatzung “Alt-
stadt”.

Die Satzung tritt am Tag nach dieser Bekanntmachung gemäß § 10 Abs. 3 BauGB in Kraft.

Jedermann kann diese Satzung einschließlich der Begründung bei der Stadtverwaltung 
Ebersbach-Neugersdorf, Verwaltungsgebäude, Weberstraße 22, 2. OG, Bauamt, Zi. 3.02, 02730 
Ebersbach-Neugersdorf einsehen und über deren Inhalt Auskunft verlangen.

Hinweis nach § 4 Abs. 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat 
Sachsen (SächsGemO):

Nach § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO gelten Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften der SächsGemO zustande gekommen sind, ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung 
als von Anfang an gültig zustande gekommen.

Dies gilt nicht, wenn

- die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,
- Vorschriften über Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung oder die Bekanntmachung 

der Satzung verletzt worden sind,
- der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 SächsGemO wegen Gesetzwidrigkeit wider-

sprochen hat,
- vor Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO genannten Frist die Rechtsaufsichtsbehörde den 

Beschluss beanstandet hat oder
- die Verletzung der Verfahrens- und Formvorschriften gegenüber der Stadt unter Bezeichnung 

des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach Ziffern 3 oder 4 geltend gemacht worden, so kann auch nach Ablauf der in 
§ 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Verena Hergenröder, Bürgermeisterin
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Dies gilt nicht, wenn
die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,
Vorschriften über Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der 
Satzung verletzt worden sind,
der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 SächsGemO wegen Gesetzwidrigkeit widerspro-
chen hat,
vor Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO genannten Frist die Rechtsaufsichtsbehörde den 
Beschluss beanstandet hat oder

die Verletzung der Verfahrens- und Formvorschriften gegenüber der Stadt unter Bezeichnung des 
Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach Ziffern 3 oder 4 geltend gemacht worden, so kann auch nach Ablauf der in 
§ 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Ebersbach-Neugersdorf, 07.11.2023
Verena Hergenröder

Bürgermeisterin
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Ende der Öffentlichen Bekanntmachungen

All unseren Kunden und Geschäft spartnern
wünschen wir eine besinnliche Adventszeit, 

friedliche Weihnachten sowie ein glückliches 
neues Jahr voller Zuversicht.

Wir sagen herzlichen Dank für Ihre Treue
und das entgegengebrachte Vertrauen und

freuen uns, auch weiterhin für Sie da zu sein.
Herzlichst Ihre Autohaus Pech GmbH

02689 Sohland  ·  Am Grünen Baum 9
  03 59 36-38 20  ·   autohaus-pech.de
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Bautzner Str. 36, 02730 Ebersbach-Neugersdorf 
03586 / 365530, www.hartung-hofmann.de

Qualität von Ihrem Fachmann

       RAUMAUSSTATTER 

HARTUNG-HOFMANN
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Stadtentwicklung
PROJEKTAUFRUF 
LEADER-Förderung 
in der Region „Kottmar“ 
1. Aufruf für die 
LEADER-Förderperiode 2023 – 2027 
startet am 4. Dezember 2023 
Ab dem 04.12.2023 können beim Regionalmanagement der Region 
„Kottmar“ wieder Vorhaben im Rahmen der LEADER-Förderung ein-
gereicht werden. 
Antragsberechtigt sind je nach Maßnahme private Antragsteller, 
Kommunen, Unternehmen und Vereine. Die Vorhaben sollen im Jahr 
2024 begonnen werden. 

Aufgerufen werden folgende Bereiche: 
•  Grundversorgung und Lebensqualität 
•  Tourismus und Naherholung 
•  Wohnen 
•  Natur und Umwelt 

Abgabefrist:  bis spätestens 29.01.2024     
 per Mail an rm-kottmar@steg.de 

Die abschließende Vorhabenauswahl durch den Koordinierungskreis 
erfolgt am 27.02.2024.
Für die Projekte, die eine Förderempfehlung des Koordinierungskrei-
ses des „Vereins zur ländlichen Entwicklung in der Region Kottmar 
e.V.“ erhalten, muss bis zum 27.05.24 der Förderantrag digital beim 
Landratsamt eingereicht werden. 
Eine vorherige Beratung beim Regionalmanagement ist unbedingt 
erforderlich. Die Beratungen finden ausschließlich nach vorheriger 
Terminvereinbarung im Stadtamt Herrnhut, Löbauer Straße 18, in 
02747 Herrnhut statt. 

Alle Einzelheiten zum Aufruf, zum Budget und zu den Förderanträ-
gen finden Sie ab dem 04.12.2023 unter 
https://www.region-kottmar.de/leader-region-kottmar/foerderung/ 

Regionalmanagement Kottmar 
die STEG Stadtentwicklung GmbH 
Tel.: 035873-34936 
E-Mail: rm-kottmar@steg.de

Aufruf zur Einreichung von Vorhaben zur Umsetzung der LEADER- Entwicklungsstrategie „Kottmar“
Der Verein zur ländlichen Entwicklung in der Region Kottmar e.V. ruft im Rahmen der Umsetzung der LEADER-Entwicklungsstrategie   
2023 – 2027 zur Einreichung von Vorhaben für folgende Maßnahmen auf:

Handlungsfeld A „Grundversorgung und Lebensqualität“ mit den Maßnahmenschwerpunkten

A.1: Stärkung des sozialen Miteinanders und des bürgerschaftlichen Engagements

A.2: Erhalt des kulturellen Erbes, des traditionellen Handwerks und der kulturellen Vitalität 

A.3: Generationengerechte Gestaltung der Gemeinde einschl. Ver- und Entsorgung

Nr. des Aufrufes: Kottmar-2023-1-A

Datum des Aufrufes: 04.12.2023

Einreichungsfrist: bis spätestens Montag, 29.01.2024, 12:00 Uhr, 
Büro Regionalmanagement im Stadtamt Herrnhut

Einzureichende Unterlagen: Die Einreichung erfolgt digital nach zwingend erfolgter Beratung beim Regionalmanagement. Die Antrags-
unterlagen sind unter folgendem Link zu finden: 
https://www.region-kottmar.de/leader-region-kottmar/foerderung/antragstellung/

Abschließende 
Vorhabensauswahl:

27.02.2024
Bis zum 31.05.2024 muss ein Antrag auf Förderung beider zuständigen Bewilligungsbehörde gestellt sein.

Rechtsgrundlagen: - GAP-Strategieplan für die Bundesrepublik Deutschland

- Richtlinie LEADER/2023 des Sächsischen Staatsministeriums für Regionalentwicklung

- LEADER-Entwicklungsstrategie (LES) der Region „Kottmar“

Ziel: Demografiegerechte Sicherung der soziokulturellen Grundversorgung sowie Verbesserung der Lebensqua-
lität und Teilhabe

Höhe des Budgets: 134.500€

Förderung: Für Investitionen kann ein anteiliger, nicht rückzahlbarer Zuschuss gewährt werden.

Der Zuschuss beträgt mindestens 5.000 € und maximal 75.000 €. Fördersatz und maximaler Zuschuss erge-
ben sich aus den Bestimmungen des Aktionsplans der LES. Es besteht kein rechtlicher Anspruch auf Förde-
rung.

Antragsberechtigt: Gebietskörperschaften, kommunale Unternehmen und Zweckverbände, Unternehmen, natürliche Perso-
nen, eingetragene Vereine, Kirchen und sonstige rechtsfähige Gemeinschaften, die in der Region ansässig 
sind. Die Antragstellung ist kostenfrei.

Ausführungszeitraum: Das Vorhaben sollte 2024 begonnen werden und nach Bewilligung
durch das Landratsamt innerhalb von drei Jahren abgeschlossen sein.

Inhalt des Aufrufes: Grundversorgung und Lebensqualität
-  investive und nichtinvestive Maßnahmen zur Stärkung des sozialen Miteinanders und des bürger-

schaftlichen Engagements
-   investive und nichtinvestive Maßnahmen zum Erhalt des kulturellen Erbes, des traditionellen Hand-

werks und der kulturellen Vitalität
-   investive und nicht investive Maßnahmen zur generationengerechten Gestaltung der Gemeinde
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von der Förderung 
ausgeschlossen sind:

Maßnahmen zur Anpassungvon Einrichtungen für multifunktionale

Nahversorgung, zur Umnutzung zu Nahversorgungseinrichtungen,

zur Umnutzung zu mehr als einer Beherbergungseinheit, zur Ansiedlung von oder Erhalt von Gesundheits-
einrichtungen, zu Ausbau und Anpassung von Gemeindestraßen einschließlich energieeffizienter Straßen- 
und Wegbeleuchtung, zu Ausbau/ Neubau/Lückenschluss von Fuß- und Radwegen für den Alltagsverkehr, 
zur Optimierung von Schnittstellen für den ÖPNV und Individualverkehr, zum Erhalt von Kirchen und 
kirchlichen Gebäuden, zur Förderung einmaliger Veranstaltungen, in Zusammenhang mit erneuerbaren

Energiesystemen sowie Ver- und Entsorgungsanlagen (investiv)

Vorhabenauswahl: Die Vorhabenauswahl erfolgt auf Grundlage der LES anhand von Auswahlkriterien im Rahmen des bereit-
stehenden Budgets.

Alle zum Stichtag eingereichten Vorhaben werden stufenweise geprüft:

     1. Kohärenzkriterien

     2. Rankingkriterien

Die Liste der Kohärenzkriterien dient der Prüfung der grundsätzlichen Förderfähigkeit entsprechend den 
Vorgaben des GAP-Strategieplans und der LES. Alle Kohärenzkriterien müssen zum Zeitpunkt der Einrei-
chungsfrist des Aufrufes erfüllt sein.

Vorhaben, welche die Kohärenzkriterien nicht erfüllen, sind von der Förderung ausgeschlossen. Sie werden 
abgelehnt.

Die Rankingkriterien führen zu einem Punktwert und somit zur Aufstellung einer Reihenfolge zur Auswahl 
der besten Vorhaben im Rahmen des bekanntgegebenen Budgets.

Vorhaben, die im Rahmen des für diesen Aufruf bereitstehenden Finanzmittelbudgets nicht berücksichtigt 
werden können, werden ebenfalls abgelehnt. Sofern ein weiterer Aufruf erfolgt ,können diese Vorhaben 
erneut zur Auswahl eingereicht werden.

Beratungstermine beim 
Regionalmanagement 
(nur nach vorheriger 
Terminvereinbarung)

die STEG Stadtentwicklung GmbH
Büro Regionalmanagement im Stadtamt Herrnhut 
Löbauer Straße 18
02747Herrnhut

Tel.: 035873-34936
E-Mail: rm-kottmar@steg.de
www.region-kottmar.de

 

Aufruf zur Einreichung von Vorhaben zur Umsetzung der LEADER-Entwicklungsstrategie „Kottmar“
Der Verein zur ländlichen Entwicklung in der Region Kottmar e.V. ruft im Rahmen der Umsetzung der LEADER-Entwicklungsstrategie   
2023 – 2027 zur Einreichung von Vorhaben für folgende Maßnahmen auf:

Handlungsfeld C„ Tourismus und Naherholung“ mit dem Maßnahmenschwerpunkt C.1: Entwicklung landtouristischer Angebote

Nr. des Aufrufes: Kottmar-2023-1-C

Datum des Aufrufes: 04.12.2023

Einreichungsfrist: bis spätestens Montag, 29.01.2024, 12:00 Uhr, Büro Regionalmanagement im Stadtamt Herrnhut

Einzureichende Unterlagen: Die Einreichung erfolgt digital nach zwingend erfolgter Beratung beim Regionalmanagement. Die Antrags-
unterlagen sind unter folgendem Link zu finden: 
https://www.region-kottmar.de/leader-region-kottmar/foerderung/antragstellung/

Abschließende 
Vorhabensauswahl:

27.02.2024
Bis zum 31.05.2024 muss ein Antrag auf Förderung bei der zuständigen Bewilligungsbehörde gestellt sein.

Rechtsgrundlagen: - GAP-Strategieplan für die Bundesrepublik Deutschland

- Richtlinie LEADER/2023 des Sächsischen Staatsministeriums für Regionalentwicklung

- LEADER-Entwicklungsstrategie (LES) der Region  „Kottmar“

Ziel: Stärkung der touristischen Entwicklung, des Naherholungs-Freizeitangebots und der regionalen Identität

Höhedes Budgets: 7.500 €

Förderung: Für Investitionen kann ein anteiliger, nicht rückzahlbarer Zuschuss gewährt werden.

Der Zuschuss beträgt mindestens 5.000 € und maximal 75.000 €. Fördersatz und maximaler Zuschuss erge-
ben sich aus den Bestimmungen des Aktionsplans der LES. Es besteht kein rechtlicher Anspruch auf Förde-
rung.

Antragsberechtigt: Gebietskörperschaften, kommunale Unternehmen und Zweckverbände, Unternehmen, natürliche Perso-
nen, eingetragene Vereine,Kirchen und sonstige rechtsfähige Gemeinschaften, die in der Region ansässig 
sind. Die Antragstellung ist kostenfrei.

Ausführungszeitraum: Das Vorhaben sollte 2024 begonnen werden und nach Bewilligung durch das Landratsamt innerhalb von 
drei Jahren abgeschlossen sein.
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Inhalt des Aufrufes: Tourismus und Naherholung
     - investive und nichtinvestive Maßnahmen zur Entwicklung landtouristischer Angebote

von der Förderung 
ausgeschlossen sind:

Maßnahmen zur Förderung einmaliger touristischer Veranstaltungen und Messen, Einführung von Projekt-
managements für landtouristische Angebote sowie zur Um- und Wiedernutzung ländlicher Bausubstanz zu 
Beherbergungszwecken

Vorhabenauswahl: Die Vorhabenauswahl erfolgt auf Grundlage der LES anhand von Auswahlkriterien im Rahmen des bereit-
stehenden Budgets.

Alle zum Stichtag eingereichten Vorhaben werden stufenweise geprüft:

     1. Kohärenzkriterien

     2. Rankingkriterien

Die Liste der Kohärenzkriterien dient der Prüfung der grundsätzlichen Förderfähigkeit entsprechend den 
Vorgaben des GAP-Strategieplans und der LES. Alle Kohärenzkriterien müssen zum Zeitpunkt der Einrei-
chungsfrist des Aufrufes erfüllt sein.

Vorhaben, welche die Kohärenzkriterien nicht erfüllen,sind von der Förderung ausgeschlossen. Sie werden 
abgelehnt.

Die Rankingkriterien führen zu einem Punktwert und somit zur Aufstellung einer Reihenfolge zur Auswahl 
der besten Vorhaben im Rahmen des bekanntgegebenen Budgets.

Vorhaben, die im Rahmen des für diesen Aufruf bereitstehenden Finanzmittelbudgets nicht berücksichtigt 
werden können, werden ebenfalls abgelehnt. Sofern ein weiterer Aufruf erfolgt, können diese Vorhaben 
erneut zur Auswahl eingereicht werden.

Beratungstermine beim 
Regionalmanagement 
(nur nach vorheriger 
Terminvereinbarung)

die STEG Stadtentwicklung GmbH
Büro Regionalmanagement im Stadtamt Herrnhut 
Löbauer Straße 18
02747Herrnhut

Tel.: 035873-34936
E-Mail: rm-kottmar@steg.de
www.region-kottmar.de

Aufruf zur Einreichung von Vorhaben zur Umsetzung derLEADER-Entwicklungsstrategie  „Kottmar“
Der Verein zur ländlichen Entwicklung in der Region Kottmar e.V. ruft im Rahmen der Umsetzung der LEADER-Entwicklungsstrategie   
2023 – 2027 zur Einreichung von Vorhaben für folgende Maßnahmen auf:

Handlungsfeld E „Wohnen“ mit dem Maßnahmenschwerpunkt E.1: Entwicklung bedarfsgerechter Wohnangebote

Nr. des Aufrufes: Kottmar-2023-1-E

Datum des Aufrufes: 04.12.2023

Einreichungsfrist: bis spätestens Montag, 29.01.2024, 12:00 Uhr, Büro Regionalmanagement im Stadtamt Herrnhut

Einzureichende Unterlagen: Die Einreichung erfolgt digital nach zwingend erfolgter Beratung beim Regionalmanagement. Die Antrags-
unterlagen sind unter folgendem Link zu finden: 
https://www.region-kottmar.de/leader-region-kottmar/foerderung/antragstellung/

Abschließende 
Vorhabensauswahl:

27.02.2024
Bis zum 31.05.2024 muss ein Antrag auf Förderung bei der zuständigen Bewilligungsbehörde gestellt sein.

Rechtsgrundlagen: - GAP-Strategieplan für die Bundesrepublik Deutschland

- Richtlinie LEADER/2023 des Sächsischen Staatsministeriums für Regionalentwicklung

- LEADER-Entwicklungsstrategie (LES) der Region „Kottmar“

Ziel: Entwicklung bedarfsgerechter Wohnangebote

Höhedes Budgets: 450.000 €

Förderung: Für Investitionen kann ein anteiliger, nicht rückzahlbarer Zuschuss gewährt werden.

Der Zuschuss beträgt mindestens 5.000 € und maximal 75.000 €. Fördersatz und maximaler Zuschuss erge-
ben sich aus den Bestimmungen des Aktionsplans der LES. Es besteht kein rechtlicher Anspruch auf Förde-
rung.

Antragsberechtigt: Gebietskörperschaften, kommunale Unternehmen und Zweckverbände, Unternehmen, natürliche Perso-
nen, eingetragene Vereine,Kirchen und sonstige rechtsfähige Gemeinschaften, die in der Region ansässig 
sind. Die Antragstellung ist kostenfrei.

Ausführungszeitraum: Das Vorhaben sollte 2024 begonnen werden und nach Bewilligung durch das Landratsamt innerhalb von 
drei Jahren abgeschlossen sein.

Inhalt des Aufrufes: Wohnen
     - investive und nichtinvestive Maßnahmen zur Entwicklung bedarfsgerechter Wohnangebote
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von der Förderung 
ausgeschlossen sind:

Bauvorhaben, die mehr als 4 Wohneinheiten pro Gesamtobjekt betreffen sowie Maßnahmen an Gebäu-
den, welche nach 1920 gebaut wurden (Gebäude die nach1920 gebaut wurden werden nur gefördert, 
wenn sie unter Denkmalschutz stehen)

Vorhabenauswahl: Die Vorhabenauswahl erfolgt auf Grundlage der LES anhand von Auswahlkriterien im Rahmen des bereit-
stehenden Budgets.

Alle zum Stichtag eingereichten Vorhaben werden stufenweise geprüft:

     1. Kohärenzkriterien

     2. Rankingkriterien

Die Liste der Kohärenzkriterien dient der Prüfung der grundsätzlichen Förderfähigkeit entsprechend den 
Vorgaben des GAP-Strategieplans und der LES. Alle Kohärenzkriterien müssen zum Zeitpunkt der Einrei-
chungsfrist des Aufrufes erfüllt sein.

Vorhaben, welche die Kohärenzkriterien nicht erfüllen, sind von der Förderung ausgeschlossen. Sie wer-
den abgelehnt.

Die Rankingkriterien führen zu einem Punktwert und somit zur Aufstellung einer Reihenfolge zur Auswahl 
der besten Vorhaben im Rahmen des bekanntgegebenen Budgets.

Vorhaben, die im Rahmen des für diesen Aufruf bereitstehenden Finanzmittelbudgets nicht berücksichtigt 
werden können, werden ebenfalls abgelehnt. Sofern ein weiterer Aufruf erfolgt, können diese Vorhaben 
erneut zur Auswahl eingereicht werden.

Beratungstermine beim 
Regionalmanagement 
(nur nach vorheriger 
Terminvereinbarung)

die STEG Stadtentwicklung GmbH
Büro Regionalmanagement im Stadtamt Herrnhut 
Löbauer Straße 18
02747Herrnhut

Tel.: 035873-34936
E-Mail: rm-kottmar@steg.de
www.region-kottmar.de

Aufruf zur Einreichung von Vorhaben zur Umsetzung der LEADER-Entwicklungsstrategie  „Kottmar“
Der Verein zur ländlichen Entwicklung in der Region Kottmar e.V. ruft im Rahmen der UmsetzungderLEADER-Entwicklungsstrategie 
2023 – 2027 zur Einreichung von Vorhaben für folgende Maßnahmen auf:

Handlungsfeld F „Natur und Umwelt“ mit dem Maßnahmenschwerpunkt

F.1: Erhalt, Pflege und Entwicklung typischer oder wertvoller Strukturelemente der Natur- und Kulturlandschaft sowie der Siedlungsbereiche

Nr. des Aufrufes: Kottmar-2023-1-F

Datum des Aufrufes: 04.12.2023

Einreichungsfrist: bis spätestens Montag, 29.01.2024, 12:00 Uhr, Büro Regionalmanagement im Stadtamt Herrnhut

Einzureichende Unterlagen: Die Einreichung erfolgt digital nach zwingend erfolgter Beratung beim Regionalmanagement. Die Antrags-
unterlagen sind unter folgendem Link zu finden: 
https://www.region-kottmar.de/leader-region-kottmar/foerderung/antragstellung/

Abschließende 
Vorhabensauswahl:

27.02.2024
Bis zum 31.05.2024 muss ein Antrag auf Förderung bei der zuständigen Bewilligungsbehörde gestellt sein.

Rechtsgrundlagen: - GAP-Strategieplan für die Bundesrepublik Deutschland

- Richtlinie LEADER/2023 des Sächsischen Staatsministeriums für Regionalentwicklung

- LEADER-Entwicklungsstrategie (LES) der Region „Kottmar“

Ziel: Pflege und Entwicklung der Natur- und Kulturlandschaft einschließlich Schutz der Ressourcen

Höhe des Budgets: 20.000 €

Förderung: Für Investitionen kann ein anteiliger, nicht rückzahlbarer Zuschuss gewährt werden.

Der Zuschuss beträgt mindestens 5.000 € und maximal 75.000 €. Fördersatz und maximaler Zuschuss erge-
ben sich aus den Bestimmungen des Aktionsplans der LES. Es besteht kein rechtlicher Anspruch auf Förde-
rung.

Antragsberechtigt: Gebietskörperschaften, kommunale Unternehmen und Zweckverbände, Unternehmen, natürliche Perso-
nen, eingetragene Vereine, Kirchen und sonstige rechtsfähige Gemeinschaften, die in der Region ansässig 
sind. Die Antragstellung ist kostenfrei.

Ausführungszeitraum: Das Vorhaben sollte 2024 begonnen werden und nach Bewilligung durch das Landratsamt innerhalb von 
drei Jahren abgeschlossen sein.

Inhalt des Aufrufes: Natur und Umwelt
     - investive und nichtinvestive Maßnahmen zu Erhalt, Pflege und Entwicklung typischer oder 
      wertvoller Strukturelemente der Natur- und Kulturlandschaft sowie der Siedlungsbereiche
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von der Förderung 
ausgeschlossensind:

Maßnahmen zum Erosionsschutz und zur Verbesserung der natürlichen Wasserrückhaltefähigkeit des Bo-
dens, Maßnahmen zum Abbruch/Teilabbruch baulicher Anlagen, Flächenentsiegelungen zur Renaturie-
rung, baulichen Nachnutzung oder private Zwecke, Einzelmaßnahmen zur Gestaltung und Sanierung von 
Fließgewässern

Vorhabenauswahl: Die Vorhabenauswahl erfolgt auf Grundlage der LES anhand von Auswahlkriterien im Rahmen des bereit-
stehenden Budgets.

Alle zum Stichtag eingereichten Vorhaben werden stufenweise geprüft:

     1. Kohärenzkriterien

     2. Rankingkriterien

Die Liste der Kohärenzkriterien dient der Prüfung der grundsätzlichen Förderfähigkeit entsprechend den 
Vorgaben des GAP-Strategieplans und der LES. Alle Kohärenzkriterien müssen zum Zeitpunkt der Einrei-
chungsfrist des Aufrufes erfüllt sein.

Vorhaben, welche die Kohärenzkriterien nicht erfüllen, sind von der Förderung ausgeschlossen. Sie werden 
abgelehnt.

Die Rankingkriterien führen zu einem Punktwert und somit zur Aufstellung einer Reihenfolge zur Auswahl 
der besten Vorhaben im Rahmen des bekanntgegebenen Budgets.

Vorhaben, die im Rahmen des für diesen Aufruf bereitstehenden Finanzmittelbudgets nicht berücksichtigt 
werden können, werden ebenfalls abgelehnt. Sofern ein weiterer Aufruf erfolgt, können diese Vorhaben 
erneut zur Auswahl eingereicht werden.

Beratungstermine beim 
Regionalmanagement 
(nur nach vorheriger 
Terminvereinbarung)

die STEG Stadtentwicklung GmbH
Büro Regionalmanagement im Stadtamt Herrnhut 
Löbauer Straße 18
02747Herrnhut

Tel.: 035873-34936
E-Mail: rm-kottmar@steg.de
www.region-kottmar.de

 BIS ZU

30 %
 MIT DEM TELEMATIK-

TARIF SPAREN

Hat Ihre Versicherung den Beitrag 
erhöht? Dann können Sie Ihre Auto-
versicherung noch bis zu einem 
 Monat nach Erhalt der Rechnung 
kündigen. 

Wechseln Sie am besten zur 
HUK-COBURG.

Es lohnt sich für Sie:
   Niedrige Beiträge
   Top-Schadenservice
   Beratung in Ihrer Nähe
   Mit dem Telematik-Tarif * in der 

Kfz-Haftpflichtversicherung und 
Kasko bis zu 30 % sparen

Wir freuen uns auf Sie.

*  Mehr Informationen erhalten Sie von Ihrem/r 
Berater/in und unter huk.de/telematikplus

Kfz-Versicherung zu teuer?
Jetzt noch wechseln  
und sparen!

Vertrauensfrau 
 Angela Eberhardt  
 

Öffnungszeiten finden Sie unter 
 huk.de/vm/angela.eberhardt

August-Bebel-Str. 17 
02730 Ebersbach-Neugersdorf 

angela.eberhardt@hukvm.de
Tel. 03586 365317

Volkshochschule Dreiländereck
 Löbau: 03585 4177442
	 Zittau:	03583	512205

  Man kann 
   nur mit 
 geschlossenen 
Augen niesen!

      Sonst nur
           nützliches
             Wissen
             bei uns:

www
vhs-dle

.de
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Kindertagesstätten- / Hort- und
Schulnachrichten

Jahn-Grundschule
Sporttag an der Jahn-Grundschule

Der Spätsommer zeigte sich von der besten Seite, sodass die 
Jahn-Grundschule bei schönstem Wetter den diesjährigen Schul-
sporttag am 07.09. veranstalten konnte. Mit großer Vorfreude und 
Tatendrang kamen die Schüler und Schülerinnen zu dieser Veranstal-
tung und haben ihr Bestes gegeben. Der Schulsporttag bestand aus 
mehreren kleinen Wettkämpfen, in denen die einzelnen Klassen 
Punkte sammeln konnten. Hierbei ging es von klassischen Schuldis-
ziplinen, wie zum Beispiel Weitwurf oder Schlusssprung, bis hin zu 
ungewöhnlicheren Sportarten, wie Leitergolf oder eine Fußballstaf-
fel. Den gesamten Vormittag haben die Kinder der verschiedenen 
Klassen vollen Einsatz gezeigt, sich nicht von den steigenden Tempe-
raturen beirren lassen und somit gute Ergebnisse erzielt. Das Ende 
des Sporttages krönte das jährliche Tauziehen, um die stärkste Klasse 
jeder Klassenstufe zu finden. Auch hier wurden noch einmal alle 
Kräfte zusammengenommen, nicht nur beim Tauziehen, sondern 
auch beim Anfeuern der jeweiligen Klasse. Nach dem gelungenen 
letzten Wettbewerb wurde der Sieger jeder Klassenstufe gekürt. Da-
nach sind die Schüler und Schülerinnen glücklich und erschöpft 
nach Hause gegangen. Die Jahn-Grundschule hatte einen gelunge-
nen Schulsporttag und bedankt sich bei den helfenden Eltern.

E.  Förster

Andert-Oberschule

 
 
Wo:    in der Andert-Oberschule Ebersbach-Neugersdorf 

Wann:  am 06.01.2024 von 14:00 - 17:00 Uhr 

• Vorstellung unserer Ganztagsangebote  
• testet Euer Wissen an unseren Mitmachständen 
• lasst Euch von unseren Schülern durch die Schule führen 
• schaut Euch verschiedene Schülerarbeiten an  
• probiert Euch in der Turnhalle an unterschiedlichen Sportarten aus 
• lasst Euch in unserem Schülercafé mit leckerem Kuchen verwöhnen  

 
Wir freuen uns auf Euch, Eure Eltern und Geschwister 

… und bringt doch auch gleich Oma und Opa mit! 

In einem Flixbus nach Paris
Vom 5. bis 10. November waren die Französisch-Schüler der achten 
und neunten Klassen unterwegs nach und in Paris. Die Vorfreude auf 
diese Traumstadt war riesig. Dort angekommen, folgte zunächst eine 
Ernüchterung, denn die preiswerten Hotels liegen eher an der Peri-
pherie und der Weg von der Metro bis dorthin zeigte auch die All-
tagsprobleme einer Großstadt – viel Unsauberkeit, Obdachlosigkeit 
und Abriss.
Doch allein der Blick auf den Eiffelturm vom Trocadéro aus entschä-
digte uns schon für die etwas befremdliche Wohnsituation. (Das 
Hotel war schließlich nur zum Übernachten und Frühstücken ge-
dacht.) Und wir haben noch so viel anderes gesehen: Notre Dame, 
Centre Pompidou, Moulin Rouge, Grande Arche, Champs Elysées, 
Louvre … Für die schönsten Bauten mussten wir viele Stufen steigen, 
denn wir haben sowohl für den Eiffelturm, als auch für Sacré Coeur 
die Treppen genutzt, und von der Plattform des Arc de Triomphe 
kann man gewöhnlich auch nur sehen, nachdem man sich 284 Stu-
fen im Kreis hochgearbeitet hat. (Es soll auch einen Fahrstuhl geben, 
aber nicht für jedermann.) Wir waren vom zeitigen Vormittag bis zum 
späten Abend unterwegs, immer zu Fuß und mit der Metro. Die war 
teilweise so voll, dass wir zwei abwarten mussten und uns schließlich 
in die dritte regelrecht reinquetschten. (Am Vormittag gegen 9:00 
Uhr und abends gegen 19:00 Uhr – komische Zeiten für eine „heure 
de pointe“ = Hauptverkehrszeit.) Leider kann man in knapp drei 
Tagen nicht alles entdecken. Für viele aus der Gruppe ist klar, dass sie 
noch einmal nach Paris fahren sollten.
Aber wann hat man wieder die Chance dazu? Und dann bestimmt 
nicht noch mal mit dem Flixbus. Wir hatten sowohl auf der Hin-, wie 
auch auf der Rücktour über vier Stunden Verspätung. Die Fahrer 
konnten nichts für Kontrollen oder Staus. Doch bei einer normalen 
Fahrzeit von 14 Stunden wird jede Verzögerung zur Herausforde-
rung. 
Trotzdem überwiegen natürlich die tollen Erlebnisse und Eindrücke, 
die wir in dieser wunderbaren Stadt sammeln konnten. Alle sind mit 
vielen Fotos und Souvenirs zurückgekommen. Danke an Frau und 
Herrn Worofka, dass sie uns begleiteten, und den Förderverein unse-
rer Schule für die finanzielle Unterstützung der Schüler.

Ilona Herzog (Französisch-Lehrerin)

    

Ausgangs- und Endpunkt unserer Paris-Reise

Fotos E. Förster

Mitglied der Landesinnung Sachsen

✆ ✆ 03586 788133
02727 Ebersbach-Neugersdorf · Hauptstraße 33

– Nähe Markt / Busplatz –

Wo:  in der Andert-Oberschule 
 Ebersbach-Neugersdorf

Wann:  am 06.01.2024 
 von 14:00 – 17:00 Uhr

• Vorstellung unserer Ganztagsangebote
• testet Euer Wissen an unseren Mitmachständen
• lasst Euch von unseren Schülern durch die Schule führen
• schaut Euch verschiedene Schülerarbeiten an
• probiert Euch in der Turnhalle an unterschiedlichen Sportarten aus
• lasst Euch in unserem Schülercafé mit leckerem Kuchen verwöhnen

Wir freuen uns auf Euch, 
Eure Eltern und Geschwister

… und bringt doch auch gleich Oma und Opa mit!

 
 
Wo:    in der Andert-Oberschule Ebersbach-Neugersdorf 

Wann:  am 06.01.2024 von 14:00 - 17:00 Uhr 

• Vorstellung unserer Ganztagsangebote  
• testet Euer Wissen an unseren Mitmachständen 
• lasst Euch von unseren Schülern durch die Schule führen 
• schaut Euch verschiedene Schülerarbeiten an  
• probiert Euch in der Turnhalle an unterschiedlichen Sportarten aus 
• lasst Euch in unserem Schülercafé mit leckerem Kuchen verwöhnen  

 
Wir freuen uns auf Euch, Eure Eltern und Geschwister 

… und bringt doch auch gleich Oma und Opa mit! 
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Geister in der AOS
Aller zwei Jahre huschen Ende Oktober seltsame Gestalten durch die 
AOS. Dann laden die Englisch-Lehrer unsere fünften und sechsten 
Klassen zum traditionellen Halloween-Projekt ein. Die vielen Hexen, 
Untoten, Gerippe, Vampire und sonstigen schaurigen Wesen wollen 
glücklicherweise nicht unser Blut oder Leben. Sie geben sich mit 
einer Unterschrift zufrieden, nachdem sie in verschiedenen Zim-
mern ihr Wissen zum Thema Halloween aufgefrischt haben. Ab der 
großen Pause darf dann geistergerechte Nahrung verkostet werden. 
Und an dieser Stelle möchten wir den Eltern der kleinen Gestalten 
ein riesengroßes Lob und herzlichen Dank aussprechen. Es ist ein-
fach fantastisch, was für kulinarische Kostbarkeiten für diesen Tag 
vorbereitet wurden. Da gab es eine zweistöckige Spukhaustorte 
oder Muffins, über die Spinnen und Fledermäuse krabbeln, Schoko-
küsse mit unheimlicher Verzierung und herzhafte Finger-Häppchen. 
Und auch vom Obst blickten uns mehr oder weniger freundliche 
Fratzen an.

Am Ende wurden die drei schönsten Kostüme ausgezeichnet. Die 
drei Geister erhielten Gutscheine für das Spreequellkaufhaus.

Ilona Herzog

Die interessantesten Geister

Das ist doch mal `ne Torte

Auch Geister brauchen Gesundes                                      Fotos Schülerredaktion

• Einparkhilfe hinten
• Intelligenter Autonomer Not-
  brems-Assistent vorne mit Fuß-
  gänger- & Radfahrererkennung 
  und Kreuzungs-Assistent
• Intelligenter Frontkollisions-
  warnungs-Assistent

Jetzt sorgenfrei leasen 
ab € 209,– mtl.¹

Nissan Qashqai 
Visia

1.3 DIG-T Mild Hybrid 6MT,
4x2, 103 kW (140 PS), Benziner

Der Nissan Qashqai
Neue Technologie, neues Design, neuer Antrieb

Nissan Qashqai Visia 1.3 DIG-T Mild-Hybrid 6MT 4x2,
103 kW (140 PS), Benziner: Kraftstoffverbrauch (l/100 km): 
niedrig: 8,5, mittel: 6,2, hoch: 5,4, Höchstwert: 6,4, kombi-
niert: 6,3; CO₂-Emissionen kombiniert (g/km): 143. Nissan
Qashqai: Kraftsto� verbrauch kombiniert (l/100 km): 7,0–
5,2; CO₂-Emissionen kombiniert (g/km): 159–117. Dieses 
Fahrzeug wurde den EU-Vorschriften entsprechend nach 
dem realitätsnäheren WLTP-Prüfverfahren homologiert. 
NEFZ-Werte liegen für dieses Fahrzeug deswegen nicht vor.
¹Fahrzeugpreis € 22.960,–, zzgl. € 890,– Überführungskosten. 
Leasingsonderzahlung € 3.000,–, Laufzeit 48 Monate (48 Mo-
nate à € 209,–), 40.000 km Gesamtlaufleistung, Gesamtbetrag 
inkl. Überführungskosten € 10.884,–, Gesamtbetrag inkl. Lea-
singsonderzahlung und Überführungskosten € 13.884,–. Ein 
Angebot von Nissan Financial Services, Geschäftsbereich der 
RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland, Jagenbergstra-
ße 1, 41468 Neuss. Ein Angebot für Privatkunden. Nur gültig für 
Kaufverträge und Zulassung bis zum 31.12.23. Das Angebot gilt 
nur, wenn Sie beim Kauf ein Fremdfahrzeug (alle Marken außer
der Marke Nissan) besitzen, das in den letzten 6 Monaten
ununterbrochen auf Sie zugelassen war. Die Zulassung des 
Altfahrzeugs und die Zulassung des Neufahrzeugs müssen 
auf denselben Namen lauten. Das Altfahrzeug muss nicht 
in Zahlung gegeben werden. *Inklusive Nissan CARE for you 
- Sorglospaket im Gesamtwert von € 2.030,– gemäß den
Bedingungen der Verträge 48 Monate Nissan CARE An-
schlussgarantien (36 Monate Herstellergarantie + 12 Monate 
Anschlussgarantie), 48 Monate Nissan CARE Mobilitätsgaran-
tie und 48 Monate Nissan CARE Wartungslösungen der Nissan 
Deutschland GmbH, 50389 Wesseling. Abb. zeigt Sonderaus-
stattung.

Inklusive Garantie und Wartung*

Auto Liebmann GmbH & Co. KG
Hauptstraße 53
02727 Ebersbach-Neugersdorf
Telefon: 03586 740980
www.autoliebmann.de

199,–

3500,–
199,

 *inklusive Nissan CARE for you - Sorglospaket im Gesamwert 
von € 2.030,- gemäß den Bedingungen der Verträge 48 Monate 
Nissan CARE Anschlussgarantien (36 Monate Herstellergarantie 
+ 12 Monate Anschlussgarantie), 48 Monate Nissan CARE Mobi-
litätsgarantie und 48 Monate Nissan CARE Wartungslösungen 
der Nissan Deutschland GmbH, 50389 Wesseling. Abb. zeigt 
Sonderausstattung.
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Vereinsnachrichten

Der TBSV berichtet
Ein durchaus erfolgreiches Jahr für den TBSV Neugers-
dorf, hat man doch für 2023 eine überwiegend positi-
ve Bilanz vorzuzeigen. Da waren die stetigen Erfolge 
im Jugendbereich aller Altersjahrgänge. Angefangen bei den ersten 
Titeln für die F-Jugend, bis hin zu den tollen Platzierungen in den 
Bezirksligen der D- bis B-Jugend weiblich und männlich. Damit kann 
man sich immer noch zu den Hochburgen im Jugend-Handball zäh-
len, und es ist sichtbar, wie erfolgreich das Engagement und der 
Einsatz der SpielerInnen, TrainerInnen, Betreuer, und natürlich der 
Eltern sind. All das ist die sehr wichtige Basis für die Struktur unseres 
Handballvereins. Ein großer Dank dafür vom TBSV-Vorstand. 

Zum aktuellen Geschehen der laufenden Saison gibt es ebenfalls ei-
niges Positives, auch wenn das „Abenteuer“ Verbandsliga für die  
1. Männer-Mannschaft noch nicht so in Schwung gekommen ist, wie 
vielleicht insgeheim erhofft. Doch muss das Trainer-Duo Marcel Bas-
tisch/Thomas Bruckmann-Klippel noch keine Furcht haben, dass das 
Saisonziel Klassenerhalt nicht zu erreichen ist. Denn es gab gerade 
zum Auftakt der Saison, und auch im Pokal-Krimi sehr zufrieden stel-
lende Leistungen. Zudem hatte man als Aufsteiger lediglich einen 
nominellen Neuzugang im Kader, was aber am Ende eher eine Rück-
kehr und dennoch wichtige Verstärkung für die junge Mannschaft 
ist, da Oliver Aßmann mit seiner Erfahrung aus den Sachsenliga-Jah-
ren in Görlitz und Cunewalde viel mit einbringt. Hinzu kommen 
Langzeitverletzte, und immer wieder auch Ausfälle. So muss die 
Personaldecke situationsbedingt stets ergänzt werden, was zuletzt 
mit den jungen Spielern Tim Stanke, Wilhelm Kayser, Toni Schwarz-
berg allerdings sehr gut funktionierte. Ansonsten sind die klaren Er-
gebnisse zu Ungunsten des TBSV und der letzte Tabellenplatz abso-
lut kein Manko. Denn zum einen sind mindestens drei Gegner in 
Sichtweite, und die Rückrunde steht auch noch bevor, wo man die 
nötigen Punkte noch einsammeln kann. 

Spürbar stärker sind die Frauen in ihre Verbandsliga-Saison gestartet. 
Mit Heimsieg und Überraschungs-Remis in Dresden wurden schon 
wichtige Punkte eingefahren, aber wurden auch schon sehr wahr-
scheinliche Erfolge liegen gelassen, wodurch ein besserer Tabellen-
platz verhindert wurde. Ansonsten gab es aber gegen die Staffel-Fa-
voriten meist richtig gute Leistungen, und dass obwohl die Trainer 
Sebastian Scholze & Michael Brocksch auch immer wieder auf perso-
nelle Veränderungen reagieren müssen. Doch die Möglichkeiten, 
Punkte zu sammeln, ergeben sich ebenfalls dann im Jahr 2024, wenn 
die direkten Mitkonkurrenten um den Klassenerhalt ins Oberland 
kommen und hoffentlich wenig Zählbares aus Ebersbach-Neugers-
dorf entführen werden.  

Die 2. Mannschaft der Männer hat sich nach dem Zusammenschluss 
mit der 3. Mannschaft auch bisher achtbar geschlagen, und wird bis 
Jahresende die Spiele in der Ost-Staffel der Ostsachsenklasse absol-
viert haben. Welche Gegner dann kommen, ist noch nicht klar. Aber 
der große Kader kann sich bis dato noch festigen und für finale Über-
Kreuz-Spiele vorbereiten, um die bestmöglichste Leistung abzuru-
fen. Bei den 2. Frauen gibt es nur eine kleine Ostsachsenklasse. Das 
junge Team, welches seit dieser Saison unter Leitung von Kathleen 
Hille und Sebastian Sohr steht, hatte in den bisherigen zwei Spielen 
schon für überzeugende Leistungen und einen souveränen Heim-
Sieg gesorgt. Als wichtigster Saison-Punkt ist dabei zu benennen, die 
jungen Spielerinnen aus der B-Jugend immer wieder mit entspre-
chender Sorgfalt in den Frauen-Bereich einzubinden und sie zusam-
men mit den erfahrenen Spielerinnen gut harmonieren zu lassen. 
Dies ist auf einem sehr guten Weg. 

In den Ostsachsenligen der Jugend stehen bisher alle Neugersdorfer 
Mannschaften durchweg gut da oder spielen bisher in Ihren Staffeln 
eine den Voraussetzungen entsprechende Saison. 

Dabei sind die A-Jugend männlich, als zukünftige Basis für den Män-
ner-Bereich bestens unterwegs. Und auch die D-Jugend weiblich 
sorgt als ungeschlagener Tabellenführer und mit imposanten Ergeb-
nissen (29:2, 41:0) für Furore. Auch die Jüngsten Handballer und 
Handballerinnen haben schon ihre Spiele absolviert und liegen in 
den gemischten F- und E-Jugend-Klassen auf gutem Kurs im gesi-
cherten Mittelfeld. Sprich, die Aussicht auf das Jahr 2024 kann nur 
positiv ausfallen. 

Abschließend gibt es noch einen Dank auszuformulieren. 

Denn ein Jahr Handballverein ist ohne finanzielle Unterstützung der 
Sponsoren nicht zu stemmen. Sei es die Organisation von Spielbe-
trieb, Hallenbetrieb an Spieltagen, Auswärtsfahrten, Trainingseinhei-
ten und alles was dazu gehört, sind auf Vereinsbasis sonst nicht rea-
lisierbar. Einen großen Dank an die langjährigen, aber auch die 
neuen Sponsoren des Jahres 2023. 

Ebenso dankt der Verein allen aktiven Spielern, Trainern, Schiedsrich-
tern, den treuen Fans auf den Rängen, allen wichtigen Personen die 
unsere Heimspiele zu den beliebten Anlaufpunkten in der Stadt 
machen, allen voran unsere Hallen-Gastronomie Peggy und Frank 
oder im Sommer die verschiedenen Grill-Teams, unseren Schreiber-
lingen und den Social-Media-Verantwortlichen, welche den On-
line-Auftritt  in hervorragender Zusammenarbeit mit SEO Lausitz auf 
die Beine stellen.    

Welche Aktivitäten und Neuigkeiten es sonst gibt, erfahren sie auch 
fortwährend auf www.tbsv.de, den sozialen Medien Facebook und 
Instagram.

In diesem Sinne wünschen wir allen Genannten und Ihnen, liebe 
Leserinnen und Leser, eine besinnliche Adventszeit, ein frohes 
Weihnachtsfest und alles Gute für 2024. Bleiben Sie uns gewogen, 
wir freuen uns auf Ihren Besuch im Oberland zu den Wettkämpfen 
des TBSV Neugersdorf!

R. Güttler     

   

Der TBSV Neugersdorf bedankt sich für die Unterstützung im Jahr 2023 
(Foto Verein)

www.gravuren-selbst-gestalten.de
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Soccer-Court 
Baubeginn erfolgt
Die Mitgliederversammlung hatte 2022 den Bau eines Soccer Courts 
auf dem Gelände des vereinseigenen Kunstrasenplatzes an der Dr.-
Külz-Straße beschlossen und dafür entsprechende Rücklagen im Etat 
gebildet. Die Anlage ist für unsere kleinsten Aktiven (6 – 9 Jahre) 
gedacht, um dem neuen Spielsystem des DFB gerecht zu werden. Sie 
sollen nun in kleinen Mannschaften (2 oder 3 Spieler*innen) gegen-
einander auf Mini-Spielfeldern antreten, um möglichst viele Erfolgs-
erlebnisse durch Torerzielungen zu haben, denn eine effiziente wie 
auch nachhaltige Kinder- und Jugendarbeit ist sowohl Grundlage als 
auch Zukunft jeden Vereines. 

Wir möchten, dass die Kinder mit Freude in Neugersdorf dem runden 
Leder nachjagen können, dass sie gerne zum Training und auf den 
Platz kommen sowie v. a. viel Spaß in ihrer Freizeit haben. Dazu wol-
len wir mit dem Bau eines Soccer Courts optimale Voraussetzungen 
und beste  Trainingsbedingungen gewährleisten. 

Nach sechs Monaten Wartezeit auf die Baugenehmigung mit teilwei-
se überzogenen Nachforderungen konnte nun am 27.10.23 endlich 
der Baubeginn erfolgen. 

Bauausführende Firma:  HZ Straßen-und Tiefbau GmbH
   Ebersbach-Neugersdorf 

FC Oberlausitz Neugersdorf  Projektierungsbüro: ProFM GmbH

   Ebersbach-Neugersdorf 

Lieferung u. Montage: Sport-Thieme Leipzig

„Diese Baumaßnahme wird mitfinanziert durch Steuermit-
tel auf der Grundlage des vom Sächsischen Landtag be-
schlossenen Haushaltes“ 

Leider wird auf Grund langer Lieferzeiten und vorgegebenen Tempe-
raturen zur Kunstrasenverlegung das Projekt erst im II. Quartal 2024 
fertiggestellt werden können. Wir werden über den weiteren Baufort-
schritt informieren.
 Vorstand des FCO

02727 Neugersdorf, Schillerstraße 8, Tel. 03586702885

02747 Herrnhut, Löbauer Straße 15, Tel. 03587340547

02730 Ebersbach, Schulstraße 4, Tel. 03586364469

einfühlsam - kompetent - zuverlässig

Tag & Nacht    03586-32333

Fachgeprü�e Besta�er

www.neugersdorfer.de

Ab November 2023 

TIERARZTPRAXIS EBERSBACH 
Kleintierpraxis 
Tierärztin Michaela Hoffmann 
OT Ebersbach 
Bahnhofstraße 32 
02730 Ebersbach-Neugersdorf  

Telefon: 03586 3662116 
www.Tierarzt-Ebersbach.de 

 

LASERGRAVUREN

Bildquellen: Sport-Thieme Leipzig

Foto: Verein
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Ski-Club Kottmar e.V.
Auf dem Kottmar 2, 02739 Kottmar OT Walddorf

Das Jahr geht zu Ende – letzter Lauf-
wettkampf Spreequellcross und fleißige Helfer bei der 
Wintervorbereitung.
Am 21. Oktober endete für unsere Wintersportler die Herbstsaison 
mit dem als Ranglistenwettkampf ausgetragenen Spreequellcross. 
Für die Jüngsten, die sportbegeisterten Kinder bis 7 Jahre, gab es 
wieder einen Hindernis-Parkour zu bewältigen. Ab der Altersklasse 
8/9 warteten dann unterschiedliche Streckenlängen auf die Starter. 
Die Gelegenheit, auf den heimatlichen Strecken an den Start zu 
gehen, nutzten 26 Sportler vom Ski-Club Kottmar. Insgesamt nah-
men 110 Läuferinnen und Läufer die Strecke unter die Füße. Jenny 
König und Lisa Wünsche konnten in ihrer Altersklasse einen Heim-
sieg feiern. Für Jette Selinger, Oskar Hartmann und Clara Wünsche 
gab es jeweils Silber und Maximilian Bäger, Greta Höppner und 
Marta Renger erkämpften sich den dritten Platz. Dank des Engage-
ments unserer Kampfrichter und fleißigen Helfer konnte wieder ein 
gelungener Wettkampf stattfinden. 

Joana Tutte startete in diesem Jahr auch beim RollskiCup Sachsen. 
Sie gewann mit dem 50. Skeuditzer Rollskilauf auch die Gesamtwer-
tung des RollskiCups Sachsen.

Für Klara Lebelt stand vor dem Beginn der Wintersaison noch die 
Deutsche Meisterschaft Skisprung in Klingenthal auf dem Plan. Mit 
dem 5. Platz in der Juniorinnenklasse startet sie jetzt in die Wintersai-
son.

Nicht nur unsere jungen Sportler bereiten sich jetzt auf dem Winter 
vor. Auch unsere Sportanlagen müssen für den Winter fit gemacht 
werden. Dazu werden immer die Arbeitseinsätze im Spätherbst ge-
nutzt. Viele fleißige Helfer waren am 11. November im Einsatz, um 
alles auf den Winter vorzubereiten. Gemeinsam wurde dem vielen 
Laub zu Leibe gerückt, einige Reparaturen erledigt und vieles andere 
für den Winter erledigt. Auch eine große Anzahl Ski müssen für den 
Einsatz in der Loipe vorbereitet werden. Das bedeutet viele Stunden 
im Wachsraum vor allem für Miriam Krause und ihre Helfer und es ist 
immer auch ein Ausbildungsteil für die größeren unserer jungen 
Langläufer. Die Vorbereitung und Pflege der Ski will auch gelernt 
sein. 

Allen unseren Helferinnen und Helfern, Übungsleiterinnen und 
Übungsleitern, unseren kleinen und großen Sportlerinnen, Sportlern 
und ihren Familien und allen unseren Sponsoren, die uns auch in 
diesem Jahr wieder unterstützt haben, damit wir für unseren Nach-
wuchs hervorragende Trainings- und Wettkampfbedingungen bie-
ten können, möchten wir herzlich Danke sagen. Wir wünschen Euch 
eine schöne Weihnachtszeit, ein friedliches und schönes Weih-
nachtsfest und alles Gute und Gesundheit für das neue Jahr

Claudia Hahn
SC-Kottmar e.V.

Auch das Dach unseres kleinen Kioskes wird winterfest gemacht

Der TSV Ebersbach e.V. berichtet:
Sportlerball des TSV Ebersbach e.V.  
Zu einer guten Tradition hat sich der Sportlerball des 
TSV Ebersbach e.V. entwickelt.

So fand auch in diesem Jahr auf dem Schlechteberg das Zusammen-
treffen der Sportler der verschiedenen Abteilungen statt. Ziel dieser 
Veranstaltung ist, dass sich einmal im Jahr die Sportler aller Abteilun-
gen zu einem vergnüglichen Beisammensein treffen und sich unter-
einander austauschen. So waren die Sportfreunde aus der Abteilung 
Gymnastik der Frauen, die sich einmal in der Woche Montag in der 
Jahnsporthalle, Mittwoch in der Schkola und Donnerstag in der 
Oberlandturnhalle treffen, die Männer der Faustballgruppe, die Män-
ner der zwei Volleyballgruppen, Sportfreunde der Abteilung Ski und 
Leichtathletik, Sportfreunde der Abteilung Kegeln sowie der Rhön-
radgruppe anwesend. Insgesamt konnten wir 85 Eintrittskarten ver-
kaufen.

Dabei war auch altersmäßig ein gutes Verhältnis von langjährigen 
älteren Sportlerinnen und Sportlern bis hin zu der Jugend gegeben.

Zu Beginn hat der Vorsitzende des TSV Ebersbach, Reinhard Vogel, 
alle Teilnehmer herzlich begrüßt und den Sportfreunden gedankt, 
unter anderem auch für die Treue zum Verein. Er verwies dann noch 
darauf, dass in diesem Jahr der 175. Jahrestag der Gründung des 
Vereins begangen wird und zeigte den Entwicklungsweg auf. Weiter-
hin bedankte er sich vor allem bei den Sportfreunden Steffen Pfister, 
Jörg Schönfelder und Mirko Waldstein, welche die Last der Organisa-
tion getragen hatten. Sportfreund Steffen Pfister gab im Anschluss 
noch einige Hinweise über den organisatorischen Ablauf und eröff-
nete das Büfett.

Dies wurde wie in den letzten Jahren durch den Lieferservice „Zur 
alten Molkerei“ in Neusalza-Spremberg bereitgestellt und ich kann 
sagen, es hat wieder einmal hervorragend geschmeckt. Ganz lieben 
Dank an die fleißigen Mitarbeiter, die viel Zeit und Liebe bei der Zu-
bereitung der Speisen investiert hatten.

Natürlich waren auch ausreichend Getränke zur Verfügung. Dank 
hier an Steffen Pfister, der sich um die Anlieferung verdient gemacht 
hatte. Dank auch den fleißigen Helfern hinter der Theke, die fast 
jeden Wunsch von den Lippen abgelesen haben und somit immer 
für Nachschub gesorgt haben.

Jetzt begann die Zeit der Musik, welche uns durch den DJ Enrico 
Schmahl aus Bautzen dargeboten wurde. In den ersten Stunden des 
Abends wurde Musik vor allem für die ältere Generation gespielt, 
wobei sich hier aber auch schon einige der Jüngeren auf die Tanzflä-
che wagten. Nach ca. zwei Stunden übernahm dann die jüngere 
Generation das Kommando auf der Tanzfläche.

Es kann wieder einmal ein positives Fazit gezogen werden, und es 
kam viel Lob von fast allen Teilnehmern. Ein schöner Abend neigte 
sich dem Ende und man freut sich schon auf das nächste Jahr.

Sport frei
Jörg Beer

Vorweihnachten beim TSV Ebersbach e.V. 
Wieder neigt sich ein Jahr dem Ende zu und die Weihnachtszeit rückt 
näher. Die Termine des lebendigen Adventskalenders unserer Stadt 
Ebersbach-Neugersdorf sind vergeben. 

Die jungen Sportler des TSV Ebersbach üben wieder an einem Pro-
gramm, zu dem sie alle Interessenten herzlich einladen.

Die Tür der Turnhalle der Jahngrundschule im OT Ebersbach/Sa. wird 
am Dienstag, dem 05.12.2023 um 17:00 Uhr, geöffnet.

Wir freuen uns auf viele Besucher und für kleine Überraschungen ist 
gesorgt.

Marita Beer
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Gewerbejubiläen
Ortsteil Neugersdorf 

30 Jahre  Ebersbacher Wohnungsunternehmen GmbH
 Nordstraße 12-14

Bürgermeisterin, Stadtrat und Stadtverwaltung gratulieren auf das 
Herzlichste.

Wirtschaft

Behördliches
Tierbestandsmeldung 2024
Bekanntmachung der Sächsischen 
Tierseuchenkasse
- Anstalt des öffentlichen Rechts -
Sehr geehrte Tierhalter 
und Tierhalterinnen, 

bitte beachten Sie, dass Sie als Tierhalter und Tierhalterinnen von 
Pferden, Rindern, Schweinen, Schafen, Ziegen, Geflügel, Fischen 
und Bienen zur Meldung und Beitragszahlung bei der Sächsischen 
Tierseuchenkasse gesetzlich verpflichtet sind. 

Die fristgerechte Meldung und Beitragszahlung für Ihren Tierbe-
stand ist Voraussetzung für:
- eine Entschädigungszahlung von der Sächsischen Tierseuchen-

kasse im Tierseuchenfall, 
- die Beteiligung der Sächsischen Tierseuchenkasse an den Kosten 

für die Tierkörperbeseitigung und
- die Gewährung von Beihilfen und Leistungen durch die Sächsi-

sche Tierseuchenkasse. 

Der Sächsischen Tierseuchenkasse bereits bekannte Tierhalter und 
Tierhalterinnen erhalten Ende Dezember 2023 einen Meldebogen 
per Post. Sollte dieser bis Mitte Januar 2024 nicht bei Ihnen einge-
gangen sein, melden Sie sich bitte bei der Sächsischen Tierseuchen-
kasse, um Ihren Tierbestand anzugeben.
Tierhalter und Tierhalterinnen, welche ihre E-Mail-Adresse bei der 
Sächsischen Tierseuchenkasse autorisiert haben, erhalten die Melde-
aufforderung per E-Mail.

Auf dem Tierbestandsmeldebogen oder per Online-Meldung sind 
die am Stichtag 1. Januar 2024 vorhandenen Tiere zu melden. Sie 
erhalten daraufhin Ende Februar 2024 Ihren Beitragsbescheid.

Ihre Pflicht zur Meldung begründet sich auf § 23 Abs. 5 des Säch-
sischen Ausführungsgesetzes zum Tiergesundheitsgesetz (Säch-
sAGTierGesG) in Verbindung mit der Beitragssatzung der Sächsi-
schen Tierseuchenkasse, unabhängig davon, ob Sie Tiere im land-
wirtschaftlichen Bereich oder zu privaten Zwecken halten.

Darüber hinaus möchten wir Sie auf Ihre Meldepflicht bei dem für Sie 
zuständigen Veterinäramt hinweisen. 

Bitte unbedingt beachten:
Auf unserer Internetseite erhalten Sie weitere Informationen zur 
Melde- und Beitragspflicht, zu Beihilfen der Sächsischen Tierseu-
chenkasse sowie über die Tiergesundheitsdienste. Zudem können 
Sie, als gemeldete/r TierhalterIn u. a. Ihr Beitragskonto (gemeldeter 
Tierbestand der letzten drei Jahre), erhaltene Beihilfen, Befunde 
sowie eine Übersicht über Ihre bei der Tierkörperbeseitigungsanstalt 
entsorgten Tiere einsehen.  

Sächsische Tierseuchenkasse
Anstalt des öffentlichen Rechts
Löwenstr. 7a,
01099 Dresden
Tel: +49 351 80608-30
E-Mail: beitrag@tsk-sachsen.de 
Internet: www.tsk-sachsen.de QR-Code Neuanmeldung
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Ihre Mitarbeiter des

ASB Ortsverband
Löbau e. V.

Besinnliche Festtage, 
einen guten Start

im neuen Jahr und 
vielen Dank für das 
entgegengebrachte 

Vertrauen.

Weihnachten - 
das Fest der 

Familie, aber 
auch des Dankes!

Arbeiter-Samariter-Bund
Ortsverband Löbau e. V.

Wir bedanken uns bei unseren Kunden und 
Geschäftspartnern recht herzlich 

für das uns entgegen gebrachte Vertrauen.

 Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien
frohe Weihnachten und einen
guten Rutsch ins Jahr 2024.
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Wandergruppe Neugersdorf

Kultur und Vermischtes

Wanderbericht vom 12.11.2023 
Hallo liebe Wanderfreunde,

pünktlich nach dem Regen startete unser Wanderführer Jürgen mit 
den angereisten Wanderern aus Neugersdorf die 15 km-Tour von 
Sohland/Neudorf aus. Wir gingen Richtung Lipova (Oberhainsbach) 
vorbei an einem aktiv von Bibern bewirtschafteten Gebiet und vor-
bei an einem Kreuz am alten Kirchsteig.
An der Kirche des Heiligen Simon und Juda ging es vorbei Richtung 
Strazny Vrch (Wacheberg), teilweise auf dem Kreuzweg. Dabei konn-
ten einige Wanderinnen eine Pilzmahlzeit ernten. Nach einer kurzen 
Rast auf neu errichteten schönen Bänken erreichten wir Velky Senov 
(Groß-Schönau). Die schöne Bartolomäuskirche war unerwartet ge-
öffnet, so dass wir diese besichtigen konnten. Weiter gings durch 
den schönen Ort Richtung Lipova und durch die Schlossallee zur 
Einkehr in das Gasthaus U Pytlaka (Zum Wilderer), wo wir schon er-
wartet wurden. Nach gemütlicher Einkehr führte uns der Weg zurück 
zu den Autos an der Grenze in Sohland. Damit ging für alle 22 Wan-
derer ein schöner Wandertag mit neuen Eindrücken zu Ende.

Hinweis: Im Anschluss an die Wanderung über ca. 10 km am 
10.12.23 kehren wir zu einer kleinen Jahresabschluss- bzw. Weih-
nachtsfeier mit Kaffee und Kuchen ein.
Da besprechen wir auch den neuen Wanderplan für 2024. Für den 
Januar 2024 hat sich Bernd bereits angemeldet, so dass die Planung 
mit dem Februar beginnt.
Um die kleine Feier etwas zu gestalten, braucht es Beiträge. Bitte 
bringt Euch ein und gestaltet so das Zusammentreffen mit. Gern 
kann man da auch zum Abendessen noch etwas verweilen.

Treffpunkt im Dezember ist am 10.12.23 um 8:30 Uhr der Verknüp-
fungspunkt in Neugersdorf bzw. um 9:00 Uhr der Parkplatz hinter 
der Bushaltestelle in Chribska.

Ingolf Winkler

Bartolomäuskirche

Gruppenfoto (Fotos I. Winkler)

Ehrenamt suchen – Ehrenamt finden im Landkreis Görlitz
Wer sich ehrenamtlich engagiert, gestaltet die Gesellschaft aktiv mit. 
Man bringt sich dort ein, wo es einem wichtig ist. Egal ob im Natur-
schutz, beim Sport oder im Museum – Ehrenamt ist vielfältig und 
eine bereichernde Freizeitaktivität.

Wo aber kann ich mich einbringen? Gibt es eine aktuelle Übersicht 
von Einsatzstellen in der Region? Und wie finden wir für unseren 
Verein weitere engagierte Menschen?

Genau bei diesen Fragen setzt die Ehrenamtsplattform www.ehren-
sache.jetzt an. Hier können gemeinnützige Organisationen kosten-
frei Inserate schalten, wenn sie Freiwillige suchen. Und wer sich en-
gagieren möchte, erhält einen Überblick über aktuelle Einsatzstellen 
in der Umgebung. Ehrensache.jetzt ist seit 2021 im Landkreis Görlitz 
online und hat schon viele Ehrenamtliche vermitteln können.

Zum Informieren und Stöbern nutzen Sie am besten den regionalen 
Einstieg auf die Plattform unter www.lkgörlitz.ehrensache.jetzt. Als 
Ansprechpartnerin für den Landkreis steht Henriette Stapf telefo-
nisch unter 0151 54881936 oder per Mail an 

stapf@buergerstiftung-dresden.de zur Verfügung.

Die „Digitale Ehrenamtsplattform für Sachsen“ ist ein Projekt der 
Bürgerstiftung Dresden und wird gefördert durch das Sächsische 
Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammen-
halt. Es wird finanziert mit Steuermitteln auf Grundlage des vom 
Sächsischen Landtag beschlossenen Haushalts.

Bürgerstiftung Dresden

Sehr geehrte Kunden,
leider sehe ich mich gezwungen den Betrieb zum Ende 
des Jahres zu schließen. Sie können ihre reparierten 
Sachen noch bis zum Freitag, den 15.12. abholen. 
Ich danke Ihnen für das 
mir entgegen gebrachte 
Vertrauen und wünsche 
Ihnen alles Gute.

Ihr Sven Christoph 
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Instandsetzung von PKW / LKW / Transporter / Baumaschinen
– Freie Kfz-Werkstatt –

Seitenstr. 4 · 02730 Ebersbach-Neugersdorf · Tel.: 03586 7612-0 · Fax: 7612-34

Wir danken unserer Kundschaft Wir danken unserer Kundschaft 
für das entgegengebrachte Vertrauen!für das entgegengebrachte Vertrauen!

FröhlicheFröhliche
   Weihnachten   Weihnachten

und alles Gute für 2024!und alles Gute für 2024!
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Gute FahrtGute Fahrt!!

Wir schnaufen mal durch, und machen vom 23.12.23 bis 02.01.24 Urlaub.
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Schriftliche Befragung 
zur Wohnzufriedenheit in der Oberlausitz
Wir wollen Ihre Meinung hören! Im Rahmen einer wissenschaftlichen 
Studie an der Technischen Universität Dresden wird im November 
eine schriftliche Befragung zur Wohnzufriedenheit von Personen im 
Alter von über 60 Jahren in der Oberlausitz durchgeführt. Der anony-
misierte Fragebogen wird 150 zufällig ausgewählten Personen per 
Post zugestellt, die auf Grundlage des § 46 des Bundesmeldegeset-
zes durch das Einwohnermeldeamt ermittelt wurden. Die Teilnahme 
ist freiwillig und der Fragebogen kann bequem von Zuhause aus 
bearbeitet werden. Dem Fragebogen liegt ein Umschlag für eine 
kostenfreie Rücksendung bei.

Diese wichtige Initiative im Rahmen des Forschungsprojekts „Zu-
kunfTAlter“ zielt darauf ab, ein besseres Verständnis für die Lebenssi-

tuation älterer Menschen in unserer Region zu gewinnen. Ihre Ant-
worten werden dazu beitragen, den Handlungsbedarf in den Berei-
chen Wohnen und Leben, Gesundheit und Pflege sowie Technik und 
Medien zu identifizieren. Die Ergebnisse werden mit kommunalen 
Partnern diskutiert, um Veränderungen in der Region anzustoßen.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und bedanken uns im Voraus für 
Ihre wertvolle Unterstützung. Gemeinsam können wir eine positive 
Veränderung in der Oberlausitz bewirken!

Mit freundlichen Grüßen
Niklas Weinhold 

Center for Open Digital Innovation and Participation (CODIP)
01062 Dresden  

„ZukunfTAlter – Zukunftstechnologien für gelingendes Alter(n)  
im ländlichen Raum“ (BMBF) http://www.zukunftalter.eu
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Waagerecht:

 8 auflösen, entschlüsseln
 12 mittelital. Volksstamm
 14 Kfz-Kz.: Münster
 15 Abk.: Deutscher Beamtenbund
 16 griech. Buchstabe/Ludolfsche Zahl/Kfz-Kz.: Philip.
 19 engl.: es
 20 Kfz-Kz.: Nordvorpommern
 21 Eingangsform
 22 Abk.: Hektoliter
 24 Kfz-Kz.: Bangladesh
 25 Pharaonenname
 26 südkorean. Automarke
 28 Niob
 29 dt. Stadt/NRW im Landkreis Neuss
 31 Kfz-Kz.: Fürstenfeld ST
 32 TV-Sender
 34 Korbblütler, Herbstblume, Pflanze/Callistephus Mz.
 35 Kfz-Kz.: Reichenbach u. Taiwan
 36 Kfz-Kz.: Kassel, Krems
 37 schwed. männl. Vorname
 39 dt. Stadt an d. Lausitzer Neiße/Brandenburg
 40 unter best. Voraussetzungen gezahlter Lohn
 41 Kfz-Kz.: Rheinisch-Bergischer-Kreis
 42 Kfz-Kz.: Heilbronn

Senkrecht:

 1 Autokenz. f.  Uelzen
 2 Abk.: Untersuchungshaft
 3 Unmutsschrille aus dem Publikum
 4 ital. Tonsilbe
 5 abstoßend, zurückstoßend
 6 Truppenbereitstellung
 7 Abk.: Doktor
 8 Oper v. Reznicek (2 Worte)
 9 engl. Möbelstil, Kunststil
 10 ind. Sagendämon
 11 Abk.: Drucksache
 13 Kfz-Kz.: Kronach
 17 dt. Musiker/Klav. M. *1965
 18 Parkgarten mit verschiedenart. Bäumen
 23 dt. Schausp. (Bernhard) *1945
 27 Kuchengewürz
 30 Kfz-Kz.: Eichsfeld
 33 Kfz-Kz.: Wiener Neustadt/NÖ
 36 Haustier/weibl. Rind/pers. Berg/Wr. Journal. +1941
 38 Kfz-Kz.: Hochtaunuskreis
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Ingenieurbüro  Hans-Peter  Grohme
Geotechnik / Bau-  und  Tragwerksplanung / Arbeitssicherheit
Im  Gründel  12  ·  02730  Ebersbach-Neugersdorf  ·  Tel.  03586  7999762

Beratende  Ingenieure
www.ib-grohme.de

Der  Heiligabend  steht  nun  bald  vor  der  Tür
für  die  tolle  Zusammenarbeit  danken  wir.

Wir  wünschen  Ihnen  eine  schöne  und  besinnliche  Zeit
und  stehen  im  nächsten  Jahr  wieder  für  Sie  bereit.
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PRIVATE KLEINANZEIGENPRIVATE KLEINANZEIGEN Wir bitten von Nachfragen bezüglich Anzei-
gen bei uns abzusehen! Angebote/Nachfragen 
richten Sie bitte direkt an den Inserenten bzw. 
bei Chiffre-Anzeigen schriftlich an uns.

Die Schaltung Ihrer kostenlosen, privaten Kleinanzeige ist einmalig möglich. Mehrmaliges Erscheinen ist nicht zulässig.

Vermiete
Ebersbach, Lessingstr. 5, (Nähe REWE) gemütliche 2 Raum-Wohnung/EG mit separatem Eingang! (WZ/KÜ/BAD/Schlafen/Flur) 69 m2 / (KM = 358 €/WM = 530 
€) ab 11/2023 zu vermieten. PKW-Stellplatz vorhanden. Info bei A. Gohr / 0176 62657765

Termine in der Nachbarschaft

Kottmar
3. Advent, 17.12.2023
13:00 –   Handwerkerweihnacht
19:00 Uhr  Lerchenberghof, Ebersbacher Weg 22, 
  OT Eibau
 Reitverein Ponyhof Eibau e.V.

Nachgelesenes
Berufsfeuerwehr-Tag 2023
Am 07.10.2023 führte die Jugendfeuerwehr Neugersdorf ihren ers-
ten Berufsfeuerwehr-Tag durch. Um 07:30 Uhr war Treff, damit wir 
pünktlich um 08:00 Uhr die Dienstübernahme durchführen konnten.

Dann wurde gemeinsam gefrühstückt, wo wir bereits 08:41 Uhr 
durch den ersten Einsatz des Tages überrascht wurden:

• „Hilflose Person in Wohnung, Person mehrere Tage nicht
  gesehen.“

-  Fenster- und Türnotöffnung mit anschließender Tragehilfe.
 Nachdem der erste Einsatz beendet war, folgte eine praktische 

Ausbildung zum Thema „Erste Hilfe“.

10:17 Uhr kam schon der nächste Einsatz:
• „Verunfallte Person im Wald“

-  Die vermisste Person wurde gefunden, erste Hilfe geleistet und 
anschließend wurde sie mit einem Tragetuch aus dem Wald getra-
gen.

 Pünktlich 12:00 Uhr stand das Mittagessen auf dem Plan. Weiter im 
Programm ging es mit etwas Fahrzeugpflege.

13:49 Uhr wurden wir zum nächsten Einsatz alarmiert:
• “Verkehrsunfall, zwei Personen eingeklemmt, unklare Lage“ - 

war der Grund für die Alarmierung.
-  Die Einsatzstelle wurde abgesichert, zwei Personen aus den Unfall-

fahrzeugen befreit, auslaufende Betriebsstoffe gebunden und ein 
Entstehungsbrand im Motorraum gelöscht.

 Nachdem die Einsatzstelle abgearbeitet war, stand Ausbildung 
zum Thema Hydrantenkunde und Wasserentnahme aus offenen 
Gewässern auf dem Plan. Danach war es Zeit für eine Kaffeepause.

15:59 Uhr riefen die Piepser und der Alarmgong zum nächsten Ein-
satz:

• „Ölspur auf Betriebsgelände“
-  Die Ölspur wurde abgestreut, die Einsatzstelle abgesichert und 

das Ölbindemittel wieder aufgenommen. 
 Anschließend war Zeit für Teamspiele und Freizeit.
 Aus dem geplanten Dienstende um 18:00 Uhr wurde nichts ...

17:59 Uhr erfolgte die nächste Alarmierung:
• „Gebäudebrand“

-  An der Einsatzstelle stand ein Wohnhaus im Vollbrand. Eine Was-
serversorgung aus einem Teich wurde aufgebaut, parallel wurde 
eine verletzte Person gerettet, der Löschangriff aufgebaut, eine 
Gasflasche aus dem Gefahrenbereich gebracht und gekühlt.

 Nachdem die Brandbekämpfung abgeschlossen war, kontrollierte 
der Angriffstrupp mit einer Wärmebildkamera das Brandgut, und 
es wurde „Feuer aus“ gemeldet.

Anschließend fand ein gemeinsames Grillen mit Eltern und Helfern 
statt.

Der Tag war ein voller Erfolg und wir bedanken uns bei allen Mitwir-
kenden unter anderem: Förderverein der Ortsfeuerwehr Neugers-
dorf, Stadtverwaltung Ebersbach-Neugersdorf, Fleischerei Heinig, 
Lebensträume e.V., Autohaus Schulz GmbH, Servicegesellschaft 
Spreequellen mbH.

Jugendfeuerwehr Neugersdorf

  

Übung macht den Meister, 
Fotos Alexander Weise 

Seifhennersdorf
1. Advent, 03.12.2023
11:00 –    Karaseks Weihnachtsmarkt – 
18:00 Uhr  ein Naturmarkt der besonderen Art
 im Zentrum der Oberlausitzer Grenzstadt  

Seifhennersdorf 
05.12.2023
18:00 Uhr   Das Demenznetzwerk-Oberlausitz lädt zu  

seiner nächsten Veranstaltung ein: 
 „Demenz – du hast dich so verändert?  

Ich kann dich nicht verstehen.“
 „Bulnheimscher Hof“, Rumburger Straße 46A 
 (Zugang gegenüber Nordstraße 30) 
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